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144. Sitzung 

Bonn, den 12. Mai 1989 

Beginn: 9.00 Uhr 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Die Sitzung ist eröff-
net. 

Ich rufe den Zusatztagesordnungspunkt 9 auf: 

Aktuelle Stunde 
Haltung der Bundesregierung zum § 218 StGB 
nach dem Memminger Urteil 

Meine Damen und Herren, die Fraktion DIE GRÜ-
NEN hat gemäß unserer Geschäftsordnung eine Ak-
tuelle Stunde zu diesem Thema verlangt. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Ab-
geordnete Oesterle-Schwerin. 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE): Kollegen und 
Kolleginnen! Liebe Frau Süssmuth! In Memmingen ist 
ein politischer Schauprozeß zu Ende gegangen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Quatsch! 
— Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Un

-glaublich!) 
Die Existenz eines Arztes wurde zerstört, weil er 
Frauen in einer Notlage geholfen hat, statt den staat-
lichen Anspruch an ihrem Körper an ihnen durchzu-
setzen. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Na, na, na!) 
Dr. Theissen hat als Arzt gehandelt und wurde als 
Staatsfeind bestraft. Die Soll-Stärke der Bundeswehr 
kennt keine Notlage, und Abtreibung ist Beihilfe zur 
Fahnenflucht. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Ist ja un-
wahrscheinlich! Das ist selbst unter grünem 

Niveau!)  
In Memmingen sollte ein Exempel statuiert werden. 

Zu diesem Zweck setzte sich das Gericht selbst noch 
über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richtes hinweg, nach der es dem Arzt allein obliegt, 
eine soziale Indikation festzustellen. Als ob diese 
Rechtsprechung an sich nicht schon frauenfeindlich 
genug wäre! 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
In Memmingen haben sich Richter angemaßt, dar-

über zu entscheiden, wann sich eine Frau in einer 
Notlage befindet und wann nicht. Wie sie das ge-
macht haben, kann nur als schändlich bezeichnet 
werden. 

Das Ziel heißt Einschüchterung. Ärzte und Ärztin-
nen sollen, das Schicksal von Dr. Theissen vor Augen, 
dazu erpreßt werden, künftig noch mehr Frauen ärzt-
liche Hilfe zu verweigern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Eingeschüchtert werden sollen aber auch die 
Frauen. Sie sollen — dazu diente die Inszenierung von 
Memmingen — durch die öffentliche Bekanntma-
chung ihrer Namen und durch die infame Art und 
Weise der Befragung eingeschüchtert und moralisch 
diffamiert werden. 

(Beifall der Abg. Frau Unruh [GRÜNE]  — 
Dr.  Hoffacker [CDU/CSU]: Die haben weder 

Rechtsbewußtsein noch Anstand!) 

Abtreibung ist aber nicht unmoralisch. Sie ist oft der 
einzige Ausweg aus einer Situation, in der die Lebens-
planung und das persönliche Glück von Frauen auf 
dem Spiel stehen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Jede Frau hat das Recht abzutreiben, wenn eine Not-
lage sie dazu zwingt 

(Jäger [CDU/CSU]: Das ist falsch! — Frau 
Limbach [CDU/CSU]: Falsch!) 

oder wenn sie aus anderen Gründen eine Schwanger-
schaft nicht fortsetzen will. Jede Frau hat das Recht 
dazu! 

(Beifall bei den GRÜNEN — Frau Limbach 
[CDU/CSU]: Ein Irrtum! — Frau Wollny 
[GRÜNE]: Wer will ihr das denn nehmen?) 

Der Vorgang der Abtreibung ist für jede Frau scheuß-
lich genug. Niemand, gar niemand hat das Recht 
dazu, sie dafür auch noch zu bestrafen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeord

-

neten der SPD) 

Es ist richtig, Dr. Theissen hat auch Rechtsbrüche 
begangen. Er hat Frauen den demütigenden Instan-
zenweg erspart. Er hat vermieden, sie der gesell-
schaftlichen Ächtung auszusetzen, indem er die Ab-
treibungen ambulant in seiner Praxis durchgeführt hat. 

(Jäger [CDU/CSU]: Er hat sich dabei ganz 
schön bereichert! — Gegenrufe von den 
GRÜNEN — Jäger [CDU/CSU]: Geld hat er 

gemacht!) 
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Frau Oesterle-Schwerin 

Gerade dafür verdient er aber unsere Solidarität: mo-
ralisch, politisch und angesichts des durch den Prozeß 
entstandenen wirtschaftlichen Ruins natürlich auch 
finanziell. 

Ein Gesetz, das die strafrechtliche Verfolgung eines 
Verhaltens wie das des Dr. Theissen ermöglicht, ist 
selber unmoralisch und muß deshalb abgeschafft wer-
den. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Dr. Stark [Nür-
tingen] [CDU/CSU]: Wer hat es denn ge-

schaffen?) 

Denn eines darf bei aller Empörung über den speziel-
len Prozeß in Memmingen nicht vergessen werden: 
Ermöglicht wurde den bayerischen Richtern ihr elen-
des Treiben durch den immer noch bestehenden 
§ 218. Wer den § 218 nicht angreifen will, der sollte 
sich über Memmingen nicht aufregen. Das sage ich an 
Ihre Adresse, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD. 

(Sielaff [SPD]: Dummes Zeug! — Weiterer 
Zuruf von der SPD: Kappes!) 

In Memmingen wurde ein Urteil gesprochen, das 
viel Leid und viel Unglück verursachen wird. Gleich-
zeitig wächst aber der gesellschaftliche Widerstand. 
Die Selbstbezichtigungskampagne im „Stern" war 
ein guter Anfang dafür. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Ge-
schmacklos!) 

Aber sie reicht nicht aus. Der Statistik zufolge hat 
bereits jede dritte Frau abgetrieben. Abtreibung ist 
Realität. Es ist zwar keine schöne Realität, aber wir 
müssen uns mit dieser Realität auseinandersetzen. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Deswegen müssen noch viel mehr Selbstbezichti-
gungsanzeigen erscheinen, nicht nur in einer überre-
gionalen Zeitung, 

(Jäger [CDU/CSU]: Unglaublich, was diese 
Dame da von sich gibt!) 

sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene. 
Frauen, die vor dem Problem stehen, muß mitgeteilt 
werden, daß sie nicht alleine sind und daß es nicht 
verwerflich ist, sich für eine Abtreibung zu entschei-
den. Nur so kann die gesellschaftliche Kraft entfaltet 
werden, um die konservativen Heuchler zum Teufel 
zu jagen, 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

die nichts dabei finden, Frauen im Namen des unge-
borenen Lebens dazu zu zwingen, ihr Leben Kurpfu-
schern und Engelmachern auszuliefern. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Der § 218 muß endlich abgeschafft werden. Das ist 
der einzige Ausweg aus dieser Misere. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Dr. Hoffacker 
[CDU/CSU]: Das ist die Wahrheit von Ihnen! 
— Jäger [CDU/CSU]: Eine scheußliche Rede! 
Lebensverachtend, was Sie gesagt haben! — 

Weitere Zurufe von der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Frau Abgeordnete 
Oesterle-Schwerin, den Ausdruck „Schauprozeß" 
weise ich nachdrücklich zurück, denn dies ist nicht 
mit einer rechtsstaatlich verfaßten Rechtsordnung in 
Einklang zu bringen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es ist eine ganz andere Frage, wie wir dem Problem 
des Abbruchs menschlichen Lebens gerecht werden. 
Ich denke, das ist hier heute morgen ein Ort der Aus-
einandersetzung. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Frau Un

-

ruh [GRÜNE]: Das war eine Schau! Ist denn 
der Staatsanwalt, der seine Freundin hat ab

-

treiben lassen, noch in Diensten?) 

— Ich rufe Sie zur Ordnung, Frau Abgeordnete Un-
ruh. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Oder der Richter so

-

gar? Ist ja noch schlimmer!) 

Das Wort hat Abgeordneter Geis. 

Geis (CDU/CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Prozeß 
von Memmingen hat die Gemüter erregt. Den 
Schlachtruf vom „Hexenprozeß" haben wir schon 
während des Verfahrens und vor allen Dingen nach 
dem Urteil vernommen. Dieser Schlachtruf trifft in ei-
ner paradoxen Weise den Kern der Sache, denn wir 
erleben eine noch nie dagewesene, eine geradezu 
exemplarische Hexenverfolgung eines freien deut-
schen Gerichts. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Lachen 
bei den GRÜNEN — Zurufe von der SPD) 

Staatsanwälten und Richtern wird vorgeworfen, sie 
würden gegen Gesetz und Recht, nur nach eigenem 
Gutdünken oder nach politischer Anweisung han-
deln. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Genau das tun 
sie!) 

Dabei besteht überhaupt kein Zweifel daran, daß Aus-
gangspunkt die Steuerbehörden waren, die einen 
Steuerbetrug aufgedeckt haben und dabei auch auf-
gedeckt haben, daß weitere strafbare Handlungen 
vorliegen. 

(Zuruf von der SPD: Die Landesregierung 
war es!) 

Es besteht auch kein Zweifel daran, daß die Steuerbe-
hörden verpflichtet waren, diese weiteren strafbaren 
Handlungen der Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

(Widerspruch bei der SPD und den GRÜ

-

NEN) 

Die Staatsanwaltschaft war auf Grund des Legalitäts-
prinzips — eines Verfassungsprinzips, das nicht nur 
in Bayern Geltung hat, sondern in der gesamten Bun

-

desrepublik Deutschland Geltung haben muß — 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

verpflichtet, wollte sie sich nicht wegen Strafvereite-
lung im Amt selbst strafbar machen, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 
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Geis 

diesem Hinweis nachzugehen und Ermittlungen auf-
zunehmen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Es blieb ihr keine andere Wahl. Das ist die Wirklich-
keit. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Deshalb wurden nach den Regeln der Strafprozeß-
ordnung 1 400 Karteikarten beschlagnahmt. Aber in 
über 1 000 Fällen hat die Staatsanwaltschaft von vorn-
herein gar kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 
Herr Theissen wurde in 156 Fällen wegen einer Tö-
tungshandlung gemäß § 218 des Strafgesetzbuchs an-
geklagt. Das Gericht hat das Verfahren im Laufe des 
Prozesses in 76 Fällen eingestellt, und es hat in 79 
Fällen verurteilt, und zwar in 36 Fällen wegen einer 
Tötungshandlung gemäß § 218, in vier Fällen wegen 
einer versuchten Tötungshandlung gemäß § 218 und 
in den weiteren Fällen wegen eines Verstoßes gegen 
§ 218b und § 219. Das ist zunächst einmal das Fak-
tum. 

Nun haben die Richter und die Staatsanwälte doch 
zweifellos nach Bundesrecht gehandelt, und zwar 
nach Bundesrecht, das in der Zeit der sozialliberalen 
Koalition unter Führung der SPD geschaffen wurde. 
Es ist mehr als bedauerlich, daß sich heute weite 
Kreise der SPD von diesem Gesetz distanzieren wol-
len. 

(Jäger [CDU/CSU]: So ist es!) 

Die Staatsanwälte und die Richter haben sich nach 
Bundesrecht gerichtet. 

(Zuruf von der SPD: Nach bayerischem 
Recht!) 

Wie der Prozeß nun tatsächlich ausgehen wird, ob 
das Urteil Bestand haben wird, vermögen wir heute 
noch nicht zu sagen. 

(Zurufe von der SPD und von den GRÜ-
NEN) 

Niemand von uns kann das sagen. Uns liegt nicht ein-
mal die schriftliche Urteilsausfertigung vor. Gegen 
das Urteil ist Revision eingelegt worden. Wir sollten 
soviel Achtung vor unserer Verfassung, die in diesen 
Tagen ihr 40jähriges Jubiläum feiert, haben, daß wir 
dem Revisionsgericht nicht Vorschriften machen, wie 
es das Urteil von Memmingen zu werten hat. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Diese Mahnung geht auch an die Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages. 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Aber wie dieser 
Prozeß öffentlich vermarktet worden ist, das 

ist wohl eine Sache des Parlaments!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die These 
der Verteidigung, der sich der Oppositionsführer an-
geschlossen hat, kann aber nicht richtig sein, 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Jetzt kritisiert er 
selbst die Verteidigung! Ich denke, das darf 

man nicht!) 

nämlich daß das Gericht gar nicht in der Lage gewe-
sen sei, nachzuprüfen, ob ein Fall der sozialen Indi

-

kation, der schweren Notlage, vorliegt. Wäre das rich-

tig, dann hätten wir de facto einen rechtsfreien Raum, 
dann hätten wir de facto die Fristenlösung, die das 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig er-
klärt hat. 

Unsere Rechtsordnung kann es sich gar nicht erlau-
ben, das Recht auf Leben zu privatisieren. 

(Jäger [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 
Unsere Rechtsordnung muß, will sie sich nicht selbst 
aushebeln, auch das Recht des noch nicht geborenen 
Kindes auf Leben schützen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Unsere Rechtsordnung ist verpflichtet, es dem Arzt 
und der Schwangeren nicht allein zu überlassen, ob 
ein Kind ein Recht auf Leben hat. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Machen Sie eine an

-

ständige Familienpolitik!) 

Für das Kind, das sich noch nicht selbst wehren kann, 
das noch nicht selbst um sein Leben kämpfen kann, 
muß die Rechtsordnung eintreten. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Hier 
geht es doch gar nicht um die Kinder!) 

Das Recht ist für den Schwachen da, und es ist für den 
Schwächsten da. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Es ist auch für das noch nicht geborene Leben da; 
dazu ist das Recht da. 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

Das zeichnet ein humanes Recht aus: daß es für den 
Schwachen, für den Schwächsten der Gesellschaft da 
ist. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Keine Ahnung! — 
Weitere Zurufe von den GRÜNEN) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswe-
gen muß sich jede Schwangere und muß sich der Arzt, 
der das noch nicht geborene Kind tötet, vor der 
Rechtsordnung verantworten, und diese Verantwor-
tung muß nachprüfbar sein, sonst hätten wir keinen 
Rechtsschutz mehr. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Was die 
Schwangere will, haben Sie überhaupt nicht 

zu bestimmen! Das bestimmt sie selber!) 

Deswegen ist die These „Helfen statt strafen" ge-
nauso falsch wie gedankenlos. In einer humanen Ge-
sellschaft mit einer humanen Rechtsordnung hat bei-
des zu gelten: Hilfe und Schutz. Der Staat muß helfen, 
wo er kann, und er muß sich schützend vor das Leben 
stellen. 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Herr Abgeordneter Geis, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Gott sei Dank!) 

Geis (CDU/CSU): Ich bedanke mich für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Schmidt. 
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Frau Schmidt (Nürnberg) (SPD): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kollegen! Liebe Kolleginnen! Die 
bisherige Diskussion ist eine Diskussion, die dem 
Thema nicht angemessen ist, weil es eines der sensi-
belsten Themen ist, die wir kennen. Dieses Thema 
verträgt keine schrillen Töne, und dieses Thema ver-
trägt keine Auseinandersetzungen, wie Sie, Herr 
Geis, sie hier zu führen beabsichtigen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Dennoch sage ich: Der Memminger Prozeß ist zu 
einem Synonym für Anmaßung, für Heuchelei und für 
Ignoranz geworden, 

(Beifall bei der SPD — Frau Limbach [CDU/ 
CSU] : Finden Sie das sehr sensibel, was Sie 
da sagen? — Jäger [CDU/CSU]: Was soll 

diese Richterschelte?) 

Ignoranz deshalb, weil Staatsanwälte und Richter die 
Einmaligkeit eines Schwangerschaftskonfliktes, die 
Tatsache der untrennbaren Verbundenheit von zwei 
Leben und die daraus resultierende Konfliktsituation 
nicht zur Kenntnis nehmen wollten, Ignoranz des-
halb, weil sich Staatsanwälte und Richter über alle 
Gutachter und Gutachterinnen von „Pro Familia" bis 
zum Sozialdienst katholischer Frauen hinweggesetzt 
haben. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das stimmt 
nicht! Er hat die Beratung ja gar nicht ange-
hört! Deshalb ist er ja angeklagt worden!) 

— Ich sage „die Gutachter", Herr Hoffacker. Hören 
Sie mir bitte zu! 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Sie haben so-
eben zu dem Prozeß gesprochen!) 

Diese haben alle gesagt, daß sich keine Frau gewis-
senlos und leichtherzig zu einem Abbruch ent-
schließt. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das haben die 
Richter nicht behauptet!) 

Sie haben alle gesagt, daß eine Notlage in einem 
Schwangerschaftskonflikt nicht mit der Elle nachmeß-
bar ist, 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Auch das haben 
die Richter nicht getan!) 

sondern subjektiv als unlösbar empfunden wird. Sie 
haben alle gesagt, daß nur ein kleiner Prozentsatz der 
Notlagen materielle Notlagen und von außen viel-
leicht lösbar sind, der weitaus größere Teil aber im 
psychosozialen Bereich liegt und vielfältige Gründe 
hat. 

Zuversicht, Lebensoptimismus, Zuneigung und 
Liebe des Partners, Vertrauen in die eigene Kraft, ein 
Kind vielleicht großziehen zu können, und zwar al-
leine, und dies vielleicht auch noch in einer bigotten 
Umwelt — all das ist nicht zu verordnen, auch nicht 
von Memminger Richtern. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und den GRÜ-
NEN — Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das ha-

ben die auch nicht getan!)  

Deshalb ist dieser Prozeß auch ein Prozeß der Heu-
chelei gewesen, 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Richtig! — Geis 
[CDU/CSU]: Reine Polemik! — Jäger [CDU/ 
CSU]: Wo bleibt Ihre Achtung vor den Ge

-

richten?) 

indem z. B. unterstellt wurde, daß die Abschaffung 
eines Autos und die Anschaffung eines Kindes — ich 
zitiere jetzt — eine Alternative sei. Menschen, die sol-
che Fragen stellen und darin Konfliktlösungsmöglich-
keiten sehen, Menschen, die darauf Urteile aufbauen, 
kennen entweder das Leben nicht und verstehen 
nicht, was es bedeutet, Mutter zu sein, oder wollen es 
nicht verstehen oder benutzen diesen Prozeß zu per-
sönlichen Vergangenheitsbewältigungen — wie die-
ser unsägliche, sich als Großinquisitor aufspielende 
Richter Ott. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und den GRÜ

-

NEN) 

An dieser Stelle ist übrigens zu fragen, Herr Geis, ob 
auch hier mit gleichem Maßstab gemessen worden ist 
und ob gegen diesen Herrn ebenfalls — wie gegen 
einige Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus — 
Ermittlungen eingeleitet worden sind. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und den GRÜ

-
NEN — Geis [CDU/CSU]: Sie sollten diesen 
Prozeß nicht mit Nazi-Prozessen verglei-

chen!) 

Es war ein Prozeß der männlichen Anmaßung, der 
Anmaßung, in das sensible Verhältnis zwischen Arzt 
und Patientin einfach eindringen zu dürfen, der An-
maßung, intimste persönliche Angelegenheiten, an-
gefangen von Partnerschaftskonflikten bis zu Krank-
heitsgeschichten, in die Öffentlichkeit zerren zu dür-
fen, 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

der Anmaßung, Jahre danach feststellen zu können, 
ob eine individuelle soziale Notlage gegeben war, 
und sich an die Stelle des Arztes zu setzen, um die 
Indikation festzustellen, die Anmaßung, zu glauben, 
mit diesem Urteil den Willen des Gesetzgebers korri-
gieren zu können. Wir alle hier wollten Hilfe statt 
Strafe. In Memmingen hieß es: Strafe statt Hilfe. Wir 
alle wußten: Wir können keinen Katalog von Wech-
selfällen des menschlichen Lebens aufstellen. Dort 
wurde ein Katalog aufgestellt. 

Das Urteil geht in die Revision. Bliebe es bestehen, 
führte es zu einem Bruch des Vertrauens zwischen 
Arzt und Patientinnen, zwischen Berate rinnen und 
Frauen in Schwangerschaftskonflikten; Frauen und 
Ärzte würden in die Illegalität get rieben. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Die waren ja 
nicht bei der Beratung!) 

Es geht denen, die das so wollen, nicht darum, Leben 
zu schützen, sondern darum, eigene Moralvorstellun-
gen durchzusetzen. 

(Bohl [CDU/CSU]: Dummes Zeug!) 
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Ich weiß von mir, daß für mich ein Schwanger-
schaftsabbruch nicht in Frage kommt. Genauso weiß 
ich, daß dies kein Maßstab für andere Menschen ist. 

(Beifall bei der SPD, der FDP und den GRÜ-
NEN) 

Das Strafgesetz darf nicht dazu dienen, persönliche 
Moralvorstellungen durchzusetzen. Wir gehen davon 
aus, daß dieses Urteil nicht haltbar sein wird. Wir for-
dern Sie auf, endlich Klarheit zu schaffen, ob und, 
wenn ja, welches Beratungsgesetz kommen soll. Das 
nun eineinhalb Jahre währende Gezerre zwischen al-
len Beteiligten schafft genauso Rechtsunsicherheit 
wie das Memminger Urteil. 

(Jäger [CDU/CSU]: Wer hat denn das Gesetz 
gemacht? Das haben Sie doch selber ge-

macht!) 
Der in Ihrer Schublade befindliche Entwurf, Frau Pro-
fessor Lehr, gehört in den Papierkorb. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 
Wir wollen zurückkehren. Wir fordern Sie auf: Kehren 
Sie mit uns zu dem Konzept „Hilfe statt Strafe" zu-
rück! 

(Beifall bei der SPD, der FDP und den GRÜ-
NEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat Frau Abge-
ordnete Würfel. 

Frau Würfel (FDP): Sehr verehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Zeichen stehen 
auf Sturm nach dem Prozeß in Memmingen, und jeder 
verarbeitet das Gehörte auf seine Weise. Die Gefühle 
der Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Trauer und des 
Unverständnisses, ja, der Ratlosigkeit haben ihren 
Ausdruck in Kommentaren zum Verlauf des Prozesses 
gefunden. Mich bewegen in diesem Zusammenhang 
folgende Überlegungen. 

Was hat das Bundesverfassungsgericht 1975 ge-
wollt, als es die Fristenregelung verworfen hat? Ich 
gehe davon aus, daß sich die Verfassungsrichter 1975 
des Themas „Schwangerschaftsabbruch" mit großer 
Sensibilität angenommen haben. Deshalb ist es be-
deutsam, was in den Begründungen des Minderheits-
votums und des Mehrheitsvotums an Überlegungen 
zu finden ist. So kam die Mehrheit der Verfassungs-
richter bei der Beurteilung der Frage, inwieweit das 
ungeborene Leben durch Strafandrohung geschützt 
werden könne, zu dem Schluß, daß Strafe niemals 
Selbstzweck sein könne und daß der Gesetzgeber nur 
im äußersten Falle verpflichtet sei, zum Schutz des 
sich entwickelnden Lebens das Mittel des Strafrechts 
einzusetzen. Somit stelle die Strafnorm gewisserma-
ßen die Ultima ratio im Instrumentarium des Gesetz-
gebers dar, und nach dem rechtsstaatlichen Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit dürfe der Gesetzgeber von 
diesem Mittel nur — wörtlich — behutsam und zu-
rückhaltend Gebrauch machen. 

Wurde in diesem Sinne in Memmingen bei den 
Frauen verfahren? Hat sich das Ge richt eines behut-
samen und zurückhaltenden Vorgehens bedient? 

Ich habe mich in den vergangenen Jahren intensiv 
mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil befaßt. 

Meiner Meinung nach hatten die Verfassungsrichter 
sehr wohl erkannt, in welchem Dilemma sie sich bei 
der Abwägung zwischen Beibehalten der Strafbe-
wehrung, Verwerfen der Fristenlösung und Einfüh-
rung der Indikationsregelung mit vorgeschalteter 
Zwangsberatung befanden, und sie haben deshalb 
meines Erachtens absichtlich keine Kriterien zur Be-
stimmung einer sozialen Notlage festgelegt, sondern 
dies in die Beurteilungsfähigkeit von Ärztinnen und 
Ärzten und Beraterinnen und Beratern gelegt. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Und nicht von 
Richtern!) 

Nachdem jedoch das Ge richt in Memmingen fest-
gestellt hat, daß vom Gesetzgeber eine Abtreibung 
„zwar der ärztlichen Erkenntnis anheimgestellt sei, 
daß dies aber nicht eine Ermächtigung für eigenstän-
diges Handeln darstelle" , sondern nur als ein gewis-
ser Spielraum zu gelten habe und daß es darüber hin-
aus — so die Auffassung des Gerichts — eine große 
Grauzone gebe, die ein Einfallstor für mißbräuchliche 
Schwangerschaftsabbrüche bilden könnte, sind un-
sere Ärzte in der Bundesrepublik in einem unvorstell-
baren Maße verunsichert. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und den GRÜ

-

NEN) 

Ich frage mich: Haben die Richter des Bundesver-
fassungsgerichts 1975 das Eintreffen einer solchen 
Situation für möglich gehalten? 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Nein, niemals!) 

Sie werden es nicht glauben, sie haben es. In der Tat 
finden Sie in der Begründung der Minderheitenmei-
nung, daß ein wesentlicher Nachteil bei der Indikatio-
nenlösung darin gesehen werde, daß es — so wört-
lich — als schwierig, wenn nicht gar unmöglich er-
scheinen könnte, objektivierbare, einheitliche Ab-
grenzungsmerkmale für die soziale Indikation zu fin-
den. Es heißt weiter, daß voraussichtlich die behördli-
che Beurteilung darüber, wann die Gefahr einer 
schwerwiegenden sozialen Notlage vorliege und wel-
che anderen Maßnahmen zur Abwendung dieser Ge-
fahr von der Schwangeren persönlich hinzunehmen 
seien, regional und nach der persönlichen Einstellung 
der Gutachter und Richter weit auseinandergehen 
könnte und daß das Ergebnis — man höre und 
staune! — eine schwer erträgliche Rechtsunsicherheit 
und Rechtsungleichheit für die betroffenen Frauen 
und beteiligten Ärzte darstellen könnte und daß dies 
als Folge ein Ausweichen in die Illegalität bedeuten 
würde. — Und so haben wir den Salat heute. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und den GRÜ

-

NEN — Jäger [CDU/CSU]: Die Mehrheit hat 
das eben nicht angenommen! Das war die 

Minderheit!) 

Diese Unsicherheit für die betroffenen Frauen und die 
beteiligten Ärzte wurde — Originalton! — für rechts-
staatlich höchst bedenklich gehalten; denn eine Ent-
scheidungsfreiheit für Frauen und Ärzte gibt es doch 
nur, meine Damen und Herren, wenn die Entschei-
dung zum Abbruch einer Schwangerschaft auf Grund 
einer klaren, sicheren und kalkulierbaren Rechts-
grundlage gefällt werden kann. 
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Ich ging bislang davon aus, daß die beiden Ärzte, 
denen sich eine Frau im Schwangerschaftskonflikt 
nach unserer bisherigen Rechtslage stellen muß, be-
reits vom Gesetzgeber installierte Gutachter sind. 
Wenn diese verantwortungsbewußten Ärzte zu einem 
Urteil nach Prüfung dieser psychosozialen Konfliktsi-
tuation einer schwangeren Frau kommen, dann neh-
men sie einen subjektiv psychischen Zustand der 
schwangeren Frau als Tatbestandsmerkmal für die 
Erstellung eines Gutachtens. 

Jetzt stellt sich doch wirklich die Frage, ob es dann 
angemessen ist, nach Feststellung eines Tatbestandes 
auf Grund subjektiver Merkmale diese subjektiven 
Merkmale nach angeblich objektiven Kriterien nach-
prüfen zu lassen, und ob dann dieses ärztliche Gut-
achten durch juristischen Sachverstand, durch ein Ge-
richt, nachgeprüft werden kann. Ich denke, daß die 
Revision zeigen wird, wie wir in Zukunft eine Antwort 
auf die von mir gestellten Fragen werden finden kön-
nen und was wir dann hier von seiten des Gesetzge-
bers zu tun haben. 

(Beifall bei der FDP, der SPD und den GRÜ-
NEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Bun-
desminister der Justiz Engelhard. 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Diese Aktuelle 
Stunde sollte zunächst unter der Überschrift „Auswir-
kungen des Memminger Urteils auf betroffene Frauen 
und Ärzte" stehen. Die Bundesregierung sollte ge-
zwungen werden, über das Urteil des Landgerichts 
Memmingen zu Gericht zu sitzen — ein undenkbarer 
Vorgang, der erneut das verquere Verfassungsver-
ständnis der GRÜNEN belegt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Frau Dr. Voll-
mer [GRÜNE]: Dann sollten Sie vielleicht an 
der Debatte nicht teilnehmen, wenn Sie das 

nicht angemessen finden!)  

Nunmehr heißt es: „Haltung der Bundesregierung 
zum § 218 StGB nach dem Memminger Urteil" . Diese 
verbale Verschleierung kann aber überhaupt nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Bundesregierung 
nach wie vor veranlaßt werden soll, ein laufendes 
Strafverfahren zu kommentieren 

(Zuruf von der SPD: Das ist furchtbar!) 

und, ginge es nach den GRÜNEN, von der Regie-
rungsbank aus zu schelten. 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Dann setzen Sie 
sich doch wieder hin!) 

Dazu kann und darf sich die Bundesregierung und 
speziell der Bundesminister der Justiz nicht herge-
ben. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Hat es schon mal 
gegeben, daß die FDP zu einer Sache nicht 

reden wollte!) 

Das Urteil des Landgerichts Memmingen ist noch 
nicht rechtskräftig. Die Verteidiger haben angekün-

digt, Revision einzulegen. Nicht einmal die schriftli-
che Urteilsbegründung liegt uns zur Zeit vor. 

(Bohl [CDU/CSU]: Aha! — Frau Unruh 
[GRÜNE]: Das haben wir schon mal ge

-

hört!) 

Keiner der beteiligten Richter wird sich in seinem 
unbedingten Willen zu einer gerechten Urteilsfin-
dung beeinflussen lassen, wenn das Verfahren fortge-
setzt wird. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Ist denn der Richter 
weg?) 

Aber als Bundesminister der Justiz muß ich bereits 
jeden Anschein der Beeinflussung vermeiden. 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

Ein Strafverfahren gehört zu den gravierendsten 
Vorgängen im Rechtsbereich, die einen Bürger treffen 
können. 

(Kleinert [Marburg] [GRÜNE]: Sehr richtig! 
— Frau Unruh [GRÜNE]: In der Tat!) 

Hier müssen wir an alle Beteiligten des Verfahrens 
denken. 

(Lambinus [SPD]: Sehr wahr!) 

Sie haben einen Anspruch auf unsere Zurückhal-
tung. 

(Lambinus [SPD]: Sehr wahr! — Zuruf von 
den GRÜNEN: Dann seien Sie doch bitte 

still!) 

Damit wir uns recht verstehen: Zurückhaltung be-
deutet nicht Indifferenz gegenüber den Urteilen, die 
bei uns gesprochen werden. Die kritische Auseinan-
dersetzung mit einer abgeschlossenen Rechtspre-
chung gehört durchaus zu den Aufgaben auch der 
Bundesregierung. Die Bundesregierung hat nach 
Art. 76 des Grundgesetzes das Recht zur Gesetzesini-
tiative. 

(Zuruf von der SPD: Ach nein? — Frau Unruh 
[GRÜNE]: Das ist ja ganz neu!) 

Dieses Recht kann sie nur dann sachgerecht, sinnvoll, 
verantwortungsbewußt wahrnehmen, wenn die Aus-
einandersetzung mit einer in Rechtskraft erwachse-
nen Rechtsprechung nach gewissenhafter Abwägung 
die Notwendigkeit einer neuen gesetzlichen Rege-
lung ergeben hat. 

(Jäger [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Ich meine dies, was eine Binsenweisheit ist, hier 
einmal gegenüber Kolleginnen und Kollegen ausspre-
chen zu sollen, die die Vorstellung hatten: Kaum war 
das Urteil gesprochen, kaum war das, was man in Zei-
tungen lesen konnte, zur Kenntnis genommen, da be-
reits sollte man sich in den zuständigen Ministerien 
darüber Gedanken machen, wie ein neues Gesetz 
aussehen sollte. Das ist jene Art, Politik zu betreiben, 
die in sich unseriös ist und sich bei rechter Betrach-
tung selber richtet. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Zurufe von den GRÜNEN) 

Aus dieser grundgesetzlichen Aufgabenzuweisung 
folgt aber auch, daß jede Auseinandersetzung mit der 
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Bundesminister Engelhard 

Rechtsprechung zur rechten Zeit und in der rechten 
Form zu erfolgen hat. So wie wir es uns ja als Exeku-
tive, aber speziell auch als Parlament verbitten wür-
den, wenn beispielsweise der Bundesgerichtshof ganz 
amtlich verlauten ließe, ein im Bundestag zur Bera-
tung anstehender Gesetzentwurf sei höchst bedenk-
lich, 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]; Ge-
nauso!) 

so hat natürlich die Rechtspflege einen Anspruch auf 
Wahrung ihrer Autonomie in einem laufenden Ver-
fahren. 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Gab es hier ei-
nen Urteilsspruch oder nicht, und was war 

mit der Form des Prozesses?) 

Schwebende, noch nicht rechtskräftig abgeschlos-
sene Verfahren sind jedenfalls für die Bundesregie-
rung kein Gegenstand der rechtspolitischen Diskus-
sion. Die Achtung vor dem Instanzenzug und vor der 
Rechtsprechung der Obergerichte gebietet größte 
Zurückhaltung. 

(Jäger [CDU/CSU]: Sehr wahr! — Frau Un-
ruh [GRÜNE]: Wir müssen andere Richter 

kriegen!) 
Was nun den Ton der Diskussion angeht, haben die 

Bundesregierung und auch das Parlament als Ganzes, 
als Parlament jene lauten Worte zu unterlassen, 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Die Frauen, die ab-
treiben lassen, was ist mit denen?) 

die andere kraft ihrer verbrieften Meinungsäuße-
rungsfreiheit durchaus gebrauchen können. 

Ich werde jedenfalls, soweit es an mir liegt, ob es 
Ihnen gefällt oder nicht, 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Was mit dem Richter 
passiert, dessen Freundin hat abtreiben las-

sen, das möchte ich wissen!) 

nicht zulassen, daß über Aktuelle Stunden wie die 
heutige dieses wohl definierte Verhältnis der Staats-
gewalten untergraben wird. 

(Beifall des Abg. Kleinert [Hannover] [FDP] 
und bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Auch die GRÜNEN müssen lernen, daß die in Art. 97 
des Grundgesetzes verbürgte Unabhängigkeit der 
Gerichte 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Wir sind schon 
erzogen worden! — Gegenruf Werner [Ulm] 

[CDU/CSU]: Falsch!) 
zu den wertvollsten Gütern unseres Rechtstaats ge-
hört. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Frau Unruh 
[GRÜNE]: O Gott, o Gott! — Frau Oesterle-
Schwerin [GRÜNE]: Sind die unabhängig? — 
Conradi [SPD]: Sprach er für die CDU/CSU 

oder für die FDP?) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Dr. Skarpelis-Sperk. 

Frau Dr. Skarpelis-Sperk (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Vor einer Woche erging  

„im Namen des Volkes" ein Urteil in Memmingen, 
dessen Härte die deutsche Öffentlichkeit und Millio-
nen von Frauen geschockt hat. „Im Namen des Vol-
kes" führten Richter Barner und seine Kollegen aber 
nicht einen üblichen Prozeß gegen Dr. Theissen. Es 
ging um mehr. Die bayerische Justiz wollte mit der 
Eröffnung der Anklagen und jetzt mit diesem Urteil 
ein politisches Signal setzen. Sie wollte in einem in der 
Justizgeschichte der Bundesrepublik einmaligen Ver-
fahren Frauen einschüchtern und Ärzte abschrek-
ken, 

(Rossmanith [CDU/CSU]: Gewaltenteilung! 
Sie kennen wohl die Gewaltenteilung 

nicht!) 

wenn sie sich in einer schwierigen Konfliktsituation 
nicht so verhielten, wie es den Wertvorstellungen der 
Justizministerin entsprach. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der GRÜNEN — Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: 

Grundgesetz und Verfassungsgericht!) 

Warum ist es denn dann in anderen Bundesländern 
zehn Jahre lang anders als jetzt in Memmingen gelau-
fen? Können Sie mir das erklären? 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Es ist nicht an

-

ders gelaufen!) 

Aber schon heute sind die Vorerhebungen und erst 
recht die Durchführung dieses Prozesses, in denen 
mehr als 200 Frauen vor Gericht gezerrt wurden, ein 
Schandfleck in der Geschichte der bayerischen Ju-
stiz. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Wie die Frauen behandelt wurden, wie ihr Intimle-
ben in einer unglaublichen und völlig unnötigen 
Weise von Staatsanwälten und Richtern an den Pran-
ger gestellt wurde, zeigt, wie sehr der erste Verfas-
sungsartikel: „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt." — 

(Dr.  Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Genauso 
ist es! — Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Das gilt 

auch für die Ungeborenen!) 

für die Richtenden zu einer belanglosen Floskel ver-
kommen ist. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN — Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das 
ist unglaublich! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Und das Schlimme ist: Den Richtern und Staatsanwäl-
ten sind ihre fehlende Menschlichkeit, die Doppelmo-
ral, ihr inquisitorisches Vorgehen, ihr konservatives 
Macho-Gehabe gegenüber Frauen noch nicht einmal 
durch die massive öffentliche Kritik bewußt gewor-
den. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Wie anders wäre zu erklären, daß sich der Vorsitzende 
Richter selbst in seiner Urteilsbegründung zu Ausfüh

-

rungen hinreißen ließ, die in ihrem Zynismus und in 
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ihrer Frauenverachtung ein patriarchalisches Welt-
bild, 

(Jäger [CDU/CSU]: Zynismus spricht aus Ih-
ren Worten!) 

eine Angst vor emanzipierten, selbstbewußten Frauen 
erkennen lassen, die Jüngere fassungslos machen. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Im Gerichtssaal, in dem doch über den „Schutz des 
Lebens im weiblichen Schoß" verhandelt wurde, er-
tönte: „Wer hat da ein Radio oder Kind dabei? Gehen 
Sie raus! " 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Interpretieren 
Sie das im richtigen Zusammenhang, wie der 

Richter das gesagt hat!) 

Mit zuerst Unglauben, dann Entsetzen und zuletzt mit 
Tränen haben Zuschauerinnen und auch Zuschauer 
reagiert, 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Lesen Sie nach, 
in welchem Zusammenhang das gesagt 

wurde!) 

als systematisch Frauen als „armes Luder" , als „bie-
dere Hausfrau mit geringem Intelligenzgrad", 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Un-
glaublich!) 

als „Unschuld vom Lande, die nicht bis 3 zählen 
kann", abqualifiziert wurden. 

(Conradi [SPD]: Bayerische Richter!) 

Junge Staatsanwälte wollten 156 Frauen „antanzen 
lassen" und entdecken „orientalischen Redeschwall" 
bei ausländischen Frauen. 

Ersichtlich wird jedenfalls, daß die Richter an die 
Stelle der gesetzlich vorgesehenen medizinischen 
Gutachten ihre Wertvorstellungen setzten. 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Und da sagt der 
Justizminister, das alles ginge uns nichts 

an!)  

Weil Einfühlungsvermögen, Verständnis und Bereit-
schaft zur persönlichen Zurückhaltung bei der Beur-
teilung gravierender Konflikte anderer Menschen, 
insbesondere von Frauen, fehlten, 

(Jäger [CDU/CSU]: Sie halten sich über-
haupt nicht zurück mit Ihrer Wertung!) 

wurde die äußere Erscheinungsform der Frauen zum 
Maßstab. Wirkte die Frau auf Richter Barner und das 
Kollegium „als zierliches Geschöpf, als hilflos, aufge-
löst, fein und sensibel", dann waren die Richter gnä-
dig. Waren die Frauen von Geburt an von gröberem 
Knochenbau, großgewachsen, vielleicht auch noch 
„aktiv und vital" 

(Zuruf von der CDU/CSU: Jetzt hören Sie 
aber auf!) 

oder — welch verräterische Wortwahl — „Herr der 
Lage", so war die Notlage für die Richter einfach nicht 
glaubhaft. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Richter Barner hat von einem „erschreckenden Man-
gel an Unrechtsbewußtsein bei Dr. Theissen, bei den 

Frauen und bei vielen Politikern" gesprochen. Ihm 
mißfallen die gegenwärtige Gesetzeslage des § 218 
und die Konfliktentscheidungen so vieler Frauen. Per-
sönlich ist das sein gutes Recht. Aber als Richter, 
meine ich, steht ihm eine moralische Beurteilung dort 
nicht zu, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aber Ihnen steht 
Sie zu!) 

wo selbst nach dem rigiden Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts „keine eindeutige moralische Beurtei-
lung zulässig" ist. 

(Jäger [CDU/CSU]: Eine einzige Anmaßung, 
was Sie da von sich geben!) 

Richter Barner versuchte nach eigener Aussage mit 
den Mitteln des Strafrechts das werdende Leben zu 
schützen, was nicht nur Wissenschaft und Praxis, son-
dern auch die Gesetzgeber der meisten Länder der 
Welt für ziemlich aussichtslos halten. Hierin liegt das 
eigentliche politische Problem dieses Prozesses. Des-
wegen darf es bei dem Urteil gegen Dr. Theissen nicht 
bleiben. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 
Es geht nicht nur darum, daß ein Arzt, der seinen 
Patientinnen in schwierigen Notlagen half, nicht zum 
politischen Sündenbock für die fehlenden Mehrheiten 
der CSU und Minderheiten der CDU gemacht werden 
darf. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Frau Abgeordnete Skar-
pelis - Sperk, Sie müssen zum Ende kommen. 

Frau Dr. Skarpelis -Sperk (SPD): Es geht auch 
darum, daß die Moral- und Wertvorstellungen einer 
kleinen Minderheit nicht „im Namen des Volkes" ei-
ner überwältigenden Mehrheit aufgezwungen wer-
den dürfen, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
GRÜNEN) 

daß die bescheidene Reform des § 218 nicht gegen die 
Minderheit dieses Hauses über die Hintertür von 
Richtersprüchen abgeschafft werden darf. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Darf ich nochmals von 
hier oben sagen: Bei aller Betroffenheit, achten wir 
darauf, daß wir die Gewaltenteilung beachten, damit 
wir uns nicht von hier aus ins Unrecht setzen! 

(Frau Dr. Skarpelis-Sperk [SPD]: Dann sollen 
die Richter anders begründen, Frau Präsi

-

dentin!)  
Frau Abgeordnete Limbach hat das Wort. 

Frau Limbach (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich bin eigentlich ein wenig er-
schrocken, wie in dieser Diskussion um die Achtung 
vor dem menschlichen Leben von Anfang an — denn 
darum geht es ja — leichtfertig, unsensibel, Frau 
Schmidt, wenn auch mit sanfter Stimme, 

(Frau Sonntag-Wolgast [SPD]: Haben Sie 
nicht hingehört?) 
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mit dieser so wichtigen Frage umgegangen wird. 

(Zuruf des Abg. Sielaff [SPD]) 

Sie unterscheiden nämlich — und das ist Ihr Fehler; 
das habe ich Ihnen leider schon in einer anderen Dis-
kussion sagen müssen — zwischen verschiedener 
Qualität von Leben. 

(Zuruf des Abg. Jahn [Marburg] [SPD]) 

— Doch. Sie sagen: Das Leben der Mutter hat immer 
Vorrang. Wir sagen: Das Leben der Mutter kann vor 
dem Leben des Kindes keinen Vorrang haben, es sei 
denn, es gibt` solche Konflikte, die nicht mehr lösbar 
sind. 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Sie erfinden etwas 
und argumentieren dann dagegen!) 

— Doch, Sie sagen das. Sie sprechen immer nur da-
von, daß die Mutter darüber entscheiden muß, ob sie 
ein Kind bekommt oder nicht. 

(Jahn [Marburg] [SPD]: Das hat keiner hier 
gesagt!) 

—Doch. Sie sprechen pausenlos für die Fristenlösung, 
Herr Jahn. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was anderes ist denn die Fristenlösung als die allei-
nige Entscheidung der Mutter über das Leben? Ich 
gebe Ihnen ja zu: Niemand anders als eine schwan-
gere Frau kommt in diesen Konflikt. Aber es gibt kein 
sozial weniger wertvolles Leben, weil es noch nicht 
geboren ist. 

(Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Was ist eigent-
lich die eugenische Indikation? Können Sie 

mir das sagen?) 

— Ich lehne die eugenische Indikation ab, wenn Sie 
das wissen wollen. Ich lehne sie ab. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Sie können zehn Kin-
der kriegen! Dagegen hat niemand etwas!) 

Wenn wir sagen, das werdende Kind, das Leben, 
das noch nicht geboren ist, muß dem Leben der Mutter 
weichen, warum sagen wir dann nicht auch, die 
Pflege eines unerträglich schwer belasteten Men-
schen muß weichen für das Leben desjenigen, der 
pflegt? Das ist in letzter Konsequenz das, was Sie 
gesagt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von der 
SPD und den GRÜNEN) 

Sie haben davon abgelenkt, daß es bei den Ge-
richtsverfahren immerhin darum ging, die notwen-
dige Verfolgung einer strafbaren Handlung vorzu-
nehmen. Sie lenken davon ab, daß bei der Abtreibung 
menschliches Leben vernichtet wird. 

Was das Allerschlimmste ist: Sie lenken davon ab, 
wie unmenschlich es ist, einer schwangeren Frau als 
einzigen Ausweg aus einem Konflikt die Abtreibung 
zu weisen. Das halte ich für das Allerschlimmste. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von den 
GRÜNEN) 

Auch die Mutter in einer schwierigen Lage weiß doch, 
daß menschliches Leben grundsätzlich nicht zur Dis-
position steht. Nur dann, wenn alle anderen Möglich-

keiten ausscheiden, wenn es keine andere zumutbare 
Lösung gibt, wird die Entscheidung zu einer achtens-
werten Gewissensentscheidung, wie das Verf as-
sungsgericht es formuliert hat. 

Wenn das so ist, dann ist es unabdingbar, daß wir 
bei allem Respekt vor der Gewissensentscheidung 
der Frau, die ihr auch niemand abnehmen kann 
— das ist richtig — , alle Möglichkeiten anbieten und 
auch ausschöpfen müssen, um durch Aufklärung, Be-
ratung, alle Hilfen — — 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Apfel essen!) 

— Frau Unruh, wissen Sie, wenn Ihre Bemerkungen 
nicht so albern wären, könnte man darauf ja eingehen. 
Ich finde es ausgesprochen unangemessen, wenn 
man über den Schutz des Lebens und die schwere 
Konfliktlage von Frauen redet, daß Sie solche — ich 
hätte fast etwas gesagt, was ich nicht sagen darf — 
Bemerkungen machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Bei allem Respekt vor der Gewissensentscheidung 
der Frau müssen wir ihr helfen. Wir müssen alle Mög-
lichkeiten anbieten — Aufklärung, Beratung, kon-
krete Hilfen — , um ihr zu helfen, die verletzlichste 
Form menschlichen Lebens, nämlich das ungeborene 
Leben, zu schützen. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Soziale Geborgen

-

heit!) 

Ich bin schon der Meinung, daß es auf die Hilfe an-
kommt. Die Hilfe darf aber nicht darin bestehen, daß 
wir sagen: Treibt doch ab! Bei manchen bin ich der 
Meinung, daß das die einfachste Hilfe ist, die aber in 
Wirklichkeit keine Hilfe ist. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Sie haben nicht auf 
dieser Welt gelebt!) 

Ich möchte noch eine andere Bemerkung machen. 
Ich glaube, daß durch die fast schon zur Polemik ver-
kommene Überbetonung der Schwierigkeiten und 
Einschränkungen, die die Geburt eines Kindes für 
eine Frau bedeuten kann, ganz übersehen wird, daß 
die Geburt eines Kindes auch Freude und Glück be-
deutet. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Das ist ja 
was ganz Neues! Als ob wir das überhaupt 

nicht wüßten!) 

Leben mit Kindern ist sicher oft schwierig und manch-
mal auch sehr anstrengend, aber immer auch ein Ge-
winn und eine Freude. 

Unsere Haltung zu § 218 kann nur sein: Abtreibung 
verhindern, Leben schützen, in Konflikten helfen, und 
zwar dauerhaft, und gemeinsam weiterarbeiten für 
eine Gemeinschaft, in der Kinder willkommen sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von den 
GRÜNEN: Sie haben nichts verstanden!) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Oesterle-Schwerin. 

Frau Oesterle -Schwerin (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin, ich bestehe darauf, daß es ein Schauprozeß war, 
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dessen Funktion es war zu diffamieren und einzu-
schüchtern. Darauf bestehe ich. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Dann muß ich Sie bei 
dieser Redeweise erneut zur Ordnung rufen. 

Frau Oesterle-Schwerin (GRÜNE):: Okay. 

Ich mache weiter. Nicht die Abtreibungsgegner, 
sondern die Frauen sind es, die Leben schaffen und 
Leben schützen. Frauen haben die Verantwortung für 
Kinder zu tragen, mehr als 18 Jahre lang für jedes 
Kind. Deswegen können auch nur Frauen darüber 
entscheiden, ob sie die Verantwortung übernehmen 
können oder nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Sorge der konservativen Lebensschützer hört 
schlagartig in dem Moment auf, in dem ein Kind das 
Licht der Welt erblickt. 

(Zustimmung bei den GRÜNEN — Jäger 
[CDU/CSU]: Das ist doch unwahr, was Sie 

sagen! Das stimmt doch nicht!) 

Die Tatsache, daß es vielen Kindern am Platz zum 
Spielen fehlt, daß es vielen Kindern an gesunder Er-
nährung und an sauberer Luft fehlt, macht Ihnen 
überhaupt keine schlaflosen Nächte. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Jäger [CDU/ 
CSU]: Das ist die Unwahrheit! Sie verdum-

men die Leute!) 

Kein Aufschrei geht durch Ihre Reihen darüber, daß 
Kinder an Pseudokrupp erkranken oder sogar ster-
ben. Das beunruhigt Sie überhaupt nicht. 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Sie sind ja mehr 
als einäugig blind!) 

Ihnen geht es nicht darum, Herr Werner, was für ein 
Leben Sie den Kindern bieten, 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Das müssen Sie 
mir sagen! — Dr. Hoffacker [CDU/CSU] [auf 
Abg. Werner [Ulm] [CDU/CSU] zeigend]: 
Das sagen Sie jemandem, der sechs Kinder 

hat!)  

deren Geburt Sie erzwingen. 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Das müssen Sie 
mit Ihrem Kastanienbaum-Vergleich sa-

gen!) 

Ihnen geht es nur um die Masse, Ihnen geht es darum, 
daß es möglichst viele deutsche Babys gibt. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das ist unglaub-
lich!) 

Das macht Ihre Politik so frauenfeindlich und so kin-
derfeindlich. 

(Beifall bei den GRÜNEN — Dr. Hoffacker 
[CDU/CSU]: Das ist eine Frechheit, hier Kol-

legen zu diffamieren!) 

Gestern hat mich ein Arzt aus Hessen angerufen 
und mir erzählt, daß sich die Ärzte bereits jetzt über-
legen, nach Holland zu ziehen. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Ich kenne viele 
andere Ärzte, die das anders wahrneh

-

men!) 

Wissen Sie, was das für die Frauen bedeutet, die nicht 
in der Lage sein werden, diesen Ärzten nachzurei-
sen? 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Wie können Sie 
von den Ärzten sprechen? Sie diffamieren 

auch den Ärztestand!) 

Jetzt überlegen Sie sich doch einmal, was Sie mit die-
sem Paragraphen, mit diesem Urteil und mit dieser 
Politik anrichten! 

(Beifall bei den GRÜNEN — Jäger [CDU/ 
CSU]: Nichts als diffamieren kann die Dame! 
— Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Primi

-

tiv!) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Abge-
ordnete Kleinert. 

Kleinert (Hannover) (FDP): Frau Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Es fällt doch 
etwas schwer, zu glauben, daß Sie sowohl um die 
Frauen als auch um die Kinder in so großer Sorge sind, 
wie Sie es betonen, wenn Sie sich bei Ihrem Kampf 
solcher Mittel bedienen, von denen hier soeben wie-
der zu hören war. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Frau Unruh [GRÜNE]: Was war das denn?) 

Sie machen es dadurch ausdrücklich schwer, in dieser 
wichtigen Sache zu der Gemeinsamkeit zu kommen, 
die wir doch immer wieder zu erreichen versucht ha-
ben. 

(Widerspruch bei den GRÜNEN) 

Ich bedaure zutiefst, daß die vom Bundesjustizmini-
ster dargestellten Grundsätze — die ich teile, die wohl 
die Mehrheit von uns teilt — es uns verbieten, zu einer 
Reihe von höchst seltsamen Begleiterscheinungen 
ausgerechnet des Verfahrens in Memmingen hier mit 
der nötigen Klarheit und Deutlichkeit Stellung zu neh-
men. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU) 

Nach Rechtskraft dieses Urteils werden wir auch die 
Art und Weise dieses Verfahrens in die Überlegungen 
im einzelnen mit einzubeziehen und zu überlegen 
haben, welche Herausforderungen sich der Gesetzge-
bung unter Umständen erneut stellen. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Nun ist es ja nicht so, daß wir mit den Problemen erst 
seit gestern und vorgestern befaßt wären, nicht etwa, 
weil wir geglaubt haben, daß die Frauen — noch dazu 
willkürlich — über das werdende Leben verfügen 
sollten, sondern weil wir davon ausgehen, daß jede 
Frau ganz schwere Gewissensentscheidungen mit 
sich auszumachen hat. Darum, wegen der erkennba-
ren Schwierigkeit, solche Entscheidungen von dritter 
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Seite aus nachzuvollziehen, sind wir seinerzeit in der 
sozialliberalen Koalition zur Fristenlösung gekom-
men — nicht um Willkür zu ermöglichen, sondern 
wegen der vorhersehbaren Schwierigkeiten, diesen 
Entscheidungsvorgang nachzuvollziehen. 

Das Bundesverfassungsgericht ist uns in der be-
kannten Entscheidung auf diesem Wege nicht gefolgt. 
Deshalb haben wir die Rechtslage, die nun einmal 
bekannt ist. Bei dieser Rechtslage muß man allerdings 
— das sage ich ganz abstrakt — davon ausgehen dür-
fen, daß natürlich — es ist schon gesagt worden — mit 
äußerster Behutsamkeit vorgegangen wird, daß na-
türlich auf alle Verfahrensbeteiligten, in erster Linie 
aber auf die, die am schwersten getroffen sind, die in 
dieser Sache viel mehr Opfer als Täter sind, nämlich 
die Frauen, 

(Beifall bei der FDP, der SPD und den GRÜ

-

NEN sowie bei Abgeordneten der CDU/ 
CSU) 

Rücksicht genommen wird. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Und sie nicht am 
Schandpfahl stehen!) 

Dies ist aber auch ein sehr allgemeiner Grundsatz. 
Wir haben vor nicht allzu langer Zeit hier ein Opfer-
schutzgesetz verabschiedet. Wir haben versucht, aus-
drücklich zusätzliche gesetzgeberische Hinweise zu 
geben, wie wir wünschen, daß unsere Gerichte mit 
Opfern und Zeugen umgehen, obwohl sich dies schon 
von allein verstehen sollte und obwohl sich — das muß 
man ja auch sagen — die allermeisten Richter auch 
entsprechend verhalten und dabei sehr viel Mühe und 
Sorgfalt aufwenden. Bloß scheint es so zu sein, als ob 
einzelne doch noch etwas deutlichere Hinweise in 
unseren Verfahrensgesetzen benötigen, so wie wir sie 
teilweise schon gegeben haben. Darüber wird weiter 
zu sprechen sein. 

(Baum [FDP]: Sehr richtig!) 

Es ist im übrigen ein großer Jammer, daß die baye-
rischen Wähler die Verdienste unserer bayerischen 
Parteifreunde nicht richtig einzuschätzen wußten und 
wir deshalb nicht im Bayerischen Landtag vertreten 
sind, 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

denn der Bayerische Landtag wäre zweifellos der Ort, 
um ebenfalls nach Rechtskraft des hier in Rede ste-
henden Verfahrens sehr sorgfältig eine Reihe von Zu-
sammenhängen im Hinblick auf den Gebrauch von 
etwaigen Weisungsrechten, 

(Beifall bei der FDP, der SPD und der Abg. 
Frau Schoppe [GRÜNE]) 

im Hinblick auf die Art und Weise, wie ein solches 
Verfahren auch von seiten der Staatsanwaltschaft be-
trieben werden sollte oder nicht, um nichts anderem 
als der behutsamen Anwendung, allerdings auch re-
spektvollen Anwendung des geltenden Rechts zu die-
nen, um dieses etwas genauer aufzuklären. Aber viel-
leicht finden sich auch noch andere, bevor wir wieder 
in den Bayerischen Landtag einziehen werden. 

Danke schön. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD — Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: 
Davon können Sie ausgehen, Herr Kol

-

lege!) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Bun-
desministerin für Jugend, Familie, Frauen und Ge-
sundheit, Frau Professor Lehr. 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Viele der Reaktionen auf das Urteil 
von Memmingen in der Öffentlichkeit zeigen, daß 
eine weit verbreitete Unkenntnis des geltenden 
Rechts besteht, 

(Werner [Ulm] [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

welches während der Regierungszeit der SPD Mitte 
der 70er Jahre entstanden ist. Die Bundesregierung 
will, daß das geltende Recht eingehalten wird. Die 
Bundesregierung hält zugleich an der von den Regie-
rungsparteien in ihren Koalitionsvereinbarungen für 
die 11. Legislaturperiode getroffenen Absprache fest, 
daß die strafrechtlichen Abtreibungsregelungen un-
verändert bleiben sollen. 

Die Bundesregierung ist jedoch der Auffassung, daß 
das Strafrecht allein keine Lösung des Problems der 
Schwangerschaftsabbrüche ermöglichen kann. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord-

neten der FDP) 

Eines der zentralen Vorhaben in diesem Zusammen-
hang ist das Beratungsgesetz. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Oh Gott, 
oh Gott, sie wollen den Paragraphen noch 

verschärfen, noch schlimmer machen!) 

— Einen Moment bitte! 

In einem Entschließungsantrag von SPD und FDP 
aus dem Jahre 1974 heißt es — ich zitiere —: 

In vielen Fällen, in denen die Fortsetzung der 
Schwangerschaft durch eine persönliche oder so-
ziale Notlage der Schwangeren bedroht ist, wird 
das Leben des Ungeborenen durch eine einfühl-
same und helfende Beratung erhalten werden 
können. Damit rückt die Beratung in den Mittel-
punkt der insgesamt auf Lebensschutz gerichte-
ten Maßnahmen. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE] und Frau 
Schoppe [GRÜNE]: Aber nicht Zwangsbera

-

tung!) 

Dies kann ich nur unterstreichen. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Das ist kein Bera

-

tungsgesetz!) 

Es muß den Frauen geholfen werden, zumal viele 
Frauen nach einem Abbruch zum Teil unter sehr 
schweren psychischen Folgen leiden. Nach einer Be-
fragung der Universitätsfrauenklinik Würzburg sind 
es etwa 80 %. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Welche 
psychischen Folgen hat denn die Fortsetzung 
einer Schwangerschaft? — Frau Unruh 
[GRÜNE]: Jede dritte Ehe wird geschieden! 

Die armen Kinder!) 
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Den Frauen in einem Schwangerschaftskonflikt müs-
sen alle für sie und ihr Kind bestehenden Hilfen auf-
gezeigt werden. Einige Verbesserungen für die Situa-
tion von Familien, aber auch gerade für Alleinerzie-
hende mit Kindern haben wir gestern in erster Lesung 
behandelt, die Verlängerung von Erziehungsgeld und 
Erziehungsurlaub sowie eine Erhöhung des Kinder-
gelds für das zweite Kind. 

(Conradi [SPD]: Ihr habt ja nicht mal eine 
Wohnung für die Alleinerziehenden!) 

Eine Reihe weiterer Maßnahmen, und die Verbesse-
rung mannigfacher Rahmenbedingungen, sind not-
wendig. An dieser Stelle kann ich nicht alle im einzel-
nen aufzählen. 

(Frau Dr. Skarpelis-Sperk [SPD]: Wo waren 
die Kindertagesstätten in Memmingen?) 

Ich möchte jedoch besonders darauf hinweisen, daß 
eine verbesserte Sexualaufklärung erfolgen muß, 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Fangen 
Sie mal in Bayern und Baden-Württemberg 

damit an!) 

damit ungewollte Schwangerschaften erst gar nicht 
entstehen. Dazu wurden bereits Maßnahmen durch 
die Bundesregierung ergriffen. Gerade in den letzten 
Tagen wurde z. B. ein Begleitbuch zur Filmreihe „Der 
Liebe auf der Spur" in die Buchhandlungen ausgelie-
fert. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Daß ich 
nicht lache!) 

Es ist für Jugendliche, für ihre Eltern, für die außer-
schulische Jugendarbeit und für Lehrer gedacht. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Die 
Schule bleibt sauber!) 

Ich meine, daß wir, die wir Kinder in diesem Alter 
haben oder hatten, eine besondere Verantwortung 
besitzen, die leider allzu häufig nicht wahrgenommen 
wird. 

Wir müssen auch dafür Sorge tragen, daß neben den 
vielen von dieser Bundesregierung stark ausgebauten 
familienpolitischen Leistungen unsere Gesellschaft 
insgesamt zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft 
wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Frau Oesterle-
Schwerin [GRÜNE]: Ein bißchen spät fangen 
Sie damit an! — Frau Unruh [GRÜNE]: Die 

kann man nicht herbeireden!) 

Denn eine kinderfreundliche Gesellschaft ist auch 
eine frauenfreundliche Gesellschaft, und eine solche 
ist eine humane Gesellschaft. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir müssen uns klar machen: Tatsache ist doch, daß 
trotz aller Probleme Kinder Freude machen und Kin-
der unser Leben bereichern. 

(Lachen und Zurufe von den GRÜNEN) 

Ich fordere uns alle auf, uns für eine kinderfreund-
liche Gesellschaft einzusetzen, und ich appelliere be-
sonders an die Männer und ihr Verantwortungsge-

fühl. Denn es darf auch nicht sein, daß eine Debatte 
über Schwangerschaft und Abtreibung eine reine 
Frauendebatte ist. Männer sind nämlich — das wissen 
wir — an der Schwangerschaft beteiligt. 

(Lachen bei den GRÜNEN) 

Sie dürfen deshalb nicht die Verantwortung allein auf 
die Frauen abschieben. Männer und Frauen müssen 
vielmehr die Verantwortung in echter Partnerschaft 
gemeinsam tragen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeord

-

neten der FDP) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Abge-
ordnete Singer. 

Singer (SPD): Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Auf dem Deutschen Anwaltstag, der in der 
vergangenen Woche zu Ende gegangen ist, hat der 
Präsident des Bundesverwaltungsgerichts, Professor 
Dr. Sendler, erklärt, es gebe einen allgemeinen Wer-
teverfall in unserem Land. Er hat die Schuld hierfür 
den Politikern gegeben. Nach dem, was in Memmin-
gen in der vergangenen Woche zu Ende gegangen ist, 
frage ich mich allerdings, wie weit gerade durch sol-
che Strafverfahren 

(Frau Skarpelis-Sperk [SPD]: Die Richter 
dürfen das!) 

und gerade von denen, die zur Durchsetzung von 
Recht und Gesetz berufen sind, die Akzeptanz unserer 
Rechtsordnung in Frage gestellt wird. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

In Memmingen, meine Damen und Herren, hat sich 
die deutsche Justiz von einer ausgesprochen häßli-
chen Seite gezeigt. Ob das Urteil gegen den Frau-
enarzt Dr. Theissen dem materiellen Recht entspricht 
und ohne gravierenden Verfahrensfehler zustande 
gekommen ist, wird der Bundesgerichtshof zu ent-
scheiden haben. Jeder, der diese Verhandlung nicht 
von Anfang bis Ende miterlebt hat und der die Akten 
nicht kennt, wird sich mit einem fundierten Urteil 
schwertun. 

Kritik jedoch verdienen die geradezu abstoßenden 
Begleitumstände und die Art und Weise, in der das 
Verfahren betrieben worden ist. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP) 

Was soll man denn davon halten, wenn eine Zeugin 
von einer medizinischen Indikation, einer Indikation, 
die also auch schon vor der Reform des § 218 zum 
Schwangerschaftsabbruch berechtigte, im Prozeß be-
richtet und dabei erklärt, daß die Ärztin im Kranken-
haus nach der dritten Geburt, die durch Kaiserschnitt 
erfolgt war, ihr, der Zeugin, erklärt hat, sie müsse bei 
einer erneuten Schwangerschaft damit rechnen, daß 
sie sterben könnte. Das wird dann von dem Staatsan-
walt hämisch-zynisch kommentiert, indem er die 
Worte „könnte, könnte" wiederholt. Ich muß sagen, 
der Kollege muß das Gemüt eines Fleischerhundes 
haben. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP) 
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Ich halte es auch für bezeichnend, daß im Plädoyer 
der Staatsanwaltschaft ständig der Begriff der Zeugin 
mit dem Begriff der Angeklagten verwechselt worden 
ist. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Auch das ist mehr als nur ein Versprecher. 

Mich hat die eifernde und geifernde Art, in der das 
Urteil begründet worden ist, abgestoßen. Das war un-
nötig. 

(Jäger [CDU/CSU]: Geifernd wird das hier 
kritisiert, nicht im Urteil!) 

Juristen, gerade als Richter und Staatsanwälte, 
müssen es ertragen, daß sie kritisiert werden. Die 
dritte Gewalt hat da keine andere Rolle zu spielen als 
die erste und die zweite. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Dr.  Hoffacker [CDU/CSU]: Haben Sie das 

Urteil schon gelesen?) 

Ich würde hier jeden Kollegen vor ungerechtfertigter 
Kritik in Schutz nehmen. Aber die Strafprozeßord-
nung schreibt dem Staatsanwalt vor, daß er dem Ge-
richt bei der Wahrheitsfindung behilflich zu sein hat. 
Sie schreibt ihm nicht vor, daß er hämisch und zynisch 
Zeuginnen und Angeklagte herabwürdigen und ver-
spotten darf. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Nach der Reform des § 218 ist es doch über Jahre 
hinweg recht ruhig um den § 218 gewesen. Es hat 
kaum Verfahen gegeben, und spektakuläre schon gar 
nicht. Deswegen kann es doch kein Zufall sein, wenn 
jetzt, nach so langer Zeit, plötzlich in Bayern ein so 
spektakulärer Prozeß angefangen wird, wobei die Ju-
stiz die vielen Gestaltungsmöglichkeiten, so etwas 
auch taktvoll und sensibel und ohne übertriebenes 
Öffentlichkeitsspektakel abzuwickeln, offenbar nicht 
genutzt hat. 

Wie soll denn einer verstehen, daß der Begriff der 
ärztlichen Erkenntnis von den Gutachtern so beant-
wortet wird, daß sie dazu nichts sagen können, son-
dern sagen: Das ist eine subjektive Entscheidung, da 
muß man die Entscheidung des Arztes weitgehend 
respektieren, die kann man richterlich nicht so einfach 
nachvollziehen? Die Gutachter haben da dem Gericht 
recht wenig geholfen. Anstatt den Satz „Im Zweifel für 
den Angeklagten" zu nutzen und bei der Auslegung 
und bei der Beurteilung an die für den Angeklagten 
günstigste Entscheidung zu denken, wird genau das 
Gegenteil getan. Es wird so getan, als könne man als 
Mann hier eine Notlage einer Frau voll verstehen und 
nachvollziehen. Ich halte das und viele andere Um-
stände für schwer erträglich. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Zuruf von der CDU/CSU: Sprechen Sie doch 

mal von den getöteten Kindern!) 

Ich kann auch nicht verstehen, daß ein Richter 
— der zwar während des Prozesses ausgeschieden ist, 
weil man festgestellt hat, daß er selber an einer Ab-
treibung beteiligt war — 

(Zuruf von der SPD: Davon gibt es viele 
hier!)  

als Staatsanwalt — das ist etwas in der Berichterstat-
tung untergegangen — selber einen Abtreibungsfall 
bearbeitet hat, der in engem Zusammenhang mit dem 
Memminger Verfahren stand. Wieso war eigentlich 
dieser Richter nicht schon nach § 22 Nr. 4 StPO von 
Gesetzes wegen ausgeschlossen? Wieso ist der Prozeß 
nicht von Anfang an wiederholt worden, 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

als man das gemerkt hat? Wieso hat man eigentlich 
alle Fälle, in denen Zeuginnen im jugendlichen Alter 
waren, abgetrennt? Man hat es getan, um die Zustän-
digkeit der Jugendkammer wegzukriegen, um gerade 
die Zuständigkeit dieser Kammer des Landgerichts 
Memmingen zu begründen. Wieso ist dies eigentlich 
geschehen? Das sind doch Fragen, die von großem 
Interesse sind. 

Ich meine, wir werden uns — da schließe ich mich 
Herrn Kleinert an — nach der Rechtskraft des Verfah-
rens sehr intensiv mit dem Urteil und mit der Rechts-
lage hierzu zu befassen haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der FDP) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Abge-
ordnete Dr. Hüsch. 

Dr. Hüsch (CDU/CSU): Frau Präsidentin! In einer so 
gewichtigen Debatte wird man erneut daran erinnern 
dürfen, daß an Gottes Schöpfung teilzunehmen und 
als Mann und Frau Leben zu schaffen zum höchsten 
Lebensglück gehört. Dieses Leben zu schützen — und 
dazu gehört auch das ungeborene Leben — ist Primat 
der Ethik und — das sage ich hier erneut — unver-
brüchlicher politischer Wille von CDU und CSU. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das deutsche Volk hat vor etwa 40 Jahren bei sei-
nem Ja zum Grundgesetz dieser Republik den Schutz 
des geborenen und des ungeborenen Lebens mit Ver-
fassungsrang ausgestattet. Das Bundesverfassungs-
gericht hat diesen Schutz gegen alle Ang riffe, insbe-
sondere aus den Reihen der SPD bei der Freigabe der 
Abtreibung in den ersten drei Monaten der Schwan-
gerschaft, rückhaltlos bestätigt. Das bedeutet: Die Tö-
tung ungeborenen Lebens ist ein Verstoß gegen die 
Rechtsordnung. Sie ist rechtswidrig und strafbar, so-
fern nicht im Einzelfall und unter engen gesetzlichen 
Voraussetzungen Ausnahmen bestehen. 

(Jäger [CDU/CSU]: So ist es!) 

Mit gutem Grund hat der Gesetzgeber bei der Abtrei-
bung aus sozialer Notlage die Beratung als Vorausset-
zung für die Nichtstrafbarkeit der Tötung festgesetzt. 
Diese Gesetze gelten für jedermann. Sie gelten auch 
für den Arzt in Memmingen. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Das sind 
Männergesetze!) 

Die Durchsetzung des Gesetzes sicherzustellen ist 
Aufgabe der Bundesregierung und der Landesregie-
rungen. Sie liegt aus guten Verfassungsgründen in 
der Hand der unabhängigen Rechtsprechung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Dr. Hüsch 

In Memmingen haben fünf unabhängige deutsche 
Richter den angeklagten Arzt in 79 Fällen für schuldig 
befunden. Man mag zum Verfahren stehen, wie man 
will: Die Überprüfung dieses Verfahrens ist ebenfalls 
ausschließlich Sache der unabhängigen Rechtspre-
chung. 

Die maßlose Kritik, die namentlich SPD-Abgeord-
nete und auch GRÜNE gegen das Urteil geäußert ha-
ben, ist in dieser Form unbegründet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das gilt auch für das Verfahren. Es ist Verfassungs-
recht, daß Strafverfahren öffentlich sind. Es ist ein in 
vielen Jahren und Jahrhunderten erkämpftes Recht 
eines jeden Staatsbürgers, daß er nur dann für schul-
dig befunden wird, wenn seine Schuld bewiesen ist. 
Das setzt aber Beweisaufnahme und auch Zeugenver-
nehmungen voraus. 

Ich will einräumen: Aus den Lehren des Verfahrens 
von Memmingen wird man, wenn das Urteil rechts-
kräftig ist, abwägen müssen, ob das Prinzip der Öf-
fentlichkeit bei vergleichbarer ernsthafter Situation 
vor dem Schutz der Persönlichkeit und der Intim-
sphäre zurücktreten sollte. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP) 

Wenn sich Richter und Staatsanwälte durch Wort-
äußerungen unangemessen verhalten haben, ist das 
keine Frage des Gesetzes; 

(Frau Unruh [GRÜNE]:  Was?)  

das Gesetz kann das nie erlauben. Es ist eine Frage 
des Taktes und der Bildung; daran darf erinnert wer-
den. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Nein, nein! — Zurufe 
von der SPD) 

Was aber zu ändern sein wird, muß mit kühlem Kopf 
und engagiertem Herzen und nicht mit wirren Gedan-
ken und lautem Geschrei in diesem Hause erörtert 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und des Abg. 
Kleinert [Hannover] [FDP]) 

Es ist aber unerträglich, was die SPD-Abgeordnete 
Schmidt in einer Pressemeldung zu dem Urteil 
sagte, 

(Zurufe von der CDU/CSU: Hört! Hört!) 

daß es nämlich an die Rechtsprechung vor mehr als 
40 Jahren erinnere. 

(Jäger [CDU/CSU]: Unglaublich!) 

Damit sucht sie das Urteil von Memmingen mit natio-
nalsozialistischem Unrecht gleichzusetzen. 

(Dr. Stark [Nürtingen] [CDU/CSU]: Diese 
Heuchlerin! — Zurufe von der SPD und den 

GRÜNEN) 

Diese Abgeordnete kennt den Nationalsozialismus 
und die deutsche Justiz nicht. Was noch schlimmer ist: 
Wer so kritisiert, rüttelt an den Grundfesten des deut-
schen Rechtes. 

(Beifall bei der CDU/CSU und des Abg. Klei-
nert [Hannover] [FDP]) 

Er rüttelt daran, daß der Schutz des Lebens für die 
Gesetzgebung und die Rechtsprechung oberstes Ge-
bot ist. 

Thema der Aktuellen Stunde ist die Frage, wie die 
Bundesregierung dazu steht. Die Bundesregierung 
sollte nach meiner Auffassung besonnen handeln. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Die kommt ja weg!) 

Sie muß sich bewußt bleiben, daß es ihre Aufgabe ist, 
das Recht und das Leben zu schützen, und daß es 
ebenso ihre Aufgabe ist, sensibel für Notlagen und 
Zwangslagen und für die Notwendigkeit zu sein, sol-
che Notlagen nach Möglichkeit vorbeugend unmög-
lich zu machen. Aber sie muß sich mit dem gleichen 
Nachdruck vor die Unabhängigkeit der deutschen 
Rechtsprechung stellen; sie muß deshalb die Angriffe 
darauf abwehren. 

Verehrte Kollegen, wer vordergründig das Urteil 
kritisiert, in Wirklichkeit aber die Abtreibung einer 
anderen gesetzlichen Regelung zuführen will, dem 
will ich sagen: Kehren Sie zurück in den Kreis derer, 
die das ungeborene Leben rückhaltlos schützen wol-
len. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Abge-
ordnete Wüppesahl. 

Wüppesahl (fraktionslos): Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Eingangs möchte ich doch noch auf 
die Bemerkung von Justizminister Engelhard einge-
hen, der in seiner Eigenschaft als Spitze der Exekutive 
das Parlament auffordert, sich zurückzuhalten. Ich bin 
froh, daß sich daran kaum jemand gehalten hat, auch 
nicht die Redner der FDP-Fraktion. Ich denke, daß wir 
uns gerade hier keine Meinungsfreiheitsbeschrän-
kung aufdrücken lassen sollten. 

Auch ein Gericht unterliegt der öffentlichen Mei-
nungsbildung und natürlich der Kritik. Bei allem Re-
spekt vor einer unabhängigen Justiz geht es hier wirk-
lich nicht um unabhängige Rechtsprechung. Hier geht 
es nicht um Klassenjustiz — das würde sofort gerügt 
werden —, sondern hier wurde klassische Männerju-
stiz vollzogen, weil die Frage, ob Frauen abtreiben 
dürfen oder nicht, keine Frage ethisch-moralischer 
Grundsätze, wie eben mein Vorredner mit seinem 
vielbeklatschten Beitrag ausgeführt hat, sondern eine 
Frage der wirtschaftlichen Situation in der Bundesre-
publik ist. Davon wird ständig abhängig gemacht, wie 
der § 218 ausgelegt wird. Die Verfügbarkeit der Frau 
steht im Vordergrund, nichts anderes. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Nein, die Ver

-

fügbarkeit von Leben!) 

Das haben die Richter in Memmingen überdeutlich 
werden lassen. 

Frau Limbach und Frau Lehr, die Ministerin für Fa-
milie, Jugend und Gesundheit 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN: Und 
Frauen! — Aber das vergißt sie auch!) 

— Verzeihung — , Muttertag haben wir übermorgen, 
und Ihre Redebeiträge haben mehr den Charakter von 
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Wüppesahl 

Reden für einen Muttertag gehabt als für das Problem, 
das wir heute diskutiert haben. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — Dr. 
Hoffacker [CDU/CSU]: Unverschämtheit, 

was Sie sich da anmaßen!) 

Ein ganz anderer Aspekt in dieser Diskussion ist 
folgender: Die Schweigepflicht zwischen Patientin-
nen und Ärzten wird zur Farce gemacht, sie ist zur 
Farce gemacht worden. Ich verstehe nicht meine Vor-
rednerin, auch Sie, Frau Würfel, nicht, weshalb wir 
warten müssen, bis das Urteil Rechtskraft hat. Der 
politische Flurschaden für die Frauen in der Bundes-
republik Deutschland ist immens, auch wenn das Ur-
teil aus Memmingen noch keine Rechtskraft hat. 
Wenn es möglich ist, auf Grund der bestehenden 
Rechtslage mit Frauen, auch mit Ärzten wie Herrn 
Theissen so umzugehen, dann ist der Gesetzgeber 
gefordert. Dann müssen wir Korrekturen durchfüh-
ren. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Sie sind also ge-
gen unsere Verfassung!) 

An dieser Stelle ist auch sehr merkwürdig, wie sich 
die Ärzte und die Standesorganisation verhalten ha-
ben. In Hamburg werden 200 Menschen zu Krüppeln 
operiert, und es schallt dem Arzt größte Solidarität aus 
den eigenen Reihen entgegen. Herr Theissen wird 
alleine gelassen. Herr Theissen wird für eine Indika-
tionsregelung verurteilt, die lege artis ist, 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Nein, er hat Kin- 
der getötet! — Weiterer Zuruf von der CDU/ 
CSU: Er hat die Gesetze nicht eingehal-

ten!) 

die tatsächlich ständig so praktiziert wird. 

Kommen Sie mir nicht mit Ihrem Finanzamt; das ist 
so absurd. Wenn Sie die Situation draußen kennen, 
wissen Sie, daß praktisch jeder niedergelassene Arzt, 
der ambulant operiert, solche Operationen durch-
führt, auch solche Interruptionen durchführt. Ich bin 
diesen Ärzten wirklich ausdrücklich dankbar, daß sie 
so sensibel und verantwortungsvoll die problemati-
sche Situation für ihre Patientinnen umsetzen. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Sie lassen ihre 
Patientinnen im Stich!) 

Es geht also nicht um diesen Herrn Dr. Theissen, 
sondern es geht um ganz grundsätzliche Fragen, näm-
lich um die Fragen der Herrschaft von Männern über 
Frauen. Die offizielle Politik, die Wendepolitik, der 
Wendegeist, schlägt hier voll zu. Wir wissen doch, was 
Sie als CDU/CSU-Fraktion familienpolitisch erreichen 
möchten, nämlich ein Zurück ins Heim und an den 
Herd. 

Die Vorbereitung für das Bundesberatungsgesetz 
ist, denke ich, offenkundig durch dieses Urteil herbei-
geführt. Die Kirchen haben ihre Meinung inzwischen 
mehrfach geändert. 

Wenn ich höre, wie Sie zu der Frage des ungebore-
nen Lebens Stellung nehmen und gleichzeitig politi-
sche Verantwortung dafür mitzeichnen, daß täglich 
50 000 Menschen, im wesentlichen Kinder, in der 
Welt an Hunger sterben, dann meine ich, daß das  

nicht ethisch-moralisch zu begründen ist, was Sie hier 
mit diesem Urteil verteidigen. 

(Dr. Hoffacker [CDU/CSU]: Das läßt uns 
auch nicht ruhen!) 

Vielmehr geht es um die Frage des Patriarchats in der 
Gesellschaft. 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Ihre Redezeit ist been-
det, Herr Abgeordneter. 

Wüppesahl (fraktionslos): Der Schlußsatz: Ich 
denke, daß in der Tat politische Folgerungen aus die-
sem Urteil — auch wenn es noch keine Rechtskraft 
gewonnen hat — im Sinne einer Fristenlösung, wie 
sie ursprünglich Gesetzeslage gewesen ist, schnell-
stens gezogen werden müssen. 

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN — 
Frau Limbach [CDU/CSU]: Haben Sie schon 
einmal etwas vom Verfassungsgericht ge

-

hört?) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Dempwolf. 

Frau Dempwolf (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Wüp-
pesahl, bei Ihrer Rede kam mir der Gedanke: Wie 
selbstverständlich hat Ihre Mutter gehandelt, als sie 
erfuhr, daß sie schwanger war! 

(Frau Wollny [GRÜNE]: Das wissen Sie doch 
gar nicht!) 

Was ist geschehen? — Ein Arzt wird für schuldig 
befunden, gegen den § 218b und den § 219 des Straf-
gesetzbuches verstoßen zu haben. Das Gericht kommt 
zu dem Ergebnis, daß er in zahlreichen Fällen 
Schwangerschaften ohne sozi ale Notlage unterbro-
chen hat. Außerdem hat er die Frau nicht auf die im 
Gesetz vorgeschriebene soziale Beratung hingewie-
sen. Es wurde ungeborenes Leben getötet, ohne daß 
die schwierige Güterabwägung zwischen dem Selbst-
bestimmungsrecht der Frau und dem Lebensrecht des 
ungeborenen Kindes ernsthaft vorgenommen 
wurde. 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Woher 
wissen Sie das denn?) 

Lassen Sie mich auf die betroffenen Frauen einge-
hen. Hat der Memminger Arzt diesen Frauen durch 
seine Entscheidung tatsächlich aus der Not gehol-
fen? 

(Zurufe von den GRÜNEN: Jawohl! — Fra

-

gen Sie sie doch mal!) 
Die Frauen mögen das für den Augenblick so empfun-
den haben. Ich meine entschieden, daß es keine Hilfe 
ist, den Frauen nur den Ausweg der Tötung des unge-
borenen Lebens zu weisen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
Wir müssen vielmehr alles tun, um den Frauen eine 
sorgfältige und verantwortungsvolle Abwägung zu 
ermöglichen, und hierin besteht unsere Hilfe. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Das kön

-

nen die Frauen selber!) 



10696 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode — 144. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1989 

Frau Dempwolf 
Richter haben Recht gesprochen. Wir respektieren 

dies. Wir fühlen uns darin bestärkt, wie sinnvoll es ist, 
unsere Bemühungen um das geplante Beratungsge-
setz fortzusetzen und zu verbindlichen bundesein-
heitlichen Regelungen zu kommen. Hier sind Sie alle 
gefordert mitzuwirken. 

Was wir vor allem brauchen, ist nicht eine Ände-
rung der geltenden Strafvorschriften — in dieser Hin-
sicht sind wir ganz Ihrer Meinung, meine Damen und 
Herren von der SPD — , sondern wir brauchen einen 
Bewußtseinswandel in unserer Gesellschaft zugun-
sten des ungeborenen Kindes. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eine Gesellschaft mit immer weniger Kindern ist eine 
Gesellschaft ohne Lebensfreude, ohne Wärme, ohne 
Zukunft und auch ohne Ausstrahlung. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Obwohl unsere Verfassung denselben Schutz für das 
noch nicht geborene Leben wie für das geborene Le-
ben grundsätzlich bejaht, klaffen Anspruch und Wirk-
lichkeit auseinander. Das beweisen die 200 000 Ab-
treibungen allein im Bereich der sozialen Indikation. 
Das Beratungsgesetz ist darum längst überfällig, 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Um Gottes willen!) 

zumal die SPD weder während ihrer Regierungszeit in 
Bonn noch in den von ihr regierten Ländern dafür 
gesorgt hat, daß in den Beratungsstellen der Verfas-
sungsauftrag auch nur annähernd erfüllt werden 
kann; 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

sind es doch gerade die Beratungsstellen in den SPD-
regierten Ländern, die Klage führen, daß sie wegen 
fehlender Zeit und unzureichender Mittel betroffenen 
Frauen nicht die erforderlichen Hilfen zukommen las-
sen können. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Dann 
geben Sie doch mehr Mittel dort hin!) 

Ein wesentliches Ziel des Beratungsgesetzes ist es 
deshalb, in allen Bundesländern gleich gute Voraus-
setzungen für die Beratungsarbeit zu schaffen. Die 
Beratung muß insbesondere über die Hilfsangebote 
unterrichten, die die Fortsetzung der Schwanger-
schaft und die Entscheidung der Mutter erleichtern 
können. In Fällen wirtschaftlicher Not sollen die Bera-
tungsstellen gesetzliche Hilfen und Stiftungsmittel, 
z. B. aus der Stiftung „Mutter und Kind", vermit-
teln. 

(Zuruf von den GRÜNEN: Lächerlich!) 

Wir haben deshalb die Mittel für diese Stiftung im 
Haushalt 1989 auf 130 Millionen DM aufgestockt. An 
200 000 Frauen in besonderen Notlagen konnten seit 
1984 Mittel aus dieser Stiftung vergeben werden. Al-
lein 80 000 erhielten 1988 Unterstützung. 

(Zuruf von der SPD: Mit ein paar Mark ist das 
alles nicht zu finanzieren!) 

Hier findet konkrete Hilfe statt, und zwar durch eine 
Stiftung, die Sie, meine Damen und Herren von der 
SPD, immer noch ablehnen. 

Ich kann aus Zeitmangel nicht mehr ausführen, wie 
unsere familienpolitischen Maßnahmen aussehen. Ich 

denke an das Erziehungsgeld und den Erziehungs-
urlaub. 

Eine große Verantwortung liegt auch noch in den 
Händen des Arztes, der verpflichtet ist, menschliches 
Leben zu schützen. 

Wir alle in diesem Hause, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, sollten es zu unserer Pflicht ma-
chen, eine Politik zu gestalten, die an oberster Stelle 
der Erhaltung des Lebens dient. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Frau Wollny 
[GRÜNE]: Ich erinnere Sie bei der nächsten 

Atomdebatte daran!) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Dr. Conrad. 

Frau Conrad (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich habe der Debatte bisher 
ziemlich genau zugehört. Ich bin schon erstaunt dar-
über, daß ich von seiten der CDU und der CSU nicht 
einen einzigen Redner und nicht eine einzige Redne-
rin gehört habe, die wirklich sensibel mit dem Thema 
Memmingen, mit der Frage der Frauen und mit der 
Rolle der Ärzte umgegangen sind. Sie haben sich alle 
hinter dem Strafgesetzbuch versteckt. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN — 
Zuruf von der CDU/CSU: Dann haben Sie 

überhaupt nicht zugehört!) 

Am meisten hat mich erstaunt und auch betroffen 
gemacht die Rede von Frau Limbach. Frau Limbach, 
Sie haben mal wieder versucht, einen Gegensatz her-
zustellen zwischen denen, die für Schwangerschafts-
abbrüche und für das Recht eintreten, dies in einer 
menschenwürdigen Form in dieser Gesellschaft zu 
tun, und denen, die angeblich kinderfreundlich 
sind. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Nein, die das Le

-

ben schützen! — Weiterer Zuruf von der 
CDU/CSU: Wo ist da die Würde?) 

Ich bekomme in zirka fünf Wochen mein Kind. Aber 
ich vergesse bei all meiner Freude darauf nicht eine 
einzige Sekunde, daß es in dieser Gesellschaft sehr 
wohl Frauen gibt, für die die Tatsache, daß sie 
schwanger sind, nach wie vor eine enorme Konfliktsi-
tuation und Belastungssituation bedeutet. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Von dieser Kon

-

fliktsituation habe ich gesprochen! Hätten 
Sie zugehört!) 

In dieser Konflikt- und Belastungssituation brauchen 
sie Hilfe und mehr Verständnis als das, was Sie heute 
hier an den Tag gelegt haben. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP — Frau Limbach [CDU/CSU]: Hilfe, 

aber nicht Abtreibung!) 

Dieser Prozeß hat schon Wirkung gezeigt — das 
wurde schon angeführt — , nämlich eine sehr fatale 
Wirkung. Ich weiß aus der eigenen Erfahrung aus dem 
Saarland sehr genau, daß Ärztinnen und Ärzte, denen 
der Gesetzgeber bei dem Verfahren des legalen 
Schwangerschaftsabbruchs in einer Notlage eine ent- 
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scheidende Rolle zugemessen hat, heute verunsichert 
sind. Sie sind zunehmend nicht mehr bereit, mit ihrer 
Unterschrift Frauen das Vorliegen einer Notlage zu 
bescheinigen — Sie mögen das vielleicht begrüßen —, 
nicht weil diese Ärzte der Meinung sind, daß eine 
Notlage nicht vorliegt, sondern weil sie Angst haben, 
daß sie durch einen dummen Zufall oder auch infolge 
des Mißbrauchs ärztlicher Unterlagen wie in Mem-
mingen strafrechtlich verfolgt werden. Lieber verwei-
sen sie heute Frauen weiter an die Pro Familia oder an 
Kolleginnen. Ich weiß das, weil ich mittlerweile wie-
der die Anrufe bekomme: „Du bist ja bekannt, du 
kannst das ja machen", heißt es dann. 

Es kann einfach nicht sein, daß nach Memmingen in 
Zukunft — das ist die Konsequenz — Richter und 
Staatsanwälte die Funktion übernehmen, die der Ge-
setzgeber in diesem Verfahren den Ärzten zugestan-
den hat. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP) 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, daß ungeachtet 
der Details des Verfahrens gegen Dr. Theissen dieser 
Prozeß und das Urteil Ergebnis der verlogenen Hal-
tung einer militant auftretenden politischen Minder-
heit gegenüber Frauen und ungewollten Schwanger-
schaften ist. Gleichzeitig sind die Vorgänge von Mem-
mingen für mich ein Resultat der Tatsache, daß Bay-
ern wie im übrigen auch andere CDU-Bundesländer 
eine Gesetzespraxis gestaltet hat, die nie die Möglich-
keiten des 1976 reformierten § 218 StGB den Frauen, 
den Paaren und den beteiligten Ärztinnen und Ärzten 
weitergegeben hat. Ambulante Schwangerschaftsab-
brüche sind verboten. Vor drei Instanzen müssen sich 
Frauen rechtfertigen. Es gibt keine Krankenhäuser, in 
denen man einen stationären Schwangerschaftsab-
bruch durchführen lassen kann. Hinzu kommt ein öf-
fentliches Klima der Diskriminierung und des Miß-
trauens, das nicht ungewollt ist. Was in Bayern 
Rechtspraxis ist, macht einen Schwangerschaftsab-
bruch nach einer Notlagenindikation fast unmög-
lich. 

Ich sage es ganz deutlich: Wer eine solche Rechts-
praxis schafft, muß sich gefallen lassen, daß Ärzte und 
Ärztinnen in dem Konflikt, gegenüber dem Staat loyal 
oder menschlich gegenüber der Frau zu entscheiden, 
sich auch einmal für die Patientin entscheiden. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Frau Lehr, Sie verweisen wieder auf das geltende 
Recht. Sie hätten sich besser überlegen sollen, wieso 
gerade Bayern einen solchen Schauprozeß; Entschul-
digung, ich weiß es mittlerweile: einen solchen Prozeß 
gestaltet hat. Das wäre wichtiger gewesen, als daß Sie 
sich hinter geltendem Recht verschanzen. Von Ihnen 
als Bundesministerin nicht von Herrn Geis und nicht 
von Herrn Hoffacker, hätten z. B. Ärzte ein klärendes 
Wort in dieser verunsichernden Situation erwarten 
können. Oder wo waren Sie als Frauenministerin mit 
einem klärenden Wort gegenüber den in diesem Pro-
zeß so gedemütigten Frauen? 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Es ist eben nicht richtig, daß Schwangerschaftsab-
brüche heute illegal sind, 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Doch! — Jäger 
[CDU/CSU]: Sie sind illegal!) 

auch nicht nach Memmingen. Es gibt 100 000 legale 
Schwangerschaftsabbrüche in der Bundesrepublik 
nach einer Notlagenindikation, ob es Ihnen paßt oder 
nicht, auch Ihnen, Herr Hoffacker. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und der 
FDP — Frau Limbach [CDU/CSU]: Nach der 

Notlagenindikation, ja!) 

Ich fordere alle Ärzte und Ärztinnen in der Bundesre-
publik auf, auch unter dem Eindruck von Bayern wei-
terhin den Frauen zu helfen, 

(Jäger [CDU/CSU]: Mordaufruf ist das! — 
Frau Dr. Vollmer [GRÜNE]: Jetzt ist aber ein 
Ordnungsruf fällig! — Conradi [SPD]: Das 
gibt es doch nicht! — Weitere Zurufe von der 

SPD und den GRÜNEN) 

in einer menschlichen Praxis Frauen in dieser Kon-
fliktsituation weiterhin zu helfen, damit sie, wenn sie 
es entschieden haben, eine Schwangerschaft auch le-
gal abbrechen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Die Frau Abgeordnete 
Dr. Conrad hat von legalen Abbrüchen gesprochen. 
Dies ist keine Mordaufforderung. 

(Beifall der Abg. Frau Würfel [FDP]) 

Das Wort hat der Abgeordnete Werner. 

(Conradi [SPD]: Es ist ja toll, daß man sich so 
etwas gegenseitig vorhalten lassen muß!) 

Werner (Ulm) (CDU/CSU): Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich glaube, gerade der letzte Bei-
trag hat wie auch die übrigen Beiträge aus den Reihen 
der Oppositionsparteien deutlich gemacht, daß das 
Zuhören hier manchen offensichtlich schwerfällt. Frau 
Conrad, ich habe keinerlei Verständnis dafür, daß Sie 
hier mit billiger Polemik gegen uns, die CDU/CSU, 
argumentieren und sagen, wir seien auf die Nöte der 
betroffenen Frauen nicht eingegangen. 

(Rixe [SPD]: Seid ihr auch nicht!) 

Das Gegenteil ist der Fall. Frau Limbach hat ausführ-
lich auf die Probleme, die sich in den verschiedensten 
Konfliktlagen ergeben können, hingewiesen. 

(Zustimmung des Abg. Dr. Hoffacker [CDU/ 
CSU]) 

Ich muß auch anfügen, daß sich das Memminger 
Gericht, zumindest wenn die ausführlichen Berichte 
über die mündliche Begründung des Urteils zutreffen, 
äußerst eingehend und umfassend mit den völlig un-
terschiedlichen Konfliktlagen der Frauen befaßt hat. 

(Frau Oesterle-Schwerin [GRÜNE]: Unver

-

schämtheit! — Frau Unruh [GRÜNE]: Demü

-

tigend!) 
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Hier in Bausch und Bogen deswegen Richterschelte 
zu begehen ist geradezu abenteuerlich und töricht! 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, es muß einfach immer 
wieder gesagt werden: Wer die geltende Verfahrens-
ordnung — und die beginnt mit der Beratung — nicht 
berücksichtigt, stellt sich außerhalb des geltenden 
Rechts und muß sich des entsprechenden Vorwurfs 
auch bewußt sein. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Demütigend!) 

Meine Damen und Herren, Sie können sich doch 
auch nicht darum herumdrücken, daß zutrifft, was die 
Kollegen Hüsch und Geis gesagt haben, daß der Staat 
vor dem Hintergrund der auch von Ihnen so häufig 
beschworenen Würde des Menschen die Pflicht zum 
Schutz eines jeden, auch des ungeborenen Kindes 
hat! Deswegen muß ich noch einmal nachdrücklich 
sagen, daß der Staat auch hier seine umfassende 
Schutzpflicht gegenüber den Schwächsten, den Un-
geborenen, wahrzunehmen hat. Daher war es die 
Pflicht auch des Memminger Gerichts, umfassend und 

gründlich zu ermitteln! 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Demütigend!) 

Es ging doch gerade darum, festzustellen, 

(Rixe [SPD]: Wie denn?) 

ob der Arzt im Einklang mit dem Gesetz seine Ent-
scheidungen getroffen und die Schwangerschaftsab-
brüche — dies sind Tötungshandlungen, meine Da-
men und Herren — durchgeführt hat. 

(Jäger [CDU/CSU]: Sehr richtig! — Frau Un-
ruh [GRÜNE]: „Klein und zierlich"!) 

Deswegen warten Sie im Hinblick auf weitere Forde-
rungen doch einmal die näheren Begründungen im 
Urteilstext ab. Sie kennen den Urteilsspruch doch 
noch gar nicht im einzelnen 

(Rixe [SPD]: Wir haben doch die Begründung 
gehört!) 

und werfen schon heute dem Ge richt Willkür vor. Sie 
verurteilen damit gerade jene, denen die Wahrung 
der Rechtsordnung aufgegeben ist. 

Deswegen sollten Sie von den Oppositionsparteien 
alle miteinander klipp und klar darlegen, ob Sie die 
bestehende gesetzliche Regelung des § 218 StGB 
überhaupt noch wollen oder nicht, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Wir wollen sie 
nicht!) 

denn die gründet sich auf die Vergleichbarkeit der 
dort angegebenen Indikationen insgesamt vor dem 
Hintergrund der medizinischen Indikation. 

Sie, meine Damen und Herren von den Oppositions-
parteien, haben die entscheidende Frage des grund-
sätzlichen Schutzes der Ungeborenen und die Frage 
der kriminellen Handlungsweise einfach zur Seite 
schieben wollen. Sie sprechen hier kaum von den 
getöteten Kindern! 

(Zuruf von den GRÜNEN: Es wurden keine 
Kinder getötet! Erzählen Sie doch nicht so 

einen Blödsinn!) 

Sie haben für mich damit deutlich gemacht, daß Sie 
den Kreis derer, denen der uneingeschränkte Schutz 
des Menschen von Anfang an am Herzen liegt, verlas-
sen haben. Sie wollen mit Recht — ich betone: mit 
Recht — die Vernichtung von Embryonen im 
Reagenzglas verbieten — wir auch! Sie kämpfen mit 
Recht für die Menschen in Südafrika — wir auch! 
Warum kämpfen Sie dann aber nicht auch energisch 
gegen die Tötung von über 200 000 ungeborenen Kin

-dern in diesem Land? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Warum bestehen Sie nicht einmal auf der Einhaltung 
des bestehenden Gesetzes, das unter Ihrer Verant-
wortung zustande kam, meine Damen und Herren? 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Deswegen muß ich Sie alle auffordern, wieder zu dem 
uneingeschränkten Schutz der Menschenrechte und 
auch zur uneingeschränkten Achtung unseres Rechts-
staates zurückzukehren. 

Wenn Sie, Herr Conradi, hier „Heuchler" sagen, 

(Conradi [SPD]: Ja!) 

dann darf ich zumindest für mich in Anspruch neh-
men, daß mir und dem allergrößten Teil meiner Par-
teifreunde ein derart unwürdiger Zickzackkurs in Sa-
chen des Schutzes des ungeborenen Lebens, den Ihre 
Partei in den vergangenen Jahren gegangen ist, völlig 
fremd ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der 
SPD: Unsinn! — Zurufe von den GRÜNEN) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Meine Damen und Her-
ren, die Aktuelle Stunde ist beendet. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Abge-
ordneten Dr. de With, Frau Dr. Däubler-Gme-
lin, Frau Schmidt (Nürnberg), Frau Adler, 
Bachmaier, Frau Becker-Inglau, Frau Blunck, 
Frau Bulmahn, Catenhusen, Frau Conrad, 
Egert, Frau Faße, Frau Fuchs (Köln), Frau Fuchs 
(Verl), Frau Ganseforth, Frau Dr. Götte, Frau 
Hämmerle, Frau Dr. Hartenstein, Klein (Die-
burg), Kuhlwein, Lambinus, Frau Luuk, Frau 
Dr. Martiny, Frau Matthäus-Maier, Müller 
(Düsseldorf), Frau Dr. Niehuis, Frau Odendahl, 
Peter (Kassel), Dr. Pick, Frau Renger, Schmidt 
(München), Dr. Schöfberger, Schütz, Frau 
Seuster, Frau Simonis, Singer, Frau Dr. Skarpe-
lis-Sperk, Dr. Soell, Frau Steinhauer, Stiegler, 
Frau Terborg, Frau Dr. Timm, Frau Traupe, 
Frau Weiler, Frau Weyel, Frau Wieczorek-Zeul, 
Wiefelspütz, Frau Zutt, Dr. Vogel und der Frak-
tion der SPD eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über die Strafbarkeit der Vergewalti-
gung, der sexuellen Nötigung und des sexuel-
len Mißbrauchs in der Ehe 
— Drucksache 11/474 — 

Beschlußempfehlung und Be richt des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuß) 

— Drucksache 11/3873 — 
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Berichterstatter: 
Abgeordnete Eylmann 
Dr. de With 

(Erste Beratung 37. Sitzung) 

Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion DIE 
GRÜNEN auf Drucksache 11/4532 vor. 

Meine Damen und Herren, nach einer Vereinba-
rung im Ältestenrat sind für die Beratung 75 Minuten 
vorgesehen. — Ich sehe keinen Widerspruch. Es ist so 
beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. — Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. de With. 

Dr. de With (SPD): Frau Präsidentin! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Geschichte der Versu-
che, auch die Vergewaltigung in der Ehe zu bestra-
fen, ist ein einziges Trauerspiel, zwar voller Irrtümer, 
Winkelzüge und Hinhaltemanöver, aber eben doch 
eine Tragödie — für die Frauen und für unsere Gesell-
schaft. 

In der Sitzung des Strafrechtsonderausschusses am 
1. März 1972, also vor nunmehr 17 Jahren, habe ich 
den Antrag gestellt, das Wörtchen „außerehelichen" 
in § 177 des Strafgesetzbuches zu streichen. Damit 
sollte erstmals die Vergewaltigung in der Ehe — bis-
her straflos — ebenso bestraft werden, wie sie außer-
halb der Ehe seit eh und je geahndet wird. Der dama-
lige Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der 
von mir sehr geschätzte Heinz Eyrich, heute Justizmi-
nister in Baden-Württemberg, hatte zuvor erklärt, er 
sei — ich zitiere wörtlich — „dafür, das Wort ,außer-
ehelichen' zu streichen" . Die Vertreterin der FDP, 
Frau Diemer-Nicolaus, erklärte damals, sie habe we-
gen etwaiger Beweisschwierigkeiten Bedenken, aber 
— und zitiere wiederum — „anders sei die Situation 
jedoch, wenn die Eheleute getrennt lebten". 

Bei der Abstimmung am folgenden Tag, am 2. März 
1972, unterlag ich gegen nur eine Stimme Mehrheit. 
Herr Eyrich hatte erklärt, 

angesichts der Schwierigkeiten, in die man 
komme, wenn man in die Intimsphäre der Ehe in 
dieser Frage hineinleuchte, wolle man von einer 
Streichung des Wortes „außerehelichen" abse-
hen und die Vergewaltigung nur dann mit Strafe 
bedrohen, wenn es sich um den erzwungenen 
außerehelichen Beischlaf handele. 

Als die SPD-Bundestagsfraktion 1983 einen zweiten 
Anlauf im Bundestag unternahm — die GRÜNEN hat-
ten einen ähnlichen Antrag eingebracht — , sprachen 
sich Union, FDP und Justizminister Engelhard schon 
in erster Lesung dagegen aus. Es war ja die Zeit der 
„geistig-moralischen Wende". 

Nachdem 1986 ein Anhörungsverfahren mit wirk-
lich übergroßer Mehrheit ergeben hatte, daß das 
Recht der Frau auf sexuelle Selbstbestimmung auch 
innerhalb der Ehe gelte und deshalb die Vergewalti-
gung in der Ehe bestraft werden müsse, wagten es 
CDU, CSU und FDP nicht mehr, diesen Antrag offen 
abzulehnen. Mit ihrer Mehrheit verzögerten sie Bera-
tungen im Rechtsausschuß so lange, bis der Antrag 
durch die Beendigung der Legislaturperiode seine Er-
ledigung fand. 

Als wir Sozialdemokraten schließlich den Antrag 
auf Bestrafung der Vergewaltigung in der Ehe in die-
ser Legislaturperiode erneut unverändert im Bundes-
tag einbrachten, erklärten am 7. November 1987 der 
Minister Engelhard und damals auch die Ministerin 
Frau Süssmuth ebenso wie die Vertreter der Regie-
rungsparteien, daß auch sie nunmehr mit dem Zwei

-

klassenrecht, Vergewaltigung in der Ehe straflos, Ver-
gewaltigung außerhalb der Ehe strafbar, Schluß ma-
chen wollten. 

(Marschewski [CDU/CSU]: Kommt doch 
auch! Seien Sie mal ruhig! Kommt alles!) 

Wer nun geglaubt hätte, die Beratungen würden jetzt 
endlich zügig vorangehen, hatte sich geirrt. Das wis-
sen Sie genau, Herr Marschewski. 

Mal hieß es, die Einigung über eine Vorlage zwi-
schen Justizministerium und — ich nenne es so, Frau 
Lehr — Frauenministerium stehe kurz bevor, mal hieß 
es, man wolle eine größere, umfassendere Lösung, 
und zu guter Letzt wurde uns erklärt, es gebe neue, 
zusätzliche Probleme wegen des § 218. Denn durch 
eine Bestrafung der Vergewaltigung in der Ehe steige 
die Zahl der Vergewaltigungsindikationen und damit 
die Zahl der Abtreibungen. So hieß es. 

Am 12. Oktober 1988 schließlich ließen CDU/CSU 
und FDP — ich nenne es so — den schwarzen Vor-
hang fallen. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Richtig!) 

Sie stimmten im Rechtsausschuß einmütig dagegen. 
Bis heute hatten Sie mehr als ein halbes Jahr Zeit, das 
Versprechen von 1987 doch noch einzulösen. Und 
nichts geschah, jedenfalls nichts Greifbares. Damit 
haben Sie die Hoffnungen der Frauen und die Erwar-
tungen vieler Einsichtiger zunichte gemacht. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Ja, ich füge hinzu: Sie werden Ihr Wort gebrochen 
haben, wenn Sie bis zum Ende dieser Legislaturpe-
riode nichts ändern. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Ich sage das so dezidiert, weil ich aus der „taz" ge-
stern, nicht etwa der „FAZ", der „Frankfurter Allge-
meine Zeitung", entnehmen mußte, daß Sie, Herr Kol-
lege Eylmann, wieder einen Versuch unternehmen, 
doch noch zu einer Regelung zu kommen. Ich glaube 
Ihrem guten Willen. Nur bin ich nach den 17 Jahren 
trotz all Ihrer Beteuerungen wirklich ein gebranntes 
Kind. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Die CDU/CSU- 
Frauen sind vielleicht dagegen? — Frau 
Männle [CDU/CSU] [zu Abg. Frau Unruh ge

-

wandt]: Das werden Sie schon noch se

-

hen!) 

Ich füge hinzu: Bisher sind nicht nur alle Vorhaben 
gescheitert, auch Ihr Versuch, eine Leerstelle im Ge-
setzbuch, den § 172, zu nutzen, um für Ihre Fraktion 
um den § 218 herumzukommen, ist ein sehr zweifel-
haftes Unterfangen, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Allerdings!) 

eine für uns absolut hinkende Regelung. Dennoch 
sage ich: Tun Sie etwas in dieser Richtung, und Sie 
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werden alle unsere Unterstützung haben. Nur füge 
ich abschließend hinzu: Die Botschaft hör ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube. 

Auch der Zickzackkurs der GRÜNEN ist kein Ruh-
mesblatt, Frau Nickels. Noch 1983 hatten sie einen 
ähnlichen Antrag eingebracht und in dieser Legisla-
turperiode erneut. Nur, sie haben ihn nach kurzer Zeit 
wieder zurückgezogen, weil sie über die Mindest-
strafe zerstritten waren. Als ob das die Hauptsache 
dieses Vorhabens wäre! 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Genau!) 

Im Rechtsausschuß haben Sie sich dann bei unserem 
Antrag der Stimme enthalten. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Erkläre ich 
gleich!) 

Heute, am letzten Tag, bringen Sie in zweiter und 
dritter Lesung überraschend einen Änderungsantrag 
zu unserer Vorlage ein. Frau Nickels, ich muß es sa-
gen: Diese Methode muß als das bezeichnet werden, 
was sie ist, eine Beruhigungspille für eine Klientel und 
zugleich, wie ich es empfinde, eine Täuschung der 
Öffentlichkeit; denn sachgemäß beraten werden kann 
diese Vorlage nicht mehr. In all den vergangenen Jah-
ren wäre genügend Zeit gewesen. 

(Sehr richtig! bei der FDP) 

Auf die groben Ungereimtheiten will ich gar nicht ein-
gehen. Mit ihrer Uneinigkeit und auch mit ihrer Tak-
tiererei sind die GRÜNEN dabei, sich aus ihrer selbst 
gegebenen Verpflichtung davonzustehlen. 

Das alles macht uns betroffen. Wir jubeln nicht ob 
der Zerrissenheit und des mangelnden Durchset-
zungsvermögens der Einsichtigen in den Reihen der 
Regierungsfraktionen. 

Im Grund haben Sie einen Scherbenhaufen hinter-
lassen, einen Scherbenhaufen aber, der an die Glaub-
würdigkeit des gesamten Parlaments rührt. Denn un-
endlich viele draußen warten, daß nun endlich etwas 
geschieht. 

Dabei liegen alle Voraussetzungen vor, die zu einer 
positiven Entscheidung des ganzen Hauses führen 
könnten. Was wir nämlich vor 17 Jahren mehr oder 
weniger nur erahnen konnten, ist heute durch viele 
Berichte aus den Frauenhäusern und durch vorlie-
gende wissenschaftliche gesicherte Erkenntnisse 
traurige Gewißheit geworden: Gewalt in der Ehe ist 
weder ein Einzelfall noch auf spezifische Schichten 
beschränkt. Täglich werden Ehefrauen vergewal-
tigt. 

Nach einer EMNID-Umfrage von 1986 müssen wir 
davon ausgehen, daß 16 % der Befragten annehmen, 
daß der Mann im Fall der Vergewaltigung in der Ehe 
nicht bestraft werden kann; und 25 % sind sich über 
die Strafbarkeit im unklaren. Das heißt, daß der auf 
diese Fälle auch heute schon anwendbare § 240, die 
Nötigungsvorschrift, viel zu wenig bekannt ist und 
damit überhaupt nicht greift. Außerdem trifft die Vor-
schrift der Nötigung schon rein beg rifflich nicht das 
schwere Delikt der Vergewaltigung. 

Wer dann immer noch sagt, man könne den eheli-
chen Intimbereich dem Strafrecht nicht öffnen, den 
frage ich: Soll nach allem, was wir wissen, die Frau mit  

dem Ja-Wort auf dem Standesamt noch immer ihren 
Strafrechtsschutz auf dem Altar der Vorurteile able-
gen? 

Im übrigen: Hat sich derart Furchtbares ereignet, ist 
die Ehe ohnehin fast immer kaputt. Der Staatsanwalt 
kann sie nicht mehr zerstören, aber vielleicht hier und 
da noch den Glauben an die Gerechtigkeit stärken 
und damit manches verhindern. 

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Frau 
Schoppe [GRÜNE]) 

Gibt es jedoch Fälle, in denen die Ehe wiederherge-
stellt werden könnte, sieht der SPD-Entwurf vor, daß 
der Richter in diesem Fall die Strafe mildern oder ganz 
von ihr absehen kann. 

Auch auf Beweisschwierigkeiten wird noch immer 
hingewiesen. Aber die gibt es nicht mehr und nicht 
weniger auch bei der Vergewaltigung außerhalb der 
Ehe. Das kann kein Argument sein. 

Letztlich wird eingewandt, die Bestrafung von Ver-
gewaltigungen in der Ehe steigere — falls dabei ein 
Kind gezeugt werde — die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche durch Ausweitung der Vergewalti-
gungsindikation. Dabei wird zum einen verschwie-
gen, daß schon bisher die Vergewaltigungsindikation 
in der Statistik der Schwangerschaftsabbrüche völlig 
ohne Belang ist und damit die erwähnte Ausdehnung 
der Strafbarkeit in der Abbruchstatistik praktisch 
überhaupt nicht meßbar wäre. 

Vor allem aber ist dem entgegenzuhalten: Die Straf-
barkeit der Vergewaltigung in der Ehe läßt ein Absin-
ken von Gewalthandlungen gegenüber Ehefrauen er-
warten. Das aber bedeutet weniger ungewollte 
Schwangerschaften und damit auch weniger Abbrü-
che. Wer sich deshalb unserem Antrag versagt, ver-
sagt sich einer Möglichkeit, die Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche zu senken. Das ist die Wahrheit. 

Nun war im Rechtsausschuß aus den Reihen der 
Union — entschuldigend, muß man sagen — zu hö-
ren, bei Fragen des § 218, und der sei hier im Spiel, 
müsse die persönliche Meinung als Gewissensent-
scheidung respektiert werden. Gut, sagen wir. Dann 
geben Sie die Abstimmung frei! Dann wird niemand 
gedrängt, unseren Antrag wegen der Bedenken zu 
§ 218 abzulehnen. Ebenso wird aber auch keiner da-
von abgehalten, unserem Antrag zuzustimmen. Es 
wäre ehrlich, sich an diese alte Regel im Parlament zu 
halten. 

Mein Appell an Sie, für unseren Antrag zu votieren, 
beruht letztlich auf einem umfassenderen Grund. 
Noch immer gibt es nicht zuwenig Meinungen, die 
davon ausgehen, in der Ehe sei die geschlechtliche 
Selbstbestimmung zumindest Beschränkungen un-
terworfen. Da wird süffisant ein Dichterwort zitiert, 
das da heißt: 

... so halt doch stille, verfluchtes Weib, mir hörst 
du, mir gehört dein Leib. 

„Die Frau gehört mir" , ein früherer Filmtitel; dieses 
Wort wird nach wie vor im Munde geführt. Und im 
meistverbreiteten Praktiker-Kommentar zum Bürger-
lichen Gesetzbuch, dem Palandt -Diederichsen, aus 
dem Jahr 1989, steht zur Erläuterung der ehelichen 
Lebensgemeinschaft zu lesen: 
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Die Ehe ist Geschlechtsgemeinschaft und ver-
pflichtet zum ehelichen Verkehr in Zuneigung, 
nicht in Gleichgültigkeit oder indem Widerwillen 
zur Schau getragen wird. 

Es steht nicht etwa abmildernd dahinter, „in Partner-
schaft" oder „keineswegs immer und zu jeder Zeit". 
Nein, kommentarlos wird auf eine Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs — man höre und staune — aus 
dem Jahre 1967, also vor der Eherechtsreform, hinge-
wiesen, in der das Gericht von einer empfindungslo-
sen Frau gefordert hatte, daß sie den Beischlaf nicht 
teilnahmslos hinzunehmen habe und Gleichgültigkeit 
und Widerwillen nicht zur Schau tragen dürfe. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Das muß 
man sich vorstellen!) 

Hieraus, meine sehr verehrten Damen und Herren 
— das muß ich in aller Deutlichkeit sagen — lugt noch 
immer die Auffassung von der selbstverständlichen 
Verfügbarkeit der Ehefrau. Damit muß Schluß sein. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 
Damit muß auch deshalb Schluß sein, weil über das 
Ansinnen der Verfügbarkeit der Weg zur Unterwer-
fung und zum Mißbrauch ehelicher Sexualität führt. 
Für das Zusammensein in Partnerschaft und das frei-
willige Aufeinanderzuordnen der Sexualität haben 
wir uns bei der Eherechtsreform 1976 entschieden 
und für nichts anderes. 

Die Bestrafung der Vergewaltigung in der Ehe wird 
hier und dort Frauen in ihrem Intimsten schützen, 
ihnen bitterstes Leid ersparen helfen. Sie wäre jedoch 
Wegmarke auch in unserem Wollen, Bastionen männ-
lich geprägter uralter Vorurteile abzubauen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD, den GRÜNEN und bei 
Abgeordneten der FDP) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat der Abge-
ordnete Herr Eylmann. 

Eylmann (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Die Frage, ob die Vergewaltigung in 
der Ehe strafbar sein soll, ist ein Reizthema, das stark 
emotional besetzt ist. Wir sollten uns deshalb be-
mühen, sehr sachbezogen zu argumentieren. Herr 
de With hat es getan. Ich will es ebenfalls tun. 

Lassen Sie mich zu Beginn nicht nur als meine ei-
gene Überzeugung, sondern auch als Meinung mei-
ner Fraktion feststellen: Die Vergewaltigung sollte 
innerhalb wie außerhalb der Ehe in gleicher Weise 
strafbar sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und bei 
Abgeordneten der SPD) 

Es gibt keinen Grund, die Vergewaltigung durch ei-
nen Ehemann nicht als Vergewaltigung zu bestrafen 
oder mit einer milderen Strafe zu belegen. 

Ich will mich nur mit zwei der gängigsten Gegenar-
gumente kurz auseinandersetzen. 

Es wird zum einen gern gesagt, man könne einen 
Ehemann, der seine Frau etwas hart angefaßt habe, 
nicht mit dem Verbrecher vergleichen, der hinter dem 
Busch einer fremden Frau auflauere. Dabei wird über- 

sehen, daß die Vergewaltigung in der Mehrzahl der 
Fälle eine Beziehungstat ist, sich Täter und Opfer also 
mehr oder weniger intensiv kennen. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Außerhalb der 
Ehe!) 

Der Unbekannte hinter dem Busch ist nur ein Tätertyp 
und nicht der häufigste. 

Zum anderen: Seit wann ist es eigentlich milder zu 
beurteilen, wenn der Täter mit seinem Opfer eng ver-
bunden ist? 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: Im Gegen

-

teil!) 

Man könnte im Gegenteil sagen, der gewalttätige 
Ehemann sei besonders zu verurteilen, weil sich seine 
Tat gegen seine eigene Ehefrau, die sich ihm anver-
traut hat, richtet. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Wer kommt denn eigentlich auf die Idee, meine Da-
men und Herren, zu sagen, daß ein Mann, der seine 
Frau ohne sexuellen Hintergrund krankenhausreif 
prügele, milder zu beurteilen sei, wenn es sich dabei 
um seine eigene Frau handele? Dieses Beispiel zeigt 
eigentlich, was von dieser Argumentation zu halten 
ist. 

Der zweite Einwand ist gewichtiger. Er lautet, eine 
Ehefrau sei zur ehelichen Lebensgemeinschaft und 
damit auch zur Geschlechtsgemeinschaft verpflichtet. 
Damit habe sie — zumindest teilweise — ihr sexuelles 
Selbstbestimmungsrecht aufgegeben. 

Dieses Argument verkennt, daß sich nach heutigem 
Eheverständnis die eheliche Lebensgemeinschaft 
partnerschaftlich zu vollziehen hat. Das heißt, die 
Ehefrau ist mitnichten immer dann, wenn dem Mann 
der Sinn danach steht, zum Geschlechtsverkehr ver-
pflichtet. Es gibt kein sexuelles Fremdbestimmungs-
recht des Mannes. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Deshalb hat ein Mann keinerlei Recht, mit Gewalt 
eine Frau zum Geschlechtsverkehr zu zwingen, ganz 
gleich, ob sich es dabei um seine eigene oder um eine 
fremde Frau handelt. 

Wenn das aber so ist, meine Damen und Herren, 
entfällt jeder Grund für eine Privilegierung der Ver-
gewaltigung in der Ehe. Wir sind deshalb der Mei-
nung, daß in das Strafgesetzbuch ein neuer § 172 ein-
gefügt werden sollte, dessen Tatbestand und Strafan-
drohung § 177 StGB entsprechen. Die Einordnung 
dieser neuen Vorschrift unter die Straftaten gegen 
Familie und Ehe wird im übrigen deutlich machen, 
daß eine Vergewaltigung in der Ehe immer auch ein 
Angriff auf die grundgesetzlich geschützte eheliche 
Lebensgemeinschaft ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Es hat sich, im übrigen, meine Damen und Herren, 
nichts an unserer Absicht geändert, die Frage, ob ein 
Ehemann, der seine Ehefrau vergewaltigt hat, ins Ge-
fängnis kommen soll, letztlich in die Hand seiner Frau 
zu legen. Sie soll einer Strafverfolgung widersprechen 
können. 
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Wir verkennen nicht, daß dies ein Ansatzpunkt für 
Pressionen sein kann. In einer engen Lebensgemein-
schaft gibt es aber — jeder Scheidungsanwalt weiß 
davon ein Lied zu singen — vielerlei Gründe und 
Möglichkeiten für gegenseitige Pressionen. Diese 
Möglichkeiten dürfen nicht dazu führen, zwar einer-
seits das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau 
nachdrücklich zu unterstreichen, sie andererseits aber 
staatlich bevormunden zu wollen, wenn es um die 
Strafverfolgung geht. 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten de 
With? 

Eylmann (CDU/CSU): Gern, wenn es nicht ange-
rechnet wird. 

Dr. de With (SPD): Herr Kollege Eylmann, können 
Sie mir sagen, warum Sie erst jetzt diese Ankündi-
gung machen und nicht schon längst eine entspre-
chende Vorlage eingebracht haben, nachdem wir im 
Rechtsausschuß jahrelang darüber debattiert haben 
und immer wieder bereit waren, die Sache hinauszu-
schieben in der Erwartung, es käme doch etwas? 

Eylmann (CDU/CSU): Herr Kollege de With, ich 
komme darauf zu sprechen, wenn ich auf die Hinde-
rungsgründe eingehe, die bisher einer Einigung in der 
Koalition entgegengestanden haben. Ich werde offen 
darlegen, woran es gelegen hat. 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Herr Eylmann, gestatten 
Sie eine weitere Zischenfrage der Abgeordneten Frau 
Schoppe? 

Eylmann (CDU/CSU): Ja, gern. 

Frau Schoppe (GRÜNE): Herr Eylmann, Sie haben 
eben berichtet, daß die Vergewaltigung in der Ehe 
und die Vergewaltigung außerhalb der Ehe eigentlich 
gleichbehandelt werden müßten, daß im Grunde ge-
nommen die eheliche Vergewaltigung noch viel 
schlimmer anzusetzen ist. In Ihren Ausführungen ist 
mir nicht klargeworden, warum Sie dann einen neuen 
§ 172 StGB einfügen wollen. 

Eylmann (CDU/CSU) : Weil wir bei der Frage, ob die 
Strafverfolgung vom Willen der Ehefrau abhängen 
soll, durchaus einen Unterschied sehen. Da liegt der 
Unterschied: Wir räumen der Ehefrau das Recht ein, 
einer Strafverfolgung zu widersprechen. Wir meinen, 
daß Versöhnung möglich sein muß. Wir nehmen auch 
hier das Selbstbestimmungsrecht der Ehefrau ernst. 
Dann ist es durchaus konsequent, dafür einen eigenen 
Tatbestand zu wählen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
Nun hat — damit komme ich auch auf das zu spre-

chen, was Herr Kollege de With erwähnt hat — die 
Einordnung der ehelichen Vergewaltigung in einen 
neuen § 172 StGB zur Folge, daß sich die kriminolo-
gische Indikation nicht automatisch auf die eheliche 
Vergewaltigung bezieht. Damit spreche ich den 
Streitpunkt an, der bisher eine Einigung innerhalb der 
Koalition verhindert hat. Wir haben trotzdem immer 
nach einem Weg gesucht, Herr de With, einer Lösung 
näherzukommen. 

Die einen sagen: Wenn die Vergewaltigung inner-
halb der Ehe und außerhalb der Ehe gleichgestellt 
wird, muß das auch für die kriminologische Indikation 
gelten. Die anderen machen geltend, eine Erweite-
rung der Abtreibungsgründe komme nicht in Be-
tracht, zumal einer Ehefrau eher die Austragung einer 
Schwangerschaft zugemutet werden könne, wenn der 
Täter und Vater der eigene Ehemann sei. 

Ich mache keinen Hehl daraus, meine Damen und 
Herren, daß ich der ersten Meinung zuneige. Den-
noch mache ich diese Gleichbehandlung nicht zu ei-
ner Bedingung für die gesetzliche Regelung, weil ich 
nämlich keinerlei praktische Auswirkungen sehe. Die 
Verfechter beider Meinungen bitte ich mit einigem 
Nachdruck, folgendes zu berücksichtigen. 

Die auf Grund der kriminologischen Indikation 
vorgenommenen Abtreibungen spielen in der Praxis 
eine völlig untergeordnete Rolle. 

(Frau Limbach [CDU/CSU]: Sehr richtig!) 

Sie machen noch nicht einmal 0,1 % der in der Bun-
desrepublik jährlich vorgenommenen Schwanger-
schaftsabbrüche aus. 

(Frau Würfel [FDP]: 78!) 

Die Zahlen schwanken zwischen 50 und 100 und zei-
gen keine zunehmende Tendenz. Befürchtungen, 
diese Zahlen könnten sich sprunghaft erhöhen, sind 
völlig unbegründet. Als der Abtreibungsgrund der 
kriminologischen Indikation vor vielen Jahren ge-
schaffen wurde, ist schon damals die Vermutung ge-
äußert worden, diese Vorschrift könne mißbraucht 
werden. Die von mir genannten Zahlen haben diese 
Sorge eindeutig widerlegt. 

(Dr. de With [SPD]: Wir stimmen völlig über

-

ein!) 

Aber selbst wenn man die Auffassung vertritt, die 
Erweiterung des Vergewaltigungs-Paragraphen 
dürfe nicht dazu führen, daß auch nur fünf oder zehn 
Abtreibungen mehr geschehen, gebe ich zu beden-
ken, daß mir auch das ausgeschlossen oder zumindest 
völlig unwahrscheinlich erscheint, weil diese wenigen 
Fälle ohnehin über die allgemeine Notlagenindika-
tion gelöst werden können. 

(Wiefelspütz [SPD]: Auch richtig!) 

Meine Damen und Herren, ich bin der Auffassung, 
daß der Tatbestand der sozialen Indikation bei uns 
mißbraucht wird 

(Frau Schmidt [Hamburg] [GRÜNE]: Wie 
bitte?) 

und daß es in einem der reichsten Länder der Erde 
nicht hingenommen werden kann, daß wirtschaftliche 
Gründe zum Schwangerschaftsabbruch führen. Aber 
lassen Sie uns diese Fälle der sozialen, der wirtschaft-
lichen Indikation 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Gibt es gar nicht!) 

um Gottes willen nicht mit den wenigen Fällen ver-
mengen, in denen Frauen gewaltsam geschwängert 
worden sind und in denen an ihrer ungeheuren psy-
chischen Belastung doch kein ernsthafter Zweifel be-
stehen kann! 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
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Ich respektiere jeden anderen Standpunkt, insbe-

sondere wenn er religiös motiviert ist. Aber ich bitte, 
kritisch zu prüfen, ob man das, was man für sich selbst 
für richtig hält, auch so ohne weiteres zur Richtschnur 
für eine allgemeine Gesetzgebung machen kann. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der SPD) 

Wir Abgeordnete haben uns, um die Unterscheidung 
von Max Weber aufzugreifen, hier im Parlament nicht 
als Gesinnungsethiker, sondern als Verantwortungs-
ethiker zu bewähren. 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Sehr richtig!) 

Wir stehen, meine Damen und Herren, vor einem 
völlig unbefriedigenden Ergebnis; da gebe ich Herrn 
Kollegen de With recht. Alle Fraktionen wollen eine 
strafrechtliche Gleichstellung der ehelichen und der 
außerehelichen Vergewaltigung. Wir bringen aber 
kein Gesetz zustande, weil wir uns hinter zweit- und 
drittrangigen Fragen verstecken und uns gegenseitig 
blockieren. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Wiefels-
pütz [SPD]: Dann nennen Sie auch einmal 

Roß und  Reiter!)  

Gewiß, die Frage, ob die Ehefrau ein Widerspruchs-
recht haben soll, hat Gewicht, auch für mich. Sie hin-
dert uns, Ihrem Gesetzentwurf zuzustimmen. Aber 
auch Sie müßten doch einsehen, daß wir Versöhnung 
möglich machen müssen und daß wir eine Versöh-
nung nicht dadurch konterkarieren dürfen, daß wir 
den Mann, dem die Ehefrau verziehen hat, doch ins 
Gefängnis schicken. 

(Dr. de With [SPD]: Wir hängen uns nicht an 
Kleinigkeiten auf! — Frau Unruh [GRÜNE]: 

Das bißchen Gefängnis!) 

Und was die kriminologische Indikation angeht, so 
habe ich meine Meinung dazu gesagt. Ihre praktische 
Bedeutung tendiert gegen Null. 

Ich respektiere Gewissensgründe, aber in die Ge-
wissensentscheidung muß auch einbezogen werden, 
ob es denn noch länger zu verantworten ist, zu ver-
säumen, in Ausübung der präventiven Funktion des 
Strafrechts durch Schaffung eines entsprechenden 
Straftatbestandes das Unrechtsbewußtsein dafür zu 
schärfen, daß die Vergewaltigung in der Ehe kein 
Kavaliersdelikt ist. In einer Zeit, in der die Aggressio-
nen mir zuzunehmen scheinen, sind die Bekämpfung 
und die Zurückdrängung der Gewalt — wo immer sie 
sich zeigt: auf unseren Straßen oder in den eigenen 
vier Wänden — eine elementare Aufgabe des Parla-
ments. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
der Abg. Frau Unruh [GRÜNE]) 

Meine Herren — und ich wende mich jetzt speziell 
an meine Kollegen; leider sind viel zu wenig hier —, 
ich wage es vorherzusagen: Wenn wir es nicht alsbald 
schaffen, hier zu einer Lösung zu kommen, werden 
die Frauen dieses Hauses die Geduld verlieren 

(Frau Unruh [GRÜNE]: Sehr richtig!) 

und uns einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Sorgen wir dafür, daß es dazu nicht zu kommen 
braucht! 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der SPD) 

Präsidentin Dr. Süssmuth: Das Wort hat die Abge-
ordnete Frau Nickels. 

Frau Nickels (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die Debatte über den vorliegen-
den Gesetzentwurf hatte in der parlamentarischen 
Beratung ja sehr viele unerfreuliche Seiten. Aber ich 
möchte doch auch das sagen, was daran sehr ermuti-
gend ist: Diese Debatte wäre nie möglich geworden, 
wenn es nicht — über Jahre — den großen Aufbruch 
von Frauen gegeben hätte, die es sich erkämpft haben 
— entgegen dem, was in den Parlamenten vertreten 
wurde —, daß das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen 
hier angesprochen und sichtbar gemacht werden 
kann. 

Und, Herr de With: Der Stand der frauenpolitischen 
Erkenntnisse und des frauenpolitischen Wissens um-
faßt viel mehr als das, was Sie in Ihrem Gesetzentwurf 
vorlegen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen und auch der 
rechtlichen Ungleichstellung der Frauen ist erheblich 
größer. Ihr Gesetzentwurf beinhaltet einen Aspekt, 
den wir begrüßen: die Gleichstellung der ehelichen 
mit der nichtehelichen Vergewaltigung. Aber es feh-
len einige andere Komponenten. 

(Dr. de With [SPD]: Das steht in § 178! Das 
müssen Sie mal genau nachschauen!) 

— Wir waren aber dafür, daß man hier nicht einen 
einzigen Aspekt herausgreift, sondern die gesamte 
Debatte, die hier geführt werden muß, auch führt. 

(Vorsitz: Vizepräsident Westphal) 
Der Stand der frauenpolitischen Diskussion ist zur 

Zeit, daß erstens eine Gleichstellung der ehelichen 
mit der nichtehelichen Vergewaltigung kommen 
muß, zweitens ist klar, daß der Vergewaltigungsbe-
griff geändert werden muß. Nicht nur die erzwungene 
vaginale Vergewaltigung ist als solche zu bezeichnen, 
sondern auch andere erzwungene Formen der Pene-
tration müssen dazu. 

(Dr. de With [SPD]: Das kommt doch dazu!) 

Der Gewaltbegriff, der heute im Gesetz ist, muß 
auch geändert werden; das haben Sie auch nicht d rin. 
Da war Frau Süssmuth in dem Entwurf, den sie im 
Kabinett eingebracht hat, fortschrittlicher als der SPD-
Entwurf, wo quasi davon abgesehen wurde, daß eine 
Vergewaltigung nur vorlag, wenn akute Gefahr für 
Leib und Leben bestand. Im Süssmuth-Entwurf war 
die Formel „Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leib und Leben der Frau" durch „gegen ihren Willen" 
ersetzt. Das muß rein. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Das sind alles Punkte, die im SPD-Entwurf fehlen, 

und aus dem Grund haben wir GRÜNEN gesagt — 
und uns im Rechtsausschuß auch entsprechend ver- 
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halten — : Wir stimmen der Gleichstellung der eheli-
chen und nichtehelichen Vergewaltigung zu. Dage-
gen haben wir der in Ihrem Entwurf vorhandenen Mil-
derungsmöglichkeit nicht zugestimmt, weil wir der 
Meinung sind: Das ist eine Konstruktion, die es sonst 
im ganzen Strafrecht nicht gibt, und das dient nicht 
dem Schutz der Frauen, sondern dem Schutz der Ehe-
männer. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn die Frau den Mann nicht verurteilt sehen will 
— sie ist meistens die einzige Zeugin —, dann kann 
sie die Aussage verweigern. Sie brauchen diese Ab-
milderungsklausel nicht; es ist im Endeffekt ein Zuge-
ständnis an den alten Rechtszustand. Darum sahen 
wir uns leider genötigt, uns in der Gesamtabstimmung 
zu enthalten, und das ist, glaube ich, begründens-
wert. 

Dann haben Sie uns vorgeworfen, Herr de With, wir 
hätten ja unseren eigenen Entwurf nicht eingebracht. 
Aber es war in den Rechtsausschußberatungen doch 
so, daß alle Modelle, die — auch informell — vorlagen, 
z. B. das Modell des Bundesjustizministers, das Mo-
dell von Frau Süssmuth, das für die CDU/CSU er-
staunlich fortschrittlich war — das muß ich sagen —, 
und auch unsere Vorstellungen, immer mit diskutiert 
worden sind. Ich sage Ihnen, Herr de With — das habe 
ich auch im Rechtsausschuß gesagt — : Wenn abseh-
bar gewesen wäre, daß hier eine Mehrheit für eine 
Reform des Sexualstrafrechts im Interesse der Frauen 
zustande kommt, hätten wir unseren Entwurf auch 
wieder eingebracht. Aber das war überhaupt nicht 
absehbar. Wir finden es besser, jetzt, wo Ihr Ansatz 
hier voraussichtlich niedergestimmt wird, unseren 
Entwurf einzubringen. Damit haben wir eine erneute 
Beratungsgrundlage für eine erneute Diskussion hier 
im Bundestag. Das finden wir wichtig. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jetzt möchte ich gern auf dieses Trauerspiel in meh-
reren Akten im Rechtsausschuß und hier im Parlament 
zu sprechen kommen. Herr de With, Sie haben mir viel 
abgenommen. Sie haben gesagt, es ist eine über Jahre 
und fast Jahrzehnte gehende Debatte, 

(Dr. de With [SPD]: 17 Jahre!) 

wozu auch die Strafrechtler schon gesagt haben: Es ist 
im Endeffekt eine Deklassierung der Ehefrauen zu 
Bürgerinnen zweiter Klasse vom rechtlichen Stand-
punkt aus. Es hat Anhörungen genug gegeben, früher 
und heute. 

Was die CDU/CSU-Abgeordneten im Rechtsaus-
schuß geboten haben, war ungeheuerlich. Ich war die 
meiste Zeit als einzige Frau dabei, und ich kann sa-
gen: Ich habe manchmal gar nicht ausgehalten, was 
da wirklich vorgeschoben worden ist. 

(Wiefelspütz [SPD]: Von wem, Frau 
Nickels?) 

— Von seiten der CDU/CSU, also nicht von der 
SPD. 

Wir haben etliche Beratungen gehabt. In den 
Rechtsausschußsitzungen wurde erst einmal deutlich, 
daß es hier offensichtlich Unklarheiten hinsichtlich 
der Haltung der Regierung gegeben hat. Wir sind da  

widersprüchlich informiert worden. Ich muß sagen: 
Ausdrückliches Kompliment an Herrn Lenz, der das 
BMJFFG vertreten hat; er war wenigstens sehr ehr-
lich. Dagegen erklärte das BMJ im Sommer letzten 
Jahres, lange nachdem es schon auf Chefebene eine 
Einigung gegeben hatte, nämlich im Januar letzten 
Jahres, im Rechtsausschuß, es habe diese Einigung 
noch nicht gegeben. 

Wir mußten einen Geschäftsordnungsantrag zur 
Herbeizitierung des Ministers stellen, um diese Un-
stimmigkeiten zu klären. Wohlgemerkt, wir wollten 
beide Ressortminister haben, die Ministerin und den 
Minister. Das ist von seiten der CDU/CSU-Mehrheit 
mit dem Argument abgelehnt worden, federführend 
sei der Justizminister und nicht die Frauenministerin. 
Daraufhin haben wir als GRÜNE beantragt, Frau 
Süssmuth zu einer nächsten Sitzung zu laden, und 
zwar deshalb, weil Sie, Frau Süssmuth — ich nehme 
an, auch die neue Frauenministerin — in der Kabinett-
sitzung vom 7. Juli 1987 bereits besondere Kompeten-
zen erhalten haben. Diese sind sehr gerühmt worden, 
und es wurde festgestellt: Die Frauenministerin hat 
die Mitfederführung in frauenpolitisch relevanten An-
gelegenheiten. 

Wir haben den Begriff „Mitfederführung" von An-
fang an als sehr problematisch empfunden. Was ist 
denn eine „Mitfederführung"? Im juristischen Sinne 
gibt es so etwas nicht. 

Leider Gottes haben sich diese Befürchtungen be-
stätigt, daß das eigentlich nur ein Etikettenschwindel 
war, denn der Justizminister hat erklärt, selbstver-
ständlich habe er die Hauptfederführung, und von 
daher seien die Positionen der Frauenministerin nicht 
so maßgeblich. 

In den Chefgesprächen hat Frau Süssmuth eine 
Niederlage nach der anderen einstecken müssen. Die 
fortschrittlichen Ansätze, die da waren und die auch 
über das hinausgingen, was im SPD-Entwurf enthal-
ten ist, sind fast samt und sonders der Kabinettsdiszi-
plin oder anderen Interessen geopfert worden. Es gab 
dann eine Einigung auf den BMJ-Entwurf, den ich in 
vielen Punkten als rückschrittlich bezeichnen muß. 
Das habe ich sehr bedauert. 

Sie haben auch, Frau Süssmuth — ich nehme an, die 
neue Frauenministerin ebenfalls —, in dieser Kabi-
nettssitzung vom 7. Juli 1987 das Recht erhalten, zu 
allen frauenpolitisch relevanten Angelegenheiten in 
den Ausschüssen zu reden. Ich habe Ihnen damals 
einen Brief geschrieben und Sie gebeten, in unseren 
Ausschuß zu kommen. Herr Lenz hat Sie dann vertre-
ten. Er war auch, wie gesagt, immer sehr offen und hat 
sich da nicht irgendwie herumlaviert. Aber ich hätte 
es richtig gefunden, Frau Süssmuth, wenn Sie persön-
lich gekommen wären, wenn Sie die Sachen offenge-
legt und sich hier, protestierend gegen das, was im 
Kabinett und in den Reihen Ihrer Fraktion abgelaufen 
ist, den Rückhalt der Frauen geholt hätten. Daß Sie 
das nicht getan haben, habe ich sehr bedauert. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 
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Dann komme ich zu dem Allerschlimmsten; ich 
komme zu diesen Argumenten dieser Herren der 
CDU/CSU. 

(Eylmann [CDU/CSU]: Auch ich bin einer!) 
— Ja, Herr Eylmann, Sie sind vielleicht ein aufrichti-
ger Mann. Aber Sie sind kein Herr in diesem etwas 
negativen Sinne; das muß ich wirklich sagen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Die Herren hatten gegen den BMJ-Entwurf, der nun 

wirklich schon bis zum „geht nicht mehr" abgespeckt 
war und teils rückschrittliche Punkte beinhaltete, fol-
gendes zu monieren: 

Erstens haben sie befürchtet, daß durch die Gleich-
stellung der ehelichen mit der nichtehelichen Verge-
waltigung die Anwendungsmöglichkeiten der krimi-
nologischen Indikation ausgeweitet werden würden. 

Zweitens sahen sie den Intimbereich der Ehe und 
den besonderen Schutz der Familie gefährdet. Was 
ich besonders abgeschmackt fand: Einer der Herren 
sah die Koalitionsfrage gestellt. Ich sage Ihnen, das ist 
so etwas von blödsinnig; Entschuldigung. Da hätte 
man wirklich nur den Fraktionszwang bei Ihnen auf-
heben müssen, dann wären diese Patriarchen als 
— was weiß ich, wieviel — 20 Reaktionäre übrigge-
blieben, und es hätten hier vielleicht Mehrheiten für 
eine Verbesserung der Rechtsstellung von Frauen ge-
geben. Das verstehe ich überhaupt nicht. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Ich sage Ihnen: Sie schätzen Ehe und Familie und 

auch den Intimbereich so hoch. Auch ich schätze Ehe, 
Familie und den Intimbereich der Ehe. Aber welchen 
Begriff haben Sie eigentlich von Würde und Intimbe-
reich von Ehe und Familie — das frage ich Sie —, 
wenn Sie das gleichzeitig als Argument benutzen, um 
Gewalt in der Ehe nicht als solche zu brandmarken 
und nicht als solche rechtlich zu behandeln? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
Dann haben Sie ein Verständnis von Ehe und Familie, 
bei dem die Institution und die Ehemänner wichtiger 
sind als die Würde der Frauen, die in Ehe und Familie 
sind. Das finde ich zutiefst unmenschlich, unwürdig 
und mit der Verfassung unvereinbar. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich bitte Sie zum Schluß, Frau Frauenministerin: 
Lassen Sie die berechtigten Interessen von Frauen, 
die hier für Gerechtigkeit und Würde berechtigte For-
derungen geltend machen, nicht in der Kabinettskü-
che von irgendwelchen Männern zerschwatzen. Das 
ist unwürdig. Es müßte endlich Schluß damit sein. 
Hier muß im Interesse der Frauen gehandelt wer-
den. 

Danke schön. 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei Abgeord-
neten der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Kleinert (Hannover). 

Kleinert (Hannover) (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Die sehr 
schwierige Entstehungsgeschichte verschiedener 

Überlegungen, die teils offiziell, teils inoffiziell zu die-
sem Bereich vorliegen, ist hier schon ausführlich dar-
gestellt worden. 

(Wiefelspütz [SPD]: Man kann es auch als 
Blamage bezeichnen!) 

Auch die Freien Demokraten haben es sich hier kei-
neswegs leichtgemacht. Wir haben uns über Jahre 
hinweg auf Parteitagen mit dem Thema der Strafbar-
keit der Vergewaltigung in der Ehe befaßt und uns 
erst nach einer Reihe von Jahren darauf verständigt, 
einen Entwurf, nämlich den, der hier auch als Entwurf 
des Bundesjustizministers bezeichnet wird, zu unter-
stützen. 

Eine Einigung über einen solchen Entwurf hat we-
der in der Koalition noch mit anderen Fraktionen bis-
her stattfinden können. Daß aus naheliegenden Grün-
den, lieber Herr de With, zunächst einmal Einigung in 
der Koalition erzielt werden muß, ist Ihnen so bekannt 
wie mir. Daß wir es vielleicht leichter gehabt hätten, 
will ich nicht ohne weiteres ausschließen. Aber wir 
stehen zu dieser Koalition und müssen uns auch über 
die Fragen, in denen unsere Ansichten nun tatsächlich 
aus sehr grundsätzlichen und einleuchtenden Grün-
den auseinandergehen, verständigen, um auch in die-
sen Fragen, und dann möglichst mit Ihnen allen zu-
sammen, gemeinsam zu handeln. 

Die Gründe, die hier über ablehnende Stellungnah-
men früherer Zeit oder auch bis heute dargelegt wor-
den sind, möchte ich noch einmal in einigen Punkten 
streifen. Es hat für Liberale nun wirklich noch nie den 
geringsten Gedanken dahin gegeben, daß etwa mit 
dem Trauschein auch nur die Spur einer Einwilligung 
in Gewaltanwendung in der Ehe gegeben sein 
könnte. Der Gedanke ist geradezu abwegig. Genauso 
teile ich die Auffassung von Herrn Eylmann, daß hier 
eher erhöhte Rücksichtnahme selbstverständlich ist, 
— um andere Wörter, die mir hier in dem Zusammen-
hang vielleicht zu anspruchsvoll wären, zu vermei-
den. 

Das Ergebnis ist jedenfalls ganz klar: Hier sehen wir 
keine Hinderungsgründe für eine Strafbarkeit der 
Vergewaltigung in der Ehe, sondern wir halten das 
unter diesen Gesichtspunkten geradezu für notwen-
dig und selbstverständlich. Unsere Bedenken — da-
von ist erstaunlicherweise heute noch nicht sehr viel 
die Rede gewesen — gründen sich auf den rechtspoli-
tischen Bereich im engeren Sinne, auf den verfahrens-
politischen Bereich. Wir sind der Meinung, daß hier in 
der Praxis einer Hauptverhandlung eine Fülle von 
äußersten Schwierigkeiten auftreten wird, in der die 
Beweislage so verzweifelt schwierig ist, wie sonst nur 
in wenigen anderen Fällen, einfach aus der Natur der 
Sache heraus. 

Deshalb sind Fehlurteile zu befürchten, die dem 
Anliegen, das einer Strafbarkeit zugrunde liegt, dann 
nur schaden würde. Diese Bedenken haben — soweit 
ich sehen kann — die Gegner einer solchen Regelung 
bei uns längere Zeit in erster Linie bestimmt. 

(Wiefelspütz [SPD]: Das ist doch haltlos!) 
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— Also „haltlos" möchte ich zu Dingen, die wir doch 
mit einigem Ernst betrachtet und diskutiert haben, 
nicht so ohne weiteres sagen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 
Ich bin allerdings der Meinung — Sie werden es ja 
hören, wenn Sie mich weiter sprechen lassen — , daß 
diese mehr technischen Gesichtspunkte — nachdem 
wir sie lange genug erwogen haben — hinter der 
grundsätzlichen Erwägung zurücktreten müssen, zu 
der wir nun Beschluß gefaßt haben. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Geis? — Bitte schön, Herr Geis. 

Geis (CDU/CSU): Herr Kollege, würden Sie mir zu-
stimmen, daß sich die Zeugeneinvernahme in einer 
Hauptverhandlung in einem solchen Fall mindestens 
so schwierig in bezug auf die Zeugen gestalten würde, 
wie die Zeugeneinvernahme, die wir heute morgen 
— gerade vor einer Stunde — im Memminger Prozeß 
gegeißelt haben? 

Kleinert (Hannover) (FDP): Ich möchte hier, Herr 
Geis, aus verschiedenen Gründen nicht die geringste 
Verbindung herstellen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
Ich weigere mich, die beiden Vorgänge miteinander 
in Verbindung zu bringen. 

Vizepräsident Westphal: Gestatten Sie eine weitere 
Zwischenfrage? 

Kleinert (Hannover) (FDP): Bitte schön. 

Vizepräsident Westphal: Bitte schön, Herr Wiefels-
pütz. 

Wiefelspütz (SPD): Herr Kollege Kleinert, es ist si-
cherlich für die Justiz geläufig, schwierige Beweisauf-
nahmen zu haben. Wir haben ja die Strafbarkeit der 
Vergewaltigung, und da gibt es sicherlich schwierige 
Beweisfragen in den Hauptverhandlungen. Wo sehen 
Sie denn dann den Unterschied zu den zu erwarten-
den Schwierigkeiten, wenn wir einen Straftatbestand 
haben werden, der die Vergewaltigung in der Ehe 
unter Strafe stellt? Wo ist der qualitative Unter-
schied? 

Kleinert  (Hannover) (FDP): Ich habe den Unter-
schied früher darin gesehen, daß sich hier in aller 
Regel nur ein Zeuge findet, und das ist der Verletzte. 
Das ist bei anderen Vergewaltigungen in einer Viel-
zahl von Fällen — man kann vielleicht sogar sagen: 
leider — nicht so der Fall. Außerdem ist das, was sich 
in der geschlossenen Wohnung ereignet, viel seltener 
weiteren zusätzlichen Beweisen durch Kenntnis-
nahme anderer Personen zugänglich, als das bei an-
deren Fallgestaltungen der Fall zu sein pflegt. 

Da wir uns aber nun einmal über diese Bedenken 
hinweggesetzt haben, möchte ich nun nicht zu lange 
darauf beharren. Wir haben ja eingesehen, daß wir 
dennoch tätig werden wollen. Es folgt allerdings aus 
meiner Einschätzung der prozessualen Situation, daß 
wir hier wohl sehenden Auges — in allererster Linie 
wegen der präventiven Wirkung und wegen der be-

wußtseinsbildenden Wirkung — tätig werden. Und 
das ist nun einmal ein recht bedenkliches, mindestens 
ein schwieriges Argument in der rechtspolitischen 
Diskussion. Die bewußtseinsbildende Wirkung von 
Straftatbeständen ist in vielen Fällen von der früheren 
Koalition nicht als ausreichender Grund angesehen 
worden, einen Straftatbestand aufrechtzuerhalten. 
Darüber hat es damals in anderer Rollenverteilung im 
Parlament eine Reihe von Auseinandersetzungen ge-
geben. 

Dennoch sind wir der Meinung, daß wir uns auch 
über dieses Bedenken in diesem Zusammenhang hin-
wegsetzen sollten. 

Dann kommt allerdings die Frage, wie wir nun zu 
einem Ergebnis kommen. 

Vizepräsident Westphal: Sind Sie bereit, eine wei-
tere Zwischenfrage zu beantworten? 

Kleinert  (Hannover) (FDP) : Bitte schön. 

Vizepräsident Westphal: Herr de With, bitte 
schön. 

Dr. de With (SPD): Herr Kollege Kleinert, nachdem 
wir von Herrn Kollegen Eylmann von der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion gehört haben, daß eine neue 
Initiative komme, lautet meine Frage: Ist mit Ihnen 
insoweit schon Kontakt aufgenommen worden, sind 
Sie sich einig, und wann kommt es zu einer entspre-
chenden neuen Vorlage? 

Kleinert (Hannover) (FDP): Wir haben, wie Sie si-
cher erahnen, ständig eine Fülle von Kontakten. Aber 
das Ergebnis solcher Kontakte sollte man, damit sie 
nützlich bleiben, erst am Schluß bekanntmachen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der FDP und der 
CDU/CSU — Dr. de With [SPD]: Das ist eine 

sehr vage Antwort!) 
— Das ist so beabsichtigt, Herr de With. 

(Heiterkeit — Wiefelspütz [SPD]: Herr Klei

-

nert, wir haben aber hier keine Scherzde

-

batte! Wir haben doch Anspruch darauf, zu 
wissen, was da jetzt kommt!) 

— So gerne ich Zwischenfragen beantworte, zeigt sich 
tatsächlich zum wiederholten Male, daß sich die 
Dinge genauso erledigen ließen, wenn man in dem, 
was man sich zu reden vorgenommen hatte, einfach 
fortfährt. 

Ich wollte ihnen nämlich sagen, daß der entschei-
dende Punkt, das Problem, zwischen den Fraktionen 
der CDU/CSU und der FDP schon angesprochen wor-
den ist. Dabei handelt es sich um die sich unserer Auf-
fassung nach zwangsläufig ergebende kriminologi-
sche Indikation im Bereich von § 218 StGB. Ich sehe 
nicht, wie wir in der Lage sein sollen, einer Ausnah-
meregelung zuzustimmen, die sowohl systematisch 
wie auch vom Anlaß her nicht zu begründen sein 
würde. 

(Dr. de With [SPD]: Es gibt sogar verfas

-

sungsrechtliche Bedenken!) 
—Wahrscheinlich auch das. Da liegt ein Problem. Wir 
müssen sehen, wie wir in unserer Bewußtseinsbildung 
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dort so bald wie möglich weiterkommen. Dann steht 
im übrigen, soweit ich das sehen kann, der Verab-
schiedung eines Gesetzes nichts mehr im Wege, das 
der eine gerne als § 172, der andere als § 178 oder 
§ 179 einfügen möchte. Über solche Dinge werden wir 
mit Sicherheit — ich glaube auch, durch alle Fraktio-
nen — schnell einig werden. Das gilt auch für die Aus-
gestaltung der Tatbestände im einzelnen. 

Dazu sage ich allerdings noch — das ist auch der 
Grund, warum wir heute ihren Entwurf zunächst noch 
einmal wieder ablehnen müssen — — 

(Dr.  de With [SPD]: „Zunächst noch einmal 
wieder" , das ist gut! Immer wieder!)  

— Ich bemühe mich, die Gemeinsamkeiten freundlich 
anzusprechen, solange sich das machen läßt. 

Wir wollen also ablehnen, weil wir zum einen in 
§ 177b Ziffer 4 die Idee, daß das Gericht — und zwar 
in vager Form geregelt — die Strafe mildern oder von 
Strafe absehen kann, nicht haben wollen. Wenn wir 
uns schon entschließen, eine derartige Bestimmung 
zu machen, muß sie auch so klar sein, daß man weiß, 
daß es in den verhandelten Fällen schließlich zu einer 
Bestrafung kommt und daß nicht einfach mit einer mir 
noch nicht ganz klaren Begründung mal gemildert 
und mal von Strafe abgesehen wird. Das widersprä-
che doch dem Charakter der Bestimmung, wie wir ihn 
bisher herauszuarbeiten versucht haben. Deshalb 
geht das unserer Auffassung nach so nicht. 

Zum anderen legen wir allerdings auch Wert darauf 
— das ist für einige unserer Freunde ein ganz wichti-
ger Gesichtspunkt — , daß die Verletzte die Möglich-
keit haben muß, von sich aus Einfluß geltend zu ma-
chen und einen Widerspruch gegen die weitere Ver-
folgung einzulegen. Insofern muß man das, was hier 
Grundlage unserer Überlegungen im Ganzen ist, 
nämlich die Achtung vor dem Selbstbestimmungs-
recht der Frau, wohl konsequenterweise in diesem 
Verfahren mit durchführen. 

(Abg. Frau Dr. Götte [SPD] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage) 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, Sie 
haben keine Zeit mehr, Sie haben nur noch 17 Sekun-
den. 

Kleinert  (Hannover) (FDP): Da die Zeit abgelaufen 
ist, bedaure ich, keine Zwischenfrage mehr beantwor-
ten zu können. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Frau Nickels [GRÜNE]: Sie stehen doch da 
oben; vielleicht gibt der Präsident wieder et-

was!) 

Vizepräsident Westphal: Es tut mir leid. Ich war 
schon großzügig im Unterbrechen, und wir wissen, 
daß wir heute noch sehr lange zu tagen haben. 

Herr Bundesminister Engelhard hat das Wort. 

(Wiefelspütz [SPD]: Jetzt kommt eine kämp-
ferische Rede!) 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Die vertieften Über-
legungen und speziell die Beratungen im Rechtsaus-

schuß haben gezeigt, daß die gewünschte Einbezie-
hung des ehelichen Bereichs in die Straftatbestände 
der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung 
eine wirkliche Neuregelung dieser Vorschriften ver-
langt und daß es eben nicht genügt, jeweils das Tat-
bestandsmerkmal „außerehelich" zu streichen. 

Mit dieser so einfach anmutenden Lösung läßt sich 
der dem Gesetzgeber aufgetragene besondere Schutz 
von Ehe und Familie nicht verwirklichen. Gerade im 
ehelichen Bereich dürfen staatliche Eingriffe nur mit 
größter Zurückhaltung erfolgen. Holzschnittartige, 
nicht genügend differenzierte Lösungen wie die des 
SPD-Entwurfs tragen nicht dazu bei, die Konfliktlö-
sungsfähigkeit der Partner und damit die Ehe zu er-
halten. Solche einfachen Lösungen bringen vielmehr 
die Gefahr mit sich, gerade durch die Folgen des staat-
lichen Eingriffs die Ehe zu zerstören. Gegen seinen 
Willen darf der verletzte Ehegatte, der auch an die in 
der Familie lebenden Kinder denken mag, auf diese 
Weise nicht selber zum Opfer werden. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Meine Güte, ist das 
nicht furchtbar? Immer dasselbe!) 

Die künftige Regelung muß vielmehr, so meine ich, 
aus den vier Vorgaben entwickelt werden, die ich 
dem Rechtsausschuß bereits unterbreitet habe: er-
stens Gleichbehandlung von ehelichen und außer-
ehelichen sexuellen Gewalthandlungen, zweitens 
Gleichbehandlung der verschiedenen Penetrations-
formen, drittens gleicher Schutz von Frauen und Män-
nern durch eine geschlechtsneutrale Tatbestandsfas-
sung und schließlich viertens Widerspruchsrecht des 
verletzten Ehegatten bei grundsätzlicher Geltung des 
Offizialprinzips. 

Nun haben Sie, Frau Nickels, vorhin sehr engagiert 
anzumerken gewußt, daß dies eine äußerst rück-
schrittliche Einstellung sei, die hier bei den Beratun-
gen des Rechtsausschusses in dem Konzept des Bun-
desministeriums der Justiz zutage getreten sei. 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Im Vergleich zu 
dem Entwurf von Frau Süssmuth! Hören Sie 

doch richtig zu!)  
Ich weiß nicht, wie man dies begründen will. Vielmehr 
meine ich, daß wir gerade nach den übrigens von 
gutem Willen und auch von Erfolg getragenen Ge-
sprächen mit Frau Prof. Süssmuth auf der Grundlage 
jenes Konzeptes volle Einigung erzielt haben, das als 
etwas rückständig zu bezeichnen Sie für notwendig 
gehalten haben. 

Meine Damen und Herren, einen auf diesen Prämis-
sen beruhenden Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vermag ich derzeit — ich sage dies ganz offen, wie es 
jedermann auch klar ist — noch nicht vorzulegen. Die 
Erstreckung der §§ 133 ff. des Strafgesetzbuchs auf 
den ehelichen Bereich hat hinsichtlich der Vergewal-
tigung die Anwendbarkeit der Indikationsregelung 
des § 218a StGB zur Folge. Es gibt Kollegen aus den 
Reihen der CDU/CSU, die mit dieser Konsequenz ihre 
Schwierigkeiten haben. 

Vizepräsident Westphal: Herr Minister, gestatten 
Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten de With? 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Ja, bitte. 
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Dr. de With (SPD): Herr Minister, Hand aufs Herz: 
Verschleiern Ihre Ausführungen nicht die Tatsache, 
daß die Koalition nur deswegen nicht in der Lage war, 
einen Entwurf vorzulegen, weil einige Hardliner es 
nicht wollten, und daß das Fehlen eines Entwurfs kei-
neswegs daran lag, daß Sie etwa gegenüber unserem 
holzschnittartigen — wie Sie ihn zu belieben nennen 
— einen fein ziselierten Entwurf vorlegen wollen? Wir 
wollen einen Entwurf und wettern nicht gegen einige 
Bestimmungen hier und dort. 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
de With, von Verschleiern kann hier nicht die Rede 
sein. Mir ist sehr wohl bewußt, daß es hier eine ganze 
Fülle von Auffassungen gibt, daß es hier auch Leute 
gibt, die jegliche Regelung in diesem Bereich ableh-
nen. Aber die kriminologische Indikation ist ganz 
sicherlich ein völlig neuer und nun schon über die 
Zeiten diskutierter Punkt — den ich soeben mitgeteilt 
habe — , der hier Schwierigkeiten bereitet. Ich kann 
nur wiedergegeben, was mir gesagt wird, und darf 
fortfahren. 

Vizepräsident Westphal: Herr Minister, es besteht 
aber noch ein Wunsch nach einer Zwischenfrage, und 
zwar von der Abgeordneten Frau Nickels. 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Ja, bitte. 

Vizepräsident Westphal: Bitte schön. 

Frau Nickels (GRÜNE): Herr Minister, ich möchte 
die Frage von Herrn de With gern noch einmal zuspit-
zen. Ist im Grunde genommen nicht doch richtig, was 
Herr Eylmann in der Sitzung des Rechtsausschusses 
am 12. Oktober 1988 gesagt hat — ich zitiere mit Ihrer 
Erlaubnis — : „ ... so daß man, wie Frau Minister 
Süssmuth ihm gegenüber unlängst bestätigt habe, 
ohne Schwierigkeiten zu einer Einigung gelangen 
könne. Voraussetzung dafür sei jedoch, daß innerhalb 
seiner Fraktion ein Kompromiß gefunden werde."? — 
Daraus ergibt sich, daß es offensichtlich weder an 
„holzschnittartigen Entwürfen" der SPD oder an feh-
lenden Vorlagen von uns, sondern ausschließlich, ein-
zig und allein an der Fraktion der CDU/CSU lag. 

(Frau Schmidt [Nürnberg] [SPD]: So ist es!) 

Engelhard, Bundesminister der Justiz: Wir sind im 
Moment beim heutigen Tatbestand. Insofern nutzt Ihr 
Schürfen in der Vergangenheit jetzt gar nichts. Ich 
muß hier aufnehmen, was mir gesagt wird. Ich bin 
nicht in der Lage, eine umfassende Politanalyse vor-
zunehmen, die im einzelnen herauszufinden sucht, 
wann, zu welchem Zeitpunkt an welcher Ecke wer 
welchen Beitrag dazu geleistet hat, daß wir nicht zu 
einem gemeinsamen Ergebnis kamen. 

(Wiefelspütz [SPD]: Diejenigen, die mauern, 
sind immer dieselben!) 

Ich habe soeben — wie auch schon Herr Kollege Eyl-
mann — mitgeteilt, daß es innerhalb der CDU/CSU-
Fraktion Schwierigkeiten in dem betreffenden Punkt 
gibt. Nun sage ich dazu: Diesen Bedenken begegne 
ich mit der gebotenen Achtung, aber ich teile diese 
Bedenken nicht. 

Ich meine folgendes — ich möchte das einmal aus-
drücklich ansprechen — : Wer es etwa für notwendig 
hält, beim Bundesverfassungsgericht die Vorausset-
zungen der Notlagenindikation überprüfen zu lassen, 
der ist doch ganz offensichtlich der Meinung, daß da-
mit in der Praxis viel zu großzügig umgegangen 
werde. Wenn er aber dieser Auffassung ist, dann wird 
er doch wohl nicht behaupten wollen, daß es nur eine 
einzige Ehefrau gäbe, die später einmal wahrheits-
widrig auf den Plan treten und eine Vergewaltigung 
durch ihren Ehemann behaupten würde, um sich qua 
kriminologischer Indikation einen Schwangerschafts-
abbruch zu besorgen, 

(Zuruf von den GRÜNEN: Lächerlich!) 
wenn man diese Worte in diesem Zusammenhang hier 
überhaupt so verwenden kann. Aber genau dies ist ja, 
wie ich aus Argumentationen her weiß, gesagt wor-
den. Es ist gesagt worden, hier lauere die Gefahr. 

(Wiefelspütz [SPD]: Die Gefahr lauert im 
bayerischen Hinterwald!) 

Nun haben Sie, Herr Kollege Eylmann, ja heute dar-
auf hingewiesen, daß sich 0,1 % der Frauen, die sich 
auf eine Indikation berufen, auf die kriminologische 
Indikation berufen. Das ist ein ganz verschwindend 
geringer Teil, so daß Sie dem, was ich soeben gesagt 
habe, auf einer anderen Argumentationslinie ja auch 
zustimmen. Ich jedenfalls, meine Damen und Herren, 
werde mich weiter bemühen und nicht nachlassen, 
die von mir favorisierte Regelung zu vertreten. Für 
heute sage ich, daß — ungeachtet der Schwierigkei-
ten, mit denen wir uns hier beschäftigt haben — wir 
als die Koalition und nicht die SPD bei dem Gesamt-
konzept auf dem besseren und richtigen Wege sind. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Wiefelspütz [SPD]: Das ist eine Provokation, 

Herr Minister!)  

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Becker-Inglau. 

Frau Becker-Inglau (SPD): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Es steht mir nicht 
an, in der Mottenkiste der letzten 16 Jahre zu kramen, 
da ich erst zwei Jahre hier bin. Aber als ich mir die 
Diskussion um das leidige Thema unseres Gesetzent-
wurfes heute und ganz besonders bei den Worten des 
Ministers anhörte, habe ich den Eindruck gewonnen, 
daß hier im Hohen Hause einerseits Kräfte am Werk 
sind, die einfach nicht wahrhaben wollen, daß Frauen 
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung auch dann 
für sich sollen beanspruchen können, wenn sie den 
Trauschein in der Tasche haben. Auf der anderen 
Seite haben wir hier sehr moderate Töne wie bereits 
bei der Einbringung unseres Gesetzentwurfes im No-
vember 1987 gehört. 

Meine Damen und Herren der Koalitionsfraktionen, 
Sie verpassen eine der wenigen Chancen, die Sie in 
dieser Legislaturperiode wahrnehmen könnten, näm-
lich einen von der Bundesregierung seit fast zwei Jah-
ren angekündigten Gesetzentwurf zu realisieren. Sie 
bleiben bei Ankündigungen. Was Sie tun wollen, 
steht, jedenfalls in Ansätzen, schon in unserem Ge-
setzentwurf. Aber bleiben Sie bei Ihren Ankündigun-
gen! Handeln tun Sie jedenfalls nicht. Sie hätten die 
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Chance, Frauen ein mögliches Leiden schon jetzt zu 
ersparen. Sie gäben damit den Frauen ein Stück mehr 
die Chance, in ihrer Ehe und Familie als gleichwertige 
Partne rin wie in einer eheähnlichen Partnerschaft zu 
leben; denn in einer eheähnlichen Gemeinschaft wird 
die Vergewaltigung einer Partne rin immer noch höher 
bestraft. 

(Dr. Schmude [SPD]: Sehr richtig!) 

Wenn Ihnen, meine Damen und Herren von der 
Koalition, soviel an dem Erhalt der Ehe und der Fami-
lie liegt, wie Sie es immer vorgeben, dann handeln Sie 
doch auch danach! Ich kann bei Ihrer augenblickli-
chen Situation verstehen, daß Sie unseren frauen- und 
familienpolitischen Vorstellungen, die Geld kosten, 
z. B. einer wirklich angemessenen Erhöhung des Kin-
dergeldes oder einer Ausweitung des Erziehungsgel-
des, nicht folgen; aber dieser Gesetzentwurf kostet 
gar nichts. 

Das Geld ist also gar nicht der Grund. Man muß 
fragen, was Sie dann treibt, die Vergewaltigung z. B. 
an der Nachbarin anders als die Vergewaltigung der 
eigenen Ehefrau zu bewerten. Ich bin immer davon 
ausgegangen, daß die Ehe und die Familie für Sie 
nicht nur nach außen schützens- und unterstützens-
wert seien, sondern auch für die Mitglieder einer Fa-
milie einen besonderen Schutz bieten sollten. Für 
mich gilt dies jedenfalls. 

Ihre ablehnende Haltung gegenüber unserem Ge-
setzentwurf konnte ich zwar schon vor sechs Jahren 
nicht verstehen, da Sie bereits zu dem damaligen Zeit-
punkt nicht erst von der Tatsache aufgeschreckt wur-
den, daß es Vergewaltigungen in der Ehe gibt. Sie 
haben in Ihren Wortbeiträgen damals eingestanden, 
daß es den Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe 
wohl gebe. Aber Sie blieben dabei, ihn als ein minder 
schweres Delikt anzusehen und ihn weiterhin nicht 
nach § 177 StGB, sondern nach § 240 oder § 223 StGB 
zu beurteilen. 

Heute, nach Anhörungen im Rechtsausschuß, nach 
der Emnid-Studie, nach authentischen Berichten von 
Frauenhäusern, aus gynäkologischen Arztpraxen und 
aus Beratungsstellen, können Sie sich nicht mehr auf 
Ihre damalige Beurteilung zurückziehen. Sie haben 
Erkenntnisse gewonnen, die in der Debatte anläßlich 
der Einbringung unseres Gesetzentwurfs im Novem-
ber 1987 hoffen ließen, daß es zu einem für die Frauen 
positiven Konsens in dieser Legislaturperiode kom-
men könnte. Da stellte beispielsweise der Kollege Eyl-
mann, wie er es auch heute wieder getan hat, fest, daß 
Ehefrauen in der Bundesrepublik täglich von ihren 
Ehemännern vergewaltigt werden. Er ist mit uns auch 
einig, daß der Tatbestand der Vergewaltigung das 
sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Frau schützt, 
daß dieses Recht unteilbar ist und — ich zitiere jetzt 
wörtlich — nicht ein Gramm seines Gewichts verliert, 
wenn eine Frau heiratet. 

Der Kollege Lüder erklärte sogar, daß sich die 
Freien Demokraten auf ihrem Bundesparteitag in Kiel 
für die Strafbarkeit sexueller Gewalt auch in beste-
henden Ehen ausgesprochen haben 

(Lüder [FDP]: Wie Herr Kleinert heute auch 
gesagt hat!)  

und daß damit die gesetzespolitische Zielsetzung un-
seres Gesetzentwurfs zu bejahen sei. Dies wird von 
Ihnen dann auch in mehreren Punkten begründet. Ich 
hatte eigentlich gedacht, daß Sie, da Sie in der Koali-
tion sind, auch in der Lage wären, uns jetzt schon, 
vielleicht parallel zu unserem Gesetzentwurf, einen 
Entwurf zu präsentieren, den wir ja vielleicht unter-
stützt hätten. 

Genauso positiv äußerte sich in dieser Debatte der 
Justizminister. Dem allerdings ging unser Gesetzent-
wurf ja nicht weit genug. Er hatte die Strafgleichheit 
erreichen und darüber hinaus den Straftatbestand der 
Vergewaltigung nicht nur beispielsweise bei der vagi-
nalen Penetration enden lassen, sondern auch die an-
deren Penetrationsformen in eine neue Regelung ein-
beziehen wollen. 

Bei einem solchen Gesetzesänderungsvorhaben 
hätte er uns sicherlich auf seiner Seite, aber er kün-
digte eben nur an, ebenso wie Frau Süssmuth. Es 
bleibt nach wie vor bei der jetzigen Regelung, wenn 
heute nicht in der Weise abgestimmt wird, wie wir es 
uns bei unserem Antrag heute vorstellen. 

In den Ausschußberatungen im Rechtsausschuß 
und im Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit hatten wir eigentlich erwartet, daß wir auf 
Grund der in der Plenumsdebatte erfolgten positiven 
Beurteilungen zu einer konsensfähigen Regelung 
kommen könnten. Aber es ist bei diesen großspurigen 
Ankündigungen geblieben, und eine Verbesserung 
für die Frauen ist noch nicht in Sicht. Statt dessen 
konstruierte der Kollege Dr. Hoffacker in unserem 
Ausschuß eine nahezu abenteuerliche Begründung 
für die Ablehnung unseres Gesetzentwurfs, die durch 
den Kollegen Eylmann heute Gott sei Dank wieder 
entkräftet worden ist, daß nämlich die kriminologi-
schen Indikationen vermehrt würden, wenn wir denn 
die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe stellten. 
Andere Zahlen sind Gott sei Dank in die andere Rich-
tung gegangen. Daß dann Union und FDP dem Antrag 
aus Gewissensgründen nicht zustimmen konnten, 
fanden wir schon sehr eigenartig. 

Eigenartig finde ich auch, daß Sie bisher nicht be-
rücksichtigt haben, daß uns die Steigerung von Straf-
taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung viel mehr 
schrecken sollte. In der Kriminalstatistik, die im 
„Bulletin" vom 28. April dieses Jahres veröffentlicht 
wurde, ist zu lesen, daß allein die Straftaten dieses 
Straftatbestandes eine Steigerungsrate von 7,5 % auf-
gewiesen haben. Ich gehe davon aus, daß durch unse-
ren Gesetzentwurf wenigstens ein kleiner Beitrag ge-
leistet würde, die Zahl der Vergewaltigungen in der 
Ehe sinken zu lassen und damit auch die von Ihnen 
befürchteten Folgen zu mindern. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe nicht, daß Sie 
durch Beharren auf dem Status quo die ausdrückliche 
Vermeidung der Strafbarkeit der Vergewaltigung in 
der Ehe manifestieren wollen, den Status Quo der 
Frau in der Familie weiterhin drücken wollen, daß die 
Ehefrau weiterhin vergewaltigt werden soll und dem 
Ehemann sozusagen das sexuelle Nutzungsrecht er-
halten bleibt, wie es den Äußerungen des Kollegen 
Sauter in einem Interview in der Zeitschrift „Brigitte" 
im September letzten Jahres noch zu entnehmen 
war. 
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Ich hätte es sehr viel mehr begrüßt, Sie wären mit 
uns so fortschrittlich gewesen wie unsere österreichi-
schen Nachbarn; die haben inzwischen die Gleich-
stellung der Vergewaltigung in und außerhalb der 
Ehe im Nationalrat beschlossen. Die Neuregelung tritt 
bereits am 1. Juli 1989 in Kraft. 

Nutzen Sie die Chance, stimmen Sie doch noch un-
serem Antrag zu. Es wäre ein guter Anfang gemacht, 
und vielen Frauen wäre vielleicht ein wirkliches Ge-
schenk mit auf den Weg gegeben. — Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Professor Männle. 

Frau Männle (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! „Wer wie der Ehe-
mann auf den Beischlaf ein vollkommenes Recht hat, 
macht sich durch die Erzwingung desselben keiner 
Notzucht schuldig. " Diese eben zitierte Rechtsauffas-
sung stammt aus dem 19. Jahrhundert. Sie beschreibt 
ein Eheleitbild, das durch patriarchalisches Herr-
schaftsdenken über Frauen gekennzeichnet ist. Zwar 
haben sich glücklicherweise in den vergangenen 
Jahrzehnten die Vorstellungen über die Ehe und das 
Verhältnis der Geschlechter grundlegend gewandelt. 
Auch heute noch präsent und, wie eine im Auftrag des 
Bundesministeriums der Justiz im Jahre 1986 durch-
geführte Emnid-Untersuchung betätigte — Herr 
de With hat heute auch schon daraus zitiert, und ich 
darf einige andere Zahlen nennen — , sogar weit ver-
breitet ist die Anschauung, daß die eheliche Lebens-
gemeinschaft die Pflicht des Ehepartners beinhalte, 
jederzeit sexuell verfügbar zu sein. Nur 58 % der Be-
fragten war bekannt, daß Ehemänner vor Gericht ver-
urteilt werden können, wenn sie ihre Ehefrau gegen 
deren Willen durch Gewalt oder mittels Drohung zum 
Geschlechtsverkehr gezwungen haben. 

Ich bin überzeugt, daß die lebhaften und kontro-
vers, häufig jedoch leider zu emotional geführten Dis-
kussionen und Beratungen über den heute in zweiter 
und dritter Lesung zu behandelnden Gesetzentwurf 
Problembewußtsein geschaffen sowie Umdenkungs-
prozesse eingeleitet haben. Dennoch lehnen wir — es 
ist bereits gesagt worden — diesen Gesetzentwurf ab, 
da er durch seine schematische Anpassung der beson-
deren Situation in der Ehe nicht gerecht wird. Ich 
freue mich aber, daß durch die langjährigen Appelle 
der Frauengruppe der Unionsfraktion innerhalb der 
Fraktion ein Umdenkungsprozeß eingesetzt hat. Wir 
wollen diese Diskussionen und diese Schwierigkei-
ten, Frau Nickels, nicht unter den Teppich kehren. 
Wir wollen offen darüber sprechen. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 
Aber es ist nicht nur die Unionsfraktion, die hier 
Schwierigkeiten hatte, sondern auch die FDP. 

Als Ergebnis des zähen Ringens um die geeignete 
strafrechtliche Lösung wird nun, wie Herr Kollege 
Eylmann dargelegt hat, ein Gesetzentwurf zur Ergän-
zung des Strafgesetzbuches vorbereitet. Wir Frauen 
tragen diesen Gesetzentwurf mit; denn er trägt dazu 
bei, dem Wesen der Ehe als engster Lebensgemein-
schaft, die unter dem besonderen Schutz der staatli-
chen Ordnung steht, Rechnung zu tragen. Erzwun-

gene sexuelle Handlungen in der Ehe — darüber 
dürfte zwischen Kollegen und Kolleginnen aller Frak-
tionen Konsens bestehen — sind nicht nur für das 
Opfer zutiefst entwürdigend, demütigend und verlet-
zend, sie bedeuten auch einen Mißbrauch der eheli-
chen Lebensgemeinschaft, die auf Liebe, gemeinsame 
Verantwortung, Respekt, Toleranz und gegenseitige 
Rücksichtnahme der Partner aufgebaut ist. Die Aus-
nützung physischer Überlegenheit, um sexuelle Ge-
fügigkeit zu erreichen, ist kein Kavaliersdelikt, son-
dern strafwürdiges Unrecht. Eine Sanktionierung 
derartigen Verhaltens dient dem verfassungsrechtlich 
gebotenen Schutz der Ehe. 

Allerdings — und das betone ich ausdrücklich — 
muß der staatliche Strafanspruch vor dem ernsthaften 
gemeinschaftlichen Willen der Ehepartner, sich zu 
versöhnen, zurücktreten. Das Selbstbestimmungs-
recht des Opfers, das durch die neue Strafvorschrift 
geschützt werden soll, würde nämlich gerade mißach-
tet, wenn gegen dessen ausdrücklich erklärten Willen 
ein Strafverfahren durchgeführt oder fortgesetzt wer-
den könnte. Persönliche Motive, der Wunsch, dem 
Partner in einer langjährigen menschlichen Verbin-
dung zu verzeihen, sind zu respektieren. Ein Wider-
spruchsrecht des verletzten Ehepartners wird daher 
sicherstellen, daß der Charakter der Straftat als Offi-
zialdelikt unberührt, das Opfer dennoch Herr oder 
Herrin des Verfahrens bleibt. 

Wir sind der Meinung, daß die bestehende Geset-
zeslücke geschlossen werden muß. Der bisher prakti-
zierte hilfsweise Rückgriff der Rechtsprechung auf 
den Auffangtatbestand des allgemeinen Nötigungs-
paragraphen wird dem Unrechtsgehalt einer eheli-
chen Vergewaltigungshandlung in keiner Weise ge-
recht. Wir Frauen werden deshalb gemeinsam mit 
zahlreichen Männern in unserer Fraktion dafür kämp-
fen, daß der Gesetzentwurf bald vorgelegt und in die-
ser Legislaturperiode letztlich auch verabschiedet 
werden kann. Wir setzen auf Zusammenarbeit. Wie 
wir gesehen haben, hat die Beschwörungsformel von 
Herrn Eylmann, es könnte eine Frauenkoalition ge-
ben, doch einiges bewirkt. Aber wir wollen auf die 
Einsicht der noch nicht überzeugten Männer hoffen. 

(Beifall der Abg. Frau Schmidt [Nürnberg] 
[SPD]) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muß 
leider zum Schluß kommen: Im Zivilrecht ist das part-
nerschaftliche Eheverständnis mit dem Gleichberech-
tigungsgesetz von 1957 und dem Familienrechtsände-
rungsgesetz von 1961 umgesetzt worden. 

Vizepräsident Westphal: Frau Kollegin — — 

Frau Männle (CDU/CSU): Noch einen letzten 
Satz. 

Demgegenüber blieb das Sexualstrafrecht trotz 
veränderter gesellschaftlicher Anschauungen und ge-
wandelter Lebensverhältnisse von Reformen unbe-
rührt. Ich verspreche mir von der Verankerung einer 
entsprechenden Strafnorm, die den bisher bedenklich 
verkürzten Schutz der Ehepartner sicherstellt, eine 
wichtige generalpräventive Wirkung. 

Vizepräsident Westphal: Frau Kollegin! 
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Frau Männle (CDU/CSU) : Die Orientierung an ei-
nem partnerschaftlichen christlichen Ehebild muß All-
gemeingut werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Frau Kollegin, Sie hatten 
mir die Hälfte der letzten Seite versprochen. 

(Heiterkeit — Dr. de With [SPD]: Ein Satz von 
ciceronischer Länge!) 

Das Wort hat die Bundesministerin für Jugend, Fa-
milie, Frauen und Gesundheit. 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe mir für die heutige Debatte 
einen Verlauf erhofft und gewünscht, auf Grund des-
sen die Berichterstattung darüber von der Schlagzeile 
beherrscht wird: Alle Fraktionen des Deutschen Bun-
destages und die Bundesregierung sind sich einig 
darin, daß sexuelle Gewalt in der Ehe verabscheu-
ungswürdig und strafwürdiges Unrecht ist. Wenn dies 
erreicht wird — und es müßte bei der heute zutage 
getretenen grundsätzlichen Einstellung aller Fraktio-
nen erreichbar sein — 

(Frau Nickels [GRÜNE]: Frau Ministe rin, bei 
der ersten Lesung war das schon Konsens!) 

— ich kann nicht 16 Jahre zurückschauen —, 
(Frau Nickels [GRÜNE]: Die erste Lesung im 

Bundestag ist nicht 16 Jahre her!) 
dann hätten wir alle einen wichtigen Beitrag zur 
Schaffung eines Bewußtseins geleistet, auf das es in 
diesem Bereich mehr als auf alles andere ankommt. Es 
wäre schade, wenn diese grundlegende Übereinstim-
mung durch den heute noch nicht ausgestandenen 
Streit darüber verdeckt würde, wie im einzelnen die 
entsprechende Strafvorschrift zu formulieren ist. 

Über alle Vorschläge hierzu muß noch weiter disku-
tiert werden. Es gibt zu einzelnen Punkten unter-
schiedliche Auffassungen, die noch eingehender Be-
ratung bedürfen. Aber für mich ist eines klar: Ich setze 
mich mit Nachdruck für eine solche Strafvorschrift ein 
und wäre sehr dankbar, wenn wir alle und die Öffent-
lichkeit aus der Debatte den Eindruck mitnehmen 
könnten, daß der Weg bis dahin nicht mehr weit ist. 

Ich möchte mich Herrn Eylmann voll anschließen 
und wie er drängen, daß es aber nun wirklich bald zu 
einer Lösung kommt. 

Das Thema „Vergewaltigung in der Ehe" ist nicht 
irgendein Thema. Gesetze greifen hier in die intim-
sten Bereiche von Menschen ein. Hier entstehen Leid 
und Verbitterung. Es werden Weichen für das Schick-
sal von Frauen, Männern, aber auch von Kindern ge-
stellt. 

Vizepräsident Westphal: Frau Minister, ich darf Sie 
unterbrechen. Sind Sie bereit, eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Schmude zu beantworten? 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Bitte schön. 

Vizepräsident Westphal: Bitte schön, Herr Abgeord-
neter Schmude. 

Dr. Schmude (SPD): Frau Minister, indem ich Ihrer 
Hoffnung und Erwartung voll zustimme, frage ich Sie, 
was ich schon Frau Männle fragen wollte: Ist denn 
nun in der CDU/CSU-Fraktion sichergestellt, daß dort 
ein Entwurf zustande kommt, oder muß man noch 
lange darum kämpfen, diskutieren, klären, so daß es 
letztlich doch unsicher ist? 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: „Sichergestellt" wäre etwas 
zuviel gesagt. Aber wir sind auf dem Wege dorthin. 

(Lachen bei der SPD und den GRÜNEN — 
Dr.  de With [SPD]: Seit 17 Jahren!) 

Vizepräsident Westphal: Gestatten Sie eine weitere 
Zwischenfrage, und zwar von Frau Schoppe? 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Bitte. 

Frau Schoppe (GRÜNE): Frau Ministe rin, Sie haben 
soeben das Problem beschrieben und gesagt, Sie wol-
len sich dafür einsetzen, daß es da eine Regelung gibt. 
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was heißt denn ei-
gentlich „sich einsetzen"? Das ist ja ein sehr dehn-
barer Beg riff. Könnten Sie als Vertreterin der Regie-
rung das hier noch einmal erklären? Heißt das: Reden 
dazu halten? Oder etwas mehr? 

Frau Dr. Lehr, Bundesminister für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: Es heißt nicht: Reden dazu 
halten. Es heißt: Entsprechende Gespräche führen. 
Und die sind auf dem Wege. 

(Wiefelspütz [SPD]: Wie wäre es denn mal 
mit Kämpfen? — Frau Nickels [GRÜNE]: Die 

Federführung gerichtlich einfordern!) 
Auch wenn wir uns keine Illusionen über die unmit-

telbaren Auswirkungen der notwendigen strafrechtli-
chen Änderungen auf die alltägliche Gewalt in der 
Familie machen, ist die Gleichbehandlung von außer-
ehelicher und ehelicher Vergewaltigung für das Ver-
hältnis der Ehepartner zueinander wie auch für das 
Selbstverständnis der Frauen nicht hoch genug einzu-
schätzen. Aus der Bundestagsdebatte von Ende 1987, 
die an Aktualität offenbar bis heute nichts verloren 
hat, greife ich den Begriff von der Leitbildfunktion 
des Strafrechts auf. Sie wird mit Unterstützung einer 
intensiven Öffentlichkeitsarbeit sicher dazu beitra-
gen, Frauen wie Männern die Rechtslage in bezug auf 
die sexuelle Selbstbestimmung der Frau in der Ehe ins 
Bewußtsein zu rufen; denn bisher ist die Unkenntnis 
erschreckend. Die Leitbildfunktion des Strafrechts 
dürfte zunehmend auch die generelle Einstellung vie-
ler Männer zum Thema „eheliche Gewalt" verän-
dern. 

(Frau Würfel [FDP]: Hoffentlich!) 
Bei der Debatte über strafrechtliche Maßnahmen 

gegen sexuelle Gewalt in der Familie sollten wir uns 
immer auch vor Augen führen, in welchem Ausmaß 
solche schwerwiegende Verletzungen der Menschen-
würde verbreitet sind. Nach Schätzungen des Allens-
bacher Meinungsforschungs-Instituts ist in jeder fünf-
ten Ehe eine Vergewaltigung schon mindestens ein-
mal vorgekommen. Leider ist das erste Mal häufig nur 
der Beginn von sich immer wiederholenden Mißhand- 
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Lungen über Jahre hin. In den Frauenhäusern berich-
ten 50 % der mißhandelten Frauen von sexueller Ge-
walt ihrer Ehemänner und Partner. 

Die jüngst veröffentlichte Polizeistatistik für 1988 
gibt lediglich 5 251 offiziell angezeigte Vergewalti-
gungen zu Protokoll; die Zahl ist zudem rückläufig. 
Dabei handelt es sich nur um außereheliche Fälle; 
sexuelle Gewalt in der Ehe wird ja bisher nicht als 
Vergewaltigung anerkannt und dementsprechend 
statistisch nicht registriert. 

Die auffällig niedrigen Zahlen sprechen für eine 
hohe Dunkelziffer der Vergewaltigungen insgesamt 
und besonders in der Ehe; es handelt sich hier zwei-
fellos um ein gesellschaftliches Tabuthema. Das führt 
dazu, daß wir über die psychosomatischen Schädi-
gungen durch Vergewaltigung, die therapeutischen 
Hilfsmöglichkeiten und die tatsächlichen Hilfsange-
bote viel zu wenig wissen. 

Wenn es in den letzten Jahren überhaupt Fort-
schritte gegeben hat, so verdanken wir das haupt-
sächlich dem Engagement zahlreicher Fraueninitiati-
ven, die in vielen Städten Notruf- und Beratungsstel-
len für vergewaltigte Frauen aufgebaut haben. 

(Beifall der Abg. Frau Schoppe [GRÜNE]) 

Eine der ersten hat das Bundesfamilienministerium 
Anfang der 80er Jahre als Modell in Mainz geför-
dert. 

Die Defizite im Hilfsangebot sind trotzdem be-
trächtlich und wahrscheinlich noch größer als bei der 
Versorgung mit Frauenhäusern. So ist zur Zeit nicht 
klar, ob es in der Bundesrepublik Deutschland über-
haupt eine einzige stationäre Facheinrichtung zur Be-
handlung von Langzeit-Traumata von Vergewalti-
gungsopfern gibt. 

Wir wollen deshalb die strafrechtliche Gleichbe-
handlung der ehelichen und außerehelichen Verge-
waltigung ergänzen durch verstärkte flankierende 
Maßnahmen im Kampf gegen Gewalt an Frauen. Das 
Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit wird im nächsten Jahr eine öffentliche 
Kampagne gegen Gewalt in der Familie durchführen. 
Unser Ministerium hat schon bisher zahlreiche Pro-
jekte zur Gewaltthematik gefördert, die seit langem 
ein Schwerpunkt der Frauenpolitik ist. Dabei haben 
wir in erster Linie eine Verbesserung der Hilfen für die 
Opfer angestrebt. Den vergewaltigten Frauen muß 
weiterhin geholfen werden. Es muß hier noch mehr 
getan werden. 

Gewalt in Ehe und Familie ist eines der sensibelsten 
Themen, mit denen sich Politiker und Politikerinnen 
befassen können. Die Gestaltung der sexuellen Bezie-
hung entzieht sich weitgehend dem Einfluß des Staa-
tes und des Gesetzgebers, und das ist gut so. Trotzdem 
dürfen wir unsere Augen vor dem Leid nicht ver-
schließen, das durch Gewalt in Familien entsteht. Es 
gilt, Gewalt in der Ehe mit Nachdruck zu ahnden. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Einzelberatung und Abstimmung 
über den Entwurf eines Gesetzes der Fraktion der SPD 
über die Strafbarkeit der Vergewaltigung, der sexuel-
len Nötigung und des sexuellen Mißbrauchs in der 
Ehe auf der Drucksache 11/474. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 11/3873 die Ablehnung des Ge-
setzentwurfs der Fraktion der SPD. Auch in diesem 
Fall ist nach ständiger Praxis über die Ursprungsvor-
lage abzustimmen. 

Auf Drucksache 11/4532 liegt ein Änderungsantrag 
der Fraktion der GRÜNEN vor, der sich auf Art. 1 
bezieht. Mit den Antragstellern ist geklärt, daß wir 
über diesen Änderungsantrag vor Aufruf der Einzel-
vorschriften abstimmen. 

Wer also für den Änderungsantrag der Fraktion der 
GRÜNEN auf Drucksache 11/4532 stimmt, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — 
Enthaltungen? — Dann ist dieser Änderungsantrag 
mit großer Mehrheit abgelehnt worden. 

Wir kommen nunmehr zu der Abstimmung über die 
Einzelvorschriften, und zwar zuerst über Art. 1. Meine 
Damen und Herren, die Fraktion der GRÜNEN ver-
langt hierzu getrennte Abstimmung. Wir stimmen also 
zuerst über Nr. 1 Buchstabe a ab. Wer stimmt dafür? 
— Wer stimmt dagegen? — Enthaltungen? — Bei einer 
Enthaltung ist diese Vorschrift mit der Mehrheit der 
Koalitionsfraktionen abgelehnt. 

Wer für die Nr. 1 Buchstabe b stimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Ent-
haltungen? — Dann ist diese Vorschrift mit den Stim-
men der Koalitionsfraktionen und der GRÜNEN abge-
lehnt worden. 

Wer für die Nr. 2 und 3 stimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Wer stimmt dagegen? — Enthaltun-
gen? — Diese Vorschriften sind mit der Mehrheit der 
Koalitionsfraktionen abgelehnt. Damit ist Art, 1 insge-
samt abgelehnt. 

Ich rufe Art. 2 und 3, Einleitung und Überschrift auf. 
Wer dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Wer stimmt dagegen? — Enthaltungen? — Bei Ent-
haltung der Fraktion der GRÜNEN sind die Art. 2 und 
3, Einleitung und Überschrift mit der Mehrheit der 
Koalitionsfraktionen abgelehnt. 

Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung 
abgelehnt. Damit unterbleibt nach § 83 Abs. 2 unserer 
Geschäftsordnung die weitere Beratung. 

Ich rufe nun Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

a) Erste Beratung des von der Fraktion der SPD 
eingebrachten Entwurfs eines Vierten Geset-
zes zur Regelung von Fragen der Staatsange-
hörigkeit 
— Drucksache 11/4268 

—Überweisungsvorschlag des Altestenrates: 

Innenausschuß (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Rechtsausschuß 

b) Beratung der Großen Anfrage der Abgeordne-
ten Wartenberg (Berlin), Dr. Penner, Bernrath, 
Dr. Emmerlich, Graf, Hämmerle, Jansen, Lam-
binus, Lutz, Dr. Nöbel, Paterna, Schröer (Mül-
heim), Tietjen, Dr. Däubler-Gmelin, Bach-
maier, Klein (Dieburg), Dr. Pick, Schmidt 
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(München), Schütz, Singer, Stiegler, Wiefels-
pütz, Dr. de With, Schmidt (Nürnberg), Dreßler, 
Steinhauer, Andres, Dr. Böhme (Unna), Peter 
(Kassel), Weiermann, Zeitler, Würtz, Gilges, 
Becker-Inglau, Kretkowski, Westphal, Dr. Vo-
gel und der Fraktion der SPD 

Erleichterung des Erwerbs der deutschen 
Staatsangehörigkeit 

— Drucksachen 11/2214, 11/2795 — 

Meine Damen und Herren, im Ältestenrat sind für 
die gemeinsame Beratung dieses Tagesordnungs-
punktes 75 Minuten vereinbart worden. — Ich sehe 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abge-
ordnete Wartenberg. 

Wartenberg (Berlin) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn wir uns heute über die 
Große Anfrage der SPD zur Erleichterung des Erwerbs 
der deutschen Staatsangehörigkeit und zu dem Ent-
wurf eines Gesetzes zur Regelung von Fragen der 
Staatsangehörigkeit beschäftigen, möchte ich das im 
Zusammenhang mit einigen Fragen des Ausländer-
rechts stellen. 

Seit diese Bundesregierung im Amt ist, ist über Aus-
länder und Ausländerintegration, über Abschrek-
kungsmaßnahmen gegen Ausländer mit viel Emotion 
gestritten worden. Die Sensibilität in der Öffentlich-
keit hat durch diese emotionale und teilweise aggres-
sive Diskussion auch aus den Reihen der CDU abge-
nommen. 

Das Steigen des Anteils der Rechtsradikalen an den 
Wählerstimmen macht dies besonders deutlich; ein 
Ansteigen, für das auch die CDU in Haftung genom-
men werden muß. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Na, na, na!) 

Trotz der vielen Diskussionen im Lager der Regie-
rung und trotz der markigen Worte des bisherigen 
Innenministers Zimmermann ist eine paradoxe Situa-
tion eingetreten: daß nicht eine einzige Regelung im 
Ausländerrecht seit 1982 in Kraft gesetzt worden ist. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Und davor? 
Auch nichts!) 

Gleichwohl ist allein durch die negative Diskussion 
die Lage der Ausländer in der Bundesrepublik nicht 
gerade leichter geworden. 

Vor zwei Wochen hat sich nun die Koalition auf 
Eckwerte zum Ausländerrecht geeinigt. Soweit uns 
die Ergebnisse zur Verfügung stehen, meine ich, daß 
das eine Grundlage ist, zumindest die härteste Pole-
mik aus der Diskussion herauszunehmen. Wir sind 
bereit, dieses Thema Ausländerintegration und 
Rechte für Ausländer in der Bundesrepublik auf eine 
sachliche Ebene zurückzuführen, und hoffen, daß da-
mit die Polarisierung in der Gesellschaft aufhört. Das 
ändert nichts daran, daß wir diese Eckwerte natürlich 
nicht für ausreichend halten, daß wir auch in dieses 
Haus Gesetzentwürfe mit weitergehenden Vorstel-
lungen in allen Bereichen des Ausländerrechts einge-
bracht haben. 

Wir haben ein weiteres Element der Ausländerpoli-
tik durch einen Gesetzentwurf zu regeln versucht. Die 
Einbürgerung ist nur ein Aspekt im Gesamtkontext 
einer liberalen und humanitären Ausländerpolitik. 
Einbürgerungsmöglichkeiten sollen den Ausländern, 
die hier geboren sind, die hier schon lange leben, zu 
Bedingungen angeboten werden, die leicht erfüllbar 
sind, ohne bürokratische Hürden. Ja, die Bundesrepu-
blik muß bestimmten Gruppen von Ausländern, ins-
besondere denen, die hier geboren sind, automatisch 
die Staatsangehörigkeit gewähren. 

Die Antwort der Bundesregierung auf die Große 
Anfrage bestätigt eindrucksvoll, daß nur ein äußerst 
geringer Teil der Ausländer, die sich in der Bundesre-
publik Deutschland einbürgern lassen könnten, den 
Einbürgerungsantrag auch wirklich stellen. Seit zehn 
Jahren stagniert die Zahl der Einbürgerungen im Er-
messenswege, während die Zahl derjenigen steigt, 
die die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürge-
rung erfüllen. Während mehr als 60 % der in der Bun-
desrepublik lebenden Ausländer die in den Einbürge-
rungsrichtlinien geforderte Mindestaufenthaltsdauer 
von zehn Jahren vorweisen können und 69 % der un-
ter 16 Jahre alten Kinder und Jugendlichen bereits 
hier geboren sind, stagniert die Einbürgerungsquote 
seit 1977 bei etwa 0,3 %. 

Die Einbürgerungsquote hat sich, bezogen auf den 
Personenkreis, der die zeitlichen Einbürgerungsvor-
aussetzungen erfüllt, zwischen 1977 und 1986 sogar 
um zwei Drittel verringert. Die geringe und partiell 
sogar gesunkene Bereitschaft von Ausländern, sich 
einbürgern zu lassen, hängt mit der Vielzahl und Art 
der geforderten Voraussetzungen zusammen. Es ist 
natürlich nicht leicht, nachzuweisen, in welchem Um-
fang die vorgeschlagenen Verbesserungen die Ak-
zeptanz steigern könnten. 

Eine im März 1986 abgeschlossene Repräsentativ-
untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung für den 
Fall einer Anerkennung von Mehrstaatigkeit hat eine 
Erhöhung der Einbürgerungsbereitschaft von etwa 
6 % auf nahezu 20 % bei den Angehörigen der ehema-
ligen Anwerbestaaten ergeben. Eine im August/Sep-
tember 1988 unter 800 türkischen und jugoslawischen 
Jugendlichen in Berlin durchgeführte Umfrage hat 
eine Akzeptanzquote von 61 % bei Türken und von 
72 % bei Jugoslawen ergeben. Das heißt also, daß die 
Hemmnisse, die in der Verweigerung von Mehrstaa-
tigkeit liegen, offensichtlich ein ganz wesentlicher 
Faktor sind, um die Einbürgerungszahlen so extrem 
niedrig zu halten. 

Ein weiteres Hindernis sind die hohen Gebühren 
bei Einbürgerungen. Diese Frage wird sei längerem 
zwischen Bund und Ländern diskutiert, was jedoch 
nicht zu einer befriedigenden Lösung geführt hat. 
Derzeit ist durch das Reichs- und Staatsangehörig-
keitsgesetz bundeseinheitlich die Erhebung einer Ge-
bühr von bis zu 5 000 DM vorgesehen. Für uns ergibt 
sich daraus die Forderung, daß Einbürgerungen ge-
bührenfrei vorgenommen werden müssen. 

Eine weitere Forderung der Sozialdemokraten ist 
der Anspruch auf Einbürgerung für hier aufgewach-
sene und geborene Kinder. Auch hier äußert sich die 
Bundesregierung in der Beantwortung der Großen 
Anfrage ausweichend oder teilweise gar nicht. Das 
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Problem der Integration der Kinder von ausländi-
schen Arbeitnehmern, die in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgewachsen sind, ist seit längerem im 
Blickpunkt des öffentlichen Interesses. In Zukunft 
wird sich die Zahl derjenigen Kinder erhöhen, von 
denen mindestens ein Elternteil ebenfalls schon in der 
Bundesrepublik geboren ist, ohne daß die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben wurde. 

Soziale und humanitäre Gründe erfordern, diesem 
Personenkreis eine angemessene gesellschaftliche 
Eingliederung zu ermöglichen. Diese liegt aber auch 
im deutschen staatlichen Interesse. Es besteht näm-
lich ein öffentliches Interesse an der Zuerkennung der 
deutschen Staatsangehörigkeit an diesen Personen-
kreis, weil es für keinen Staat auf Dauer vernünftig ist, 
wenn ein zahlenmäßig bedeutender Teil der Bevölke-
rung über Generationen nicht voll eingegliedert 
wird. 

Auch der dauernde Ausschluß dieser Minderheit 
von der gleichberechtigten Teilhabe an der staatli-
chen Willensbildung kann nicht im deutschen Inter-
esse liegen. 

Die bisherigen Versuche, den Angehörigen der 
zweiten Ausländergeneration einen gesetzlichen An-
spruch auf Einbürgerung zu verschaffen, sind fehl-
geschlagen. Ein entsprechender Gesetzesantrag des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom Jahre 1980 ist vom 
Bundesrat nicht an den Bundestag weitergeleitet wor-
den. Der Gesetzentwurf der sozialliberalen Bundesre-
gierung von 1982 ist infolge der vorzeitigen Auflösung 
des Deutschen Bundestages damals gegenstandslos 
geworden. Weitere Gesetzesinitiativen der SPD-re-
gierten Länder von 1986 und 1988 haben keine Mehr-
heit gefunden. Deswegen fordern wir hier noch ein-
mal, daß den hier geborenen Angehörigen der dritten 
Generation die deutsche Staatsangehörigkeit kraft 
Gesetzes dann zuzuerkennen ist, wenn ein Elternteil 
bereits ebenfalls in der Bundesrepublik geboren ist. 

Bei den Angehörigen der dritten und der folgenden 
Ausländergeneration kann davon ausgegangen wer-
den, daß die Verbindungen zu dem Heimatland ihrer 
Groß- und Urgroßeltern weitgehend abgerissen sind 
und sich die Betroffenen nicht mehr als Angehörige 
der Herkunftsnation ihrer Vorfahren fühlen. Die aus-
ländische Staatsangehörigkeit wird daher nur noch 
formal bestehen und in aller Regel ineffektiv bleiben. 
Aus diesem Grunde kann hier auch das Entstehen von 
Mehrstaatigkeit hingenommen werden. Den Eltern 
soll jedoch das Recht eingeräumt werden, den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit für das Kind aus-
zuschlagen. 

In den meisten westeuropäischen Ländern beste-
hen für den Erwerb der Staatsangehörigkeit durch 
Ausländerkinder besondere gesetzliche Vorschriften. 
So sind in Belgien und in den Niederlanden 1985 neue 
Staatsangehörigkeitsgesetze in Kraft getreten, die 
eine Erleichterung für den Erwerb der Staatsangehö-
rigkeit durch Ausländerkinder beinhalten. Dies sind 
— ebenso wie in unseren anderen Nachbarländern — 
Zeichen dafür, daß die Bundesrepublik im Vergleich 
zu den Nachbarländern auch in dieser Frage das 
Schlußlicht ist. Ich glaube, dies kann sich die Bundes-

republik Deutschland angesichts ihres sehr hohen An-
teils an Ausländern, 

(Dr. Nöbel [SPD]: So ist es! Sehr richtig!) 

die schon sehr lange in der Bundesrepublik leben, 
nicht mehr lange leisten. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Nöbel [SPD]: Nein, 
das schaffen die nicht, das halten die nicht 

durch!) 

Lassen Sie mich noch einige Gedanken zur Proble-
matik der Mehrstaatigkeit anführen. Die Mehrstaa-
tigkeit wurde in der Vergangenheit immer wieder mit 
dem seltsamen Hinweis auf den Kriegsfall oder den 
Militärdienst in Friedenszeiten diskutiert, da die 
Staatsangehörigkeit als Treueverhältnis begriffen 
wurde, das eine Parzellierung verbiete. Die Bundesre-
publik sieht sich zur Vermeidung der Mehrstaatigkeit 
durch das Übereinkommen des Europarats zur Ver-
ringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehr-
pflicht von Mehrstaatlern auch völkerrechtlich ver-
pflichtet. Die hier aufgestellten Grundsätze werden 
von der Bundesrepublik jedoch nicht nur gegenüber 
Angehörigen der Signatarstaaten angewendet, son-
dern gegenüber allen Ausländern, die einen Antrag 
auf Einbürgerung stellen. 

Allerdings hat sich das Ministerkomitee im Rahmen 
des Europarates im Herbst 1988 darauf geeinigt, die 
Konvention unter zwei Aspekten zu überprüfen: ob 
die doppelte Staatsangehörigkeit bei gemischt-natio-
nalen Ehen und den daraus hervorgegangenen Kin-
dern zugelassen werden kann und ob den Ausländern 
der zweiten Generation der Erwerb der Staatsangehö-
rigkeit des Aufenthaltsstaates gestattet werden kann, 
ohne daß die bisherige Staatsangehörigkeit verloren-
geht. 

Ausgangspunkt für die Überarbeitung der Konven-
tion war die Feststellung, daß die Anwendung des 
Übereinkommens Probleme im Bereich der Mehrstaa-
tigkeit nicht reduziert, sondern zunehmend selbst ge-
schaffen hat. Allein im Jahr 1985 waren 11,7 % der in 
der Bundesrepublik geschlossenen Ehen binational. 
Das heißt: Jede zehnte Ehe war nicht eine Ehe nur 
zwischen deutschen Partnern. Diese Zahl wird in Zu-
kunft wachsen. 

In einem Gutachten für die Europäische Kommis-
sion wurde festgestellt, daß die aktuelle Zahl von 
Doppelstaatlern zwar nicht bekannt ist, weil exakte 
Statistiken nicht vorhanden sind. Die verfügbaren Da-
ten weisen jedoch darauf hin, daß heute in Europa 
vielleicht sogar mehr als drei Millionen Doppelstaatler 
leben und daß diese Zahl ständig zunimmt. Unter die-
sem Aspekt der Realität, die sich in Europa und auch 
in der Bundesrepublik entwickelt hat, vernünftige Re-
gelungen zu finden, muß eine Novellierung des Ein-
bürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts gesehen 
werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Fragen sind bisher von der Bundesregierung 
völlig unzureichend diskutiert worden, und auch die 
Vorschläge, die jetzt im Koalitionsbeschluß der Öf-
fentlichkeit vorgestellt worden sind, sind offensicht-
lich nicht zureichend. Trotz alledem hoffe ich, daß in 
den nächsten Wochen und Monaten eine Diskussion 
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über die Ausländerpolitik und damit auch über die 
Erleichterung der Einbürgerung in der Bundesrepu-
blik Deutschland auf der Basis eines breiteren Grund-
konsenses stattfinden kann. Gerade die Frage der 
Einbürgerung und auch die Gestattung von Mehr-
staatigkeit müssen deswegen in der Bundesrepublik 
ernsthaft diskutiert werden, weil die Realität in Eu-
ropa und die Schaffung eines Europa ohne Binnen-
grenzen eine andere Haltung verbieten. Deswegen 
bitten wir als Sozialdemokraten Sie, daß Sie diese Fra-
gestellung auf der Grundlage unseres Vorschlages 
offensiv in Angriff nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Gerster (Mainz). 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das Ausländer-
recht von 1965 ist dringend novellierungsbedürftig. 
Herr Wartenberg, da stimme ich Ihnen voll zu. 

(Zurufe von der SPD) 

Wenn Sie allerdings hier Vorhaltungen an diese 
Koalition machen, sollten Sie der Wahrheit gemäß 
auch sagen, daß das auch in den 70er Jahren längst 
novellierungsbedürftig war. Wir haben es in sieben 
Jahren nicht geschafft, Sie in 13 Jahren nicht; wir wer-
den es in dieser Wahlperiode noch machen und dann, 
wenn wir das innerhalb von neun Jahren novelliert 
haben, noch besser sein, als Sie es damals waren. Das 
nur zur Klarstellung. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Dr.  Penner [SPD]: Der Dompropst von Mainz 

spricht!) 

Diese Ausländerpolitik muß nach Auffassung der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion an einem humanen, 
christlichen Menschenbild sowie an dem berechtigten 
Interesse der deutschen Bevölkerung ausgerichtet 
werden. Lassen Sie mich auf dieser Basis einige Vor-
bemerkungen machen. 

Die Regelung des Erwerbs der deutschen Staatsan-
gehörigkeit für die zum Teil seit vielen Jahren hier 
lebenden Ausländer darf nicht zusammenhanglos 
ohne Blick auf übrige ausländerrechtliche Regelun-
gen betrachtet werden. Die heutige Debatte zur 
Staatsangehörigkeit gibt daher Veranlassung, zu-
nächst einige grundsätzliche Bemerkungen über un-
ser Verhältnis zu den hier lebenden Ausländern zu 
machen. 

Eine Novellierung des Ausländergesetzes — ich 
sagte das bereits — ist vorgesehen. Dies hat auch der 
Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung ange-
kündigt. Wir wollen damit Rechtssicherheit schaffen 
und zu einer guten Nachbarschaft zwischen Deut-
schen und den hier lebenden Ausländern beitragen. 
Es kommt darauf an, die hier lebenden Ausländer mit 
ihren Familien in Gesellschaft, Staat, Arbeitsleben 
und Kultur zu integrieren. Daneben sind Maßnahmen 
zur sozialen Integration, zur Verfestigung ihrer 
Rechtsstellung sowie zur Erleichterung der Einbürge-
rung erforderlich. Gleichzeitig soll die neue Regelung  

des Ausländerrechtes aber deutlich machen, daß 
keine schrankenlose Einwanderung stattfinden darf. 

Entsprechend diesen Vorgaben ist es einer Koali-
tionsarbeitsgruppe gelungen, sich über Eckwerte für 
ein neues Ausländerrecht zu verständigen. Es nah-
men die Kollegen Fellner für die CDU/CSU und 
Dr. Hirsch für die FDP sowie die Staatssekretäre Neu-
sel und Kinkel teil. Ich darf diesen Herren für eine 
wirklich konstruktive Zusammenarbeit im Interesse 
eines neuen Ausländerrechts herzlich danken. Ich bin 
sicher, daß wir in diesem Geiste auch mit diesem Ge-
setz in dieser Wahlperiode zu Rande kommen wer-
den. 

(Beifall bei der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Penner? 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Bitte sehr. 

Dr. Penner (SPD): Herr Kollege Gerster, im Zusam-
menhang mit Ihren sicherlich wichtigen Bemühungen 
um eine Neuregelung des Ausländerrechts frage ich 
Sie: Werden Sie denn die Anregungen des Landesin-
nenministers Stoiber aufnehmen, der ja gesagt hat, 
ein neues Ausländerrecht könne es nicht ohne ein 
neues Asylrecht geben? 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU): Daß beide Fragen im 
Zusammenhang stehen, ist selbstverständlich; natür-
lich ist auch der Abbau des Mißbrauchs des Asylrechts 
Schwerpunkt unserer Politik und auch der Politik die-
ser Koalition. 

Bundesinnenminister Dr. Schäuble hat im übrigen 
angekündigt, auf der Grundlage der Ergebnisse die-
ser Arbeitsgruppe, über die ich kurz berichtet habe, 
einen Gesetzentwurf zu formulieren und noch in die-
ser Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag vor-
zulegen. Wir werden ihn dabei maßgeblich unterstüt-
zen. 

Die gefundene Verständigung innerhalb der Innen-
politiker der Koalition enthält u. a. eindeutige Aussa-
gen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. 
Es wurde festgehalten: Die Einbürgerung soll erleich-
tert werden. Durch konkrete Tatbestandsmerkmale 
sollen die Rahmen für Ermessensentscheidungen bis 
auf Null reduziert werden. Es soll jedoch keine auto-
matische Einbürgerung geben. 

Für jugendliche Ausländer der zweiten und folgen-
den Generation wird eine berechenbare Einbürge-
rungsaussicht gewährt. Diese besteht innerhalb enger 
zeitlicher Grenzen bei einer Antragstellung vom 16. 
bis 21. Lebensjahr, wenn sich der jugendliche Auslän-
der vorher acht Jahre im Bundesgebiet aufgehalten 
hat und bestimmte Merkmale sozialer Integration er-
füllt. 

Abgelehnt wurden Einbürgerungsansprüche, die 
allein an den Ablauf von Fristen geknüpft sind. Für 
das Merkmal „soziale Integration" wurden von dieser 
Arbeitsgruppe die Voraussetzungen in bezug auf die 
Schulzeit, die Straffreiheit und den gesicherten Le-
bensunterhalt konkret beschrieben. 
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Ebenso wurde festgelegt, daß unter klar umschrie-
benen Voraussetzungen eine Doppelstaatsangehö-
rigkeit ausnahmsweise hingenommen werden kann. 
Dies kommt in Betracht, wenn der Ausländer aus ob-
jektiven Gründen seine bisherige Staatsangehörig-
keit nicht bzw. nur unter schikanösen, besonders 
schwierigen Bedingungen aufgeben kann. 

Alle diese Vorschläge sind bei uns allerdings in 
einen Gesamtrahmen eingebettet. Die Neuregelung 
des Ausländerrechts soll in einem Gesetz erfolgen. 
Der seit 1973 wirksame Anwerbestopp wird gesetzlich 
normiert. Eine Wiederkehroption für Ausländer der 
zweiten Generation soll beim Vorliegen fest um-
schriebener Voraussetzungen möglich sein. Der Ehe-
gattennachzug soll grundsätzlich möglich sein. Die 
dazu erforderlichen Voraussetzungen wurden klar 
beschrieben. Die Voraussetzungen für ein eigenes 
Aufenthaltsrecht der nachgezogenen Ehegatten 
wurde festgelegt. Es wurde Klarheit über einen mög-
lichst frühen Kindernachzug erzielt. Der Nachzug zu 
beiden Elternteilen bis zum 16. Lebensjahr mit der 
Möglichkeit von Ermessensentscheidungen in weite-
ren Härtefällen ist vorgesehen. Die Voraussetzungen 
für die Verfestigung des Aufenthaltsstatus wurden 
vereinbart. 

(Dr. Nöbel [SPD]: Thema verfehlt!) 

Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für nachgezo-
gene Kinder soll möglich sein. Schließlich: Bei Fällen 
von Schwerkriminalität muß und bei sonstigen Krimi-
nalitätsfällen soll ausgewiesen werden. 

Natürlich konnte ich in dieser Debatte nur einige 
Grundzüge deutlich machen. Aber diese zeigen ja 
wohl, daß eine ausgewogene Grundlösung gefunden 
wurde. 

Die SPD sollte sich überlegen, ob sie diesen einge-
schlagenen Weg nicht im Interesse des von ihr selber 
immer wieder reklamierten gesellschaftlichen Kon-
senses in der Ausländerpolitik mitgehen will. 

Herr Kollege Penner, wenn Sie sagen: „Thema ver-
fehlt" 

(Dr. Penner [SPD]: Das habe ich nicht ge-
sagt!) 

— dann der Kollege Nöbel; ich freue mich, daß Sie 
sich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender von 
ihm distanzieren — , beweisen Sie damit, daß Sie die 
Schwierigkeit in den Zusammenhängen der Auslän-
derpolitik offenbar zu leicht nehmen und nicht sehen, 
daß die Fragen natürlich miteinander in engem Kon-
text stehen. 

(Dr. Penner [SPD]: Aber vergessen Sie nicht, 
die Kleider zu ordnen!) 

Die von der SPD -Fraktion bisher vorgelegten Vor-
stellungen zur Integration der hier lebenden Auslän-
der sind dagegen widersprüchlich und weniger ge-
eignet, Klarheit in der Ausländerpolitik zu gewinnen. 
Dies gilt sowohl für die hier unterbreiteten staatsan-
gehörigkeitsrechtlichen Einzelvorschläge als auch — 
und das in besonderem Maße — für das widersprüch-
liche und in sich unausgewogene Gesamtverhalten 
der SPD zum Komplex Ausländerrecht. 

Im Interesse der Integration ist es nicht möglich, wie 
die SPD ohne ein Geamtkonzept punktuell und iso-

liert allein Verbesserungen beim Status der hier le-
benden und der hierhin strebenden Ausländer und 
ihrer Familienangehörigen zu regeln. Ausländerinte-
gration und Zuzugsbegrenzung gehören nämlich zu-
sammen. Die soziale und kulturelle Integrationsfähig-
keit unserer Gesellschaft ist nicht unbeschränkt. Es 
gibt Grenzen der Aufnahmefähigkeit etwa unseres 
Arbeitsmarktes; es gibt Grenzen der Belastung der 
öffentlichen und sozialen Haushalte sowie auch des 
Wohnungsmarktes. Damit verbietet sich ein unbe-
grenzter Zuzug. 

Ein unbeschränktes Recht auf Einreise oder Ein-
wanderung für jedermann gibt es im übrigen nir-
gendswo in der Welt. Es besteht daher bei aller Plura-
lität und Weltoffenheit kein Anlaß, sich in der Bundes-
republik auf einen Vielvölkerstaat zuzubewegen. Sol-
che Versuche sind — wie die Geschichte zeigt — in 
den seltensten Fällen geglückt. 

Ebenso ist es inkonsequent, wenn die Sozialdemo-
kraten erklären, den Erwerb der Staatsangehörigkeit 
erleichtern zu wollen, wenn gleichzeitig von der SPD 
in den Länder- und Kommunalparlamenten die Ein-
führung eines kommunalen Ausländerwahlrechts 
gefordert wird. Abgesehen von den verfassungsrecht-
lichen Bedenken, über die das Bundesverfassungsge-
richt ja noch befinden wird, sind diese Vorstöße auch 
in bezug auf das Ziel der Ausländerintegration völlig 
kontraproduktiv. Würde das Wahlrecht als einzelnes 
Staatsbürgerrecht ohne Einbürgerung an Ausländer 
verliehen, dann würde der ohnehin geringe Wille zur 
Einbürgerung und zur Vollintegration noch weiter 
vermindert. Wer die Einbürgerung der hier lebenden 
Ausländer wirklich will, kann nicht durch eine Einzel-
vergabe des wichtigsten staatsbürgerlichen Rechts 
den Anreiz zur Einbürgerung nehmen. 

Daß die Bereitschaft zur Einbürgerung gering ist, 
haben Umfragen unterschiedlichster Art des Bundes-
innenministers, der Ausländerbeauftragten Frau John 
in Berlin, der Friedrich-Ebert-Stiftung und anderer 
immer wieder bestätigt. 

(Dr. Penner [SPD]: Nur in der ersten Genera

-

tion!) 

— Es hat sich, Herr Penner, seit 1980 — die Zahlen 
scheinen Ihnen unbekannt zu sein — die Bereitschaft 
zur Einbürgerung praktisch nicht verändert. Nur 6 
der Ausländer erklären sich zu einer Einbürgerung 
bereit. 

Die Zahl der Einbürgerungen liegt seit Jahren etwa 
bei 13 000 bis 14 000 jährlich. Bereits 1986 haben über 
2,6 Millionen Ausländer das Erfordernis eines minde-
stens zehnjährigen Aufenthalts im Bundesgebiet er-
füllt. Es wurden also lediglich 0,5 % derjenigen, die in 
Betracht kommen könnten, tatsächlich eingebürgert. 
Insgesamt gesehen sind die hier lebenden Ausländer 
von einer Integration in unserer Gesellschaft — trotz 
durchaus vorhandener wenn auch bescheidener Fort-
schritte — noch recht weit entfernt. Daher wird es in 
den nächsten Jahren entscheidend darauf ankom-
men, gerade die jungen Ausländer, also die soge-
nannte zweite und dritte Ausländergeneration, in 
möglichst engem Kontakt mit ihren deutschen Mit-
bürgern hier weiter zu integrieren. Ein Endpunkt oder 
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Eckpunkt dieses Integrationsprozesses ist dann der 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Es müßte doch eine Einigung darüber möglich sein, 
daß die Politik der Integration bei allen Integrations-
fähigen und Integrationswilligen zur Einbürgerung 
führen sollte. Zur vollen Integration in die Bundesre-
publik Deutschland gehört auch die Herausbildung 
und Übernahme staatsbürgerlicher Verantwortung. 
Die Ausländer, die hier eine volle rechtliche Gleich-
stellung anstreben, sollten auch bereit sein, die deut-
sche Staatsbürgerschaft mit allen ihren Rechten und 
Pflichten zu erwerben. 

Nun noch einige Bemerkungen zu den im Gesetz-
entwurf der SPD enthaltenen Einzelvorschlägen; ich 
beginne mit dem Erwerb der deutschen Staatsange-
hörigkeit durch Geburt. Eine solche Art des Erwerbs 
der deutschen Staatsangehörigkeit würde zunächst 
einmal das historisch gewachsene System unseres 
Staatsangehörigkeitsrechts sprengen. 

(Frau Trenz [GRÜNE]: Das wäre ja 
schlimm!) 

Es würde sich letztlich eine solche Regelung auch als 
Bumerang erweisen, wenn dadurch Menschen, die im 
Grunde ihres Herzens nicht deutsche Staatsbürger 
werden wollen, durch rechtlichen Zwang verein-
nahmt würden. Solch eine Regelung wäre eher geeig-
net, die Ablehnung gegenüber dem Staat zu erhöhen, 
als daß sie die Integration fördern könnte. Die Einbür-
gerung sollte auf diejenigen beschränkt bleiben, die 
integrationswillig sind. Diese Integrationswilligkeit 
sollten wir fördern, nicht jedoch in Richtung auf Ein-
bürgerung staatlichen Druck ausüben. 

Zweites Thema: Doppelstaatsangehörigkeit. Daß 
eine Doppelstaatsangehörigkeit in Ausnahmefällen 
hingenommen werden kann, ist unbestritten. Ge-
nauso klar muß aber bleiben, daß an dem Grundsatz 
der Vermeidung der Mehrstaatigkeit aus vielen guten 
Gründen festgehalten werden muß. 

(Fellner [CDU/CSU]: So ist es!) 

Der Vorschlag der SPD, Doppelstaatsangehörigkeit 
z. B. immer zuzulassen, wenn die Entlassung aus der 
Staatsangehörigkeit vom Heimatstaat von der Wehr-
dienstleistung abhängig gemacht wird, würde bei sei-
ner Realisierung zu einer beträchtlichen Ausweitung 
führen und in vielen Fällen die Ausnahme zur Regel 
machen. 

Eine im wesentlichen vom Ablauf von Fristen ab-
hängige „automatische Einbürgerung" würde dem 
Wert einer für den Lebensweg zentralen Entschei-
dung nicht gerecht. Ohne eine soziale Integration des 
Ausländers in das Gemeinwesen sollte eine Einbürge-
rung nicht in Betracht kommen. 

Die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit 
an Ausländer — auch das sollte noch einmal gesagt 
werden — begründet Rechte und Pflichten, sie ge-
währt ein Heimatrecht und ist Voraussetzung für das 
aktive und passive Wahlrecht. Sie entfaltet Dauerwir-
kung und kann nicht wie das Hemd gewechselt wer-
den. Eine eingehende Prüfung und Würdigung der 
Gesamtverhältnisse ist und bleibt daher unumgäng-
lich. 

Die CDU/CSU-Fraktion wird die anstehenden Fra-
gen in der Ausländerpolitik gemeinsam mit Bundesin-
nenminister Dr. Schäuble einer Lösung zuführen. Da-
bei setzen wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit der FDP. 

(Dr. Penner [SPD]: Eine Drohung!) 
Sie muß den Abbau von offensichtlichen Miß-
brauchsfällen im Asylbereich, aber auch die Be-
schleunigung der Asylverfahren sowie einen konse-
quenten Abschluß unberechtigter Aufenthalte ebenso 
umfassen wie die Verabschiedung eines neuen Aus-
länderrechtes in dieser Wahlperiode. Letzteres ist 
keine Drohung gegenüber der FDP. Offenbar haben 
die Zeiten der Drohung 1982 geendet, wenn Sie dieses 
Modell als praktikables Modell einer Koalition anse-
hen. Ich kann nur sagen, daß wir gerade in der Aus-
länderpolitik auch mit den Kollegen der FDP eine sehr 
gute Zusammenarbeit pflegen und deswegen auch zu 
Erfolgen kommen werden. 

(Zuruf von der SPD: Seit acht Jahren!) 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Fellner [CDU/ 
CSU]: Eine richtungweisende Rede! Die soll

-

ten Sie einmal nachlesen!) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat die Abgeord-
nete Frau Trenz. 

Frau Trenz (GRÜNE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! In der Bundesrepublik haben Aus-
länderinnen und Ausländer weniger Rechte als die 
deutsche Bevölkerung. Das Rechtsgefälle ist enorm. 
Wer mit Deutschen gleichgestellt am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen will, könne sich ja, so hören 
wir seit Jahr und Tag von Ihnen allen, einbürgern las-
sen; das liege doch im beiderseitigen Interesse: dem 
der Immigranten und Flüchtlinge einerseits und dem 
des bundesdeutschen Staates andererseits. 

Mit unserem Einbürgerungsgesetz, das Ihnen mitt-
lerweile vorliegt, nehmen wir Sie beim Wort: Ich 
nenne kurz die wichtigsten Bestimmungen: Es be-
steht ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach 
fünfjährigem Aufenthalt in der Bundesrepublik. Dop-
pelte Staatsbürgerschaft ist für uns kein Problem: 

(Fellner [CDU/CSU]: Das überrascht uns 
auch nicht!) 

Die Übernahme der deutschen Staatsbürgerschaft soll 
ohne Zwang zur Aufgabe der ursprünglichen Staats-
angehörigkeit möglich sein. 

(Glos [CDU/CSU]: Das Ende Deutschlands 
würde das!) 

Die Einbürgerung erfolgt auf einfachen Antrag ohne 
Kosten und sonstige Auflagen. 

Vielleicht trägt ja die heutige Debatte dazu bei, daß 
wir von den derzeit herrschenden restriktiven Einbür-
gerungsbestimmungen endlich Abschied nehmen. 
Ehrlich gesagt, viele Anzeichen dafür sehe ich aller-
dings nicht. 

Rund 2,8 Millionen Menschen ausländischer Staats-
angehörigkeit hielten sich am 31. Dezember 1987 
zehn und mehr Jahre im Bundesgebiet auf. Sie erfül-
len damit die jetzt noch geltenden zeitlichen Voraus- 
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setzungen für eine Einbürgerung. Aber nur ein ver-
schwindend geringer Teil von ihnen — 0,3 % —
scheint von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. 
Mehr noch: Die Bundesrepublik weist im europäi-
schen Vergleich die niedrigste Einbürgerungsquote 
auf. 

Es könnte glatt der Eindruck entstehen, als würde 
da ein großzügiges Angebot von den Betroffenen ein-
fach nicht genutzt. Dieser Eindruck verfliegt aller-
dings im Nu, wenn wir uns die Richtlinien zum 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 an-
sehen, die auch die Einbürgerspraxis in der Bundes-
republik regeln. Da muß ausreichender Unterhalt 
nachgewiesen werden; Sozialhilfebezug bedeutet das 
Aus beim „Deutschwerden" ; das ist ganz unabhängig 
davon, wie lange ein Mensch bereits in der Bundesre-
publik gelebt hat. Da wird „Unbescholtenheit" vor-
ausgesetzt. Was aber diese sogenannte „einwandfreie 
Lebensführung" ist, darüber entscheiden allein die 
Behörden. Da muß sich gleich die ganze Familie ein-
bürgern lassen; individuelle Entscheidungen gibt es 
nicht. 

Wie immer spielt auch das Geld eine große Rolle: Es 
ist sicher kein Zufall, daß die Bundesregierung keine 
genauen Angaben darüber macht, wie viele Einbür-
gerungsanträge an der Frage des Geldes scheitern. 
Immerhin stellt die Bundesregierung in der Antwort 
auf die Große Anfrage fest, daß mehr Anträge zurück-
gezogen als von den Behörden abgelehnt werden. Sie 
„erledigen sich", heißt es dort lapidar, „dadurch, daß 
die Bewerber, bei denen Hinderungsgründe vorlie-
gen, auf Grund eingehender Beratungsgespräche zur 
Vermeidung von Verfahrenskosten ihre Einbürgers-
anträge zurückstellen". Vorausgesetzt sind schließ-
lich auch die Aufgabe der bisherigen Staatsbürger-
schaft und „eine freiwillige und dauernde Hinwen-
dung zu Deutschland". 

Meine Damen und Herren, einmal ganz abgesehen 
davon, daß wir seit 1945 nur über die Bundesrepublik 
zu entscheiden haben, nicht über ein Großdeutsches 
Reich, macht diese Bestimmung auch recht anschau-
lich klar, worum es in dieser Debatte um die deutsche 
Staatsbürgerschaft letztlich geht: Mit der Einbürge-
rung, so will es die Bundesregierung, soll — ich zi-
tiere — 

die  Integration der Ausländer in das gesellschaft-
liche Leben der Bundesrepublik Deutschland .. . 
zum Abschluß gebracht werden. 

Daran besteht aus der Sicht der Bundesregierung „ein 
besonderes öffentliches Interesse", und es ergeben 
sich — ich zitiere weiter — 

zunächst einmal Erwartungen an die Adresse 
derjenigen Ausländer, die sich für immer bei uns 
niedergelassen haben ... Die Bundesregierung 
appelliert an ihre Einsicht, sich voll für das Land 
zu entscheiden, in dem sie ihren Lebensmittel-
punkt haben und das sie politisch mitgestalten 
wollen. 

Sie sollen sich, so heißt es, „freiwillig und dauerhaft" 
hinwenden zu Deutschland. So will es die Einbürge-
rungsrichtlinie Nr. 3,1, und die Behörde wacht dar-
über. Dies ist gängige Praxis, hat aber mit dem Gesetz 
selbst nichts zu tun. 

Bei der Verabschiedung des Reichs- und Staatsan-
gehörigkeitsgesetzes waren im Osten, Norden und 
Westen des damaligen Reiches ethnische Minderhei-
ten ansässig, die ebenso deutsche Reichs- und Staats-
angehörige waren wie die deutsche Bevölkerungs-
mehrheit. Bei der damaligen Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung erscheint die Annahme, das Ge-
setz habe den Erwerb der deutschen Staatsangehörig-
keit an die „freiwillige und dauernde Hinwendung zu 
Deutschland" binden wollen, absurd. 

Auch in der Weimarer Republik vollzog sich der 
Erwerb der Staatsangehörigkeit ohne nationale Kom-
ponente. Von Einbürgerungsbewerbern und -bewer-
berinnen wurde Loyalität gegenüber dem Staat ver-
langt, aber nicht die Aufgabe von Sprache, Sitte, eige-
ner Geschichte und der daraus gewachsenen kulturel-
len Identität. 

Das änderte sich grundlegend im Dritten Reich. 
Seine „Volksgemeinschaft" bestand aus „deutschen 
Volksgenossen" , das waren Menschen „deutschen 
Blutes". Zugang zur deutschen Volksgemeinschaft 
fanden nur Volksdeutsche. „Fremdvölkische" wur-
den als Arbeitssklaven ins Reich geholt oder ver-
schleppt, Juden wurden ausgebürgert und vergast. 
„Rassenschande" galt als Staatsverbrechen, die 
„Reinerhaltung deutschen Blutes" war vorrangiger 
Staatszweck. 

An diese völkische Tradition wird angeknüpft beim 
Erfordernis der „Hinwendung zu Deutschland" . Die 
„Vollintegration" läuft im Endergebnis darauf hinaus, 
die ausländische Bevölkerung von sprachlichen, kul-
turellen, ethnischen und nationalen Bindungen zu 
„säubern" . Sie werden gezwungen, diese Bindungen 
abzubrechen oder zu verleugnen. 

Diese „freiwillige und dauernde Hinwendung zu 
Deutschland" , die aus — ich zitiere — „der grundsätz-
lichen Einstellung zum deutschen Kulturkreis ge-
schlossen werden soll" , entbehrt jeder Rechtsgrund-
lage und auch jeglicher Spur von freiheitlichem und 
demokratischem Denken. Hier kommt ein völkisch

-

nationaler Geist zum Ausdruck, der juristisch unhalt-
bar und politisch bekämpfenswert ist. 

Um so schlimmer, daß er nicht nur die Vorlagen der 
Bundesregierung durchzieht, sondern auch in Ihren 
Köpfen verankert ist, meine Damen und Herren von 
der SPD; denn auch Sie fordern in ihrem Gesetzent-
wurf eine Einbürgerung als „Abschluß der Integra-
tion", und die eigentlichen Erleichterungen wollen 
Sie nur denjenigen, nämlich nur der dritten Genera-
tion, zukommen lassen, bei denen Sie voraussetzen, 
daß ihre Bindungen an ein anderes Land — ich zi-
tiere — „weitgehend abgerissen sind". 

Auch Sie wollen die doppelte Staatsbürgerschaft für 
die erste und zweite Generation verhindern und tre-
ten weiter dafür ein, daß die Integration im Einbürge-
rungsverfahren nachgewiesen wird. Immer noch soll 
die Behörde feststellen, ob sich einer hier — Zitat — 
„schon als Deutscher heimisch fühlt". 

Ich wiederhole: Ob ein Mensch hierzulande einge-
bürgert wird oder nicht, das soll nach Ihren Vorstel-
lungen nicht davon abhängen, daß er sich in der Bun-
desrepublik niedergelassen hat, hier lebt, liebt, arbei-
tet und damit schlichtweg zur Bevölkerung gehört, 
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d. h. nicht davon, ob jemand sich hier zu Hause fühlt. 
Nein, er soll sich hier „als Deutscher heimisch" füh-
len! 

Wann werden Sie endlich aufhören, meine Damen 
und Herren von der Bundesregierung und von der 
SPD, diffuse deutsch-nationale Gefühle als Preis für 
soziale und politische Rechte zu fordern? 

(Zuruf von der FDP: Sie reden Unsinn! — 
Fellner [CDU/CSU]: Das ist ja wieder sehr 

penetrant!) 
Wann werden Sie endlich begreifen, daß sich ein le-
bendiges und demokratisches Zusammenleben in un-
serer Gesellschaft niemals auf völkisch-nationalem 
Bewußtsein gründen kann, sondern einzig und allein 
darauf, daß alle, die in diesem Land auf Dauer leben, 
gleiche Rechte haben und sich auf dieser Grundlage 
über ihre verschiedenen politischen, kulturellen, wirt-
schaftlichen und sozialen Interessen auseinanderset-
zen? 

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Hirsch. 

Dr. Hirsch (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich frage mich, warum eigentlich jede De-
batte in eine Art moralische Überheblichkeit dem je-
weils anderen gegenüber ausarten muß. Ich verstehe 
das nicht. Ich habe den Eindruck, Frau Trenz, daß Sie 
in einem großen Teil Ihrer Rede Assimilierungen und 
Integrierungen miteinander verwechselt haben. Das 
Assimilieren in der Bundesrepublik oder in Deutsch-
land ist schon deswegen ein sehr schwieriger Vor-
gang, weil sich dieses Deutschland im Gegensatz 
zu anderen europäischen Ländern eigentlich aus 
ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen oder 
— wenn ich die Begriffe des 19. Jahrhunderts wählen 
sollte — Volksstämmen, zusammensetzt. Ich glaube, 
daß das Bild, das Sie gezeichnet haben, nicht 
stimmt. 

Aber es ist richtig, daß unser Ausländerrecht tradi-
tionell ein Fremdenrecht ist, in dem wir den Auslän-
dern exakte Pflichten auferlegen und uns ein außeror-
dentlich freies Ermessen erhalten. Das muß geändert 
werden. Deshalb sind wir in der Koalition uns darüber 
einig — das hat Herr Gerster vorgetragen — , daß wir 
das Ausländerrecht noch in dieser Legislaturperiode 
verändern wollen. 

Die Eckwerte sind: drastische Erleichterung des Er-
werbs der deutschen Staatsangehörigkeit; eine soge-
nannte Wiederkehroption für die Ausländer der zwei-
ten Generation; eine Familienzusammenführung, die 
dem Begriff der Familie gerecht wird; ein eigenes Auf-
enthaltsrecht auch des nachgezogenen Ehegatten; 
Rechtsicherheit für die Erteilung von Aufenthaltser-
laubnis und Aufenthaltsberechtigung, aber auch eine 
entschiedene Regelung der Ausweisung bei nachge-
wiesener schwerer Kriminalität. Das sind die wesent-
lichen Elemente. 

Bei diesem Gesetzentwurf betreffend die Frage der 
Einbürgerung, über den wir hier reden, begegne ich 
alten Bekannten. Ich selber habe Ende der 70er Jahre  

unter großen Schwierigkeiten einen entsprechenden 
Gesetzentwurf durch das nordrhein-westfälische Lan-
deskabinett gebracht. Herr Baum hat — als damaliger 
Bundesinnenminister — einen entsprechenden Ge-
setzentwurf hier in den Bundestag eingebracht. Wir 
begegnen hier wieder denselben Fragen. 

Beim Erwerb der Staatsangehörigkeit geht es 
eigentlich um eine Frage an uns selbst, nämlich wann 
und unter welchen Bedingungen wir bereit sind, Aus-
ländern die gleichen Rechte zu gewähren und die 
gleichen Pflichten aufzuerlegen wie uns selbst. Das ist 
eine Frage, die nicht nur für die Ausländer wichtig ist, 
sondern auch für uns selber, weil es auf Dauer nicht 
gut sein kann, wenn Millionen von Menschen unter 
uns leben, die auf Dauer keine rechtlich wirklich gesi-
cherte Lebenssituation haben. Aber wir müssen uns 
bei allem, was wir gesetzgeberisch machen, Rechen-
schaft darüber ablegen, daß wir die Integrationsla-
sten in unserer Gesellschaft unterschiedlich verteilt 
haben. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche Woh-
nen, Schule und Arbeit, und sie werden in unter

-

schiedlicher Weise empfunden, je nach der Lebenssi-
tuation des Deutschen und je nachdem, wo der ein-
zelne wohnt, ob er einen Ausländer persönlich kennt 
oder nicht und ob ihm dieser Ausländer als Konkur-
rent auf dem Lebensweg oder als eine menschliche 
Bereicherung begegnet. 

Uns interessiert insbesondere das Schicksal der 
Ausländer der zweiten Generation und der folgenden 
Generationen, also derjenigen, die nicht selber haben 
wählen können, in welche Gesellschaft sie hineinge-
boren werden, in welcher Gesellschaft sie aufwach-
sen, in welcher Gesellschaft sie bleiben wollen. Min-
destens denen müssen wir eine gesicherte Lebensper-
spektive schaffen. Sie müssen ja mit 16 Jahren, wenn 
sie die Schule verlassen, entscheiden, was sie tun wol-
len. Dann darf ihre Entscheidung nicht von dem spä-
teren, nicht mehr berechenbaren Ermessen eines Be-
amten abhängen, sondern sie müssen klare Werte 
haben, an denen sie erkennen können, ob sie auf 
Dauer mit den gleichen Rechten und Pflichten in der 
Bundesrepublik leben können oder nicht. Das ist der 
Grund, warum wir für die Ausländer der zweiten Ge-
neration und der folgenden Generationen eine Ein-
bürgerungsoption haben wollen. 

Als Voraussetzung können der achtjährige Aufent-
halt in der Bundesrepulbik, eine Schulzeit von sechs 
Jahren im Bundesgebiet, die Straffreiheit — ähnlich 
wie in dem Gesetzentwurf der SPD — und ein gesi-
cherter Lebensunterhalt, soweit man das in diesem 
Alter belegen kann, gelten. 

Wir sind uns auch klar darüber, daß eine Doppel-
staatsangehörigkeit unter bestimmten Umständen 
hingenommen werden muß, aber auch hingenommen 
werden kann, insbesondere dann, wenn der Heimat-
staat des Ausländers seine Ausbürgerung ohne ver-
nünftigen Grund erschwert. 

Die Verwirklichung dieser Ziele wird Widerständen 
begegnen. Es gibt kaum ein Thema, das in unserer 
Bevölkerung so polarisiert ist wie dieses. 

(Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Unglückli

-

cherweise!) 
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— Ja. Darum ist es wichtig, daß wir versuchen, eine 
möglichst breite Übereinstimmung zu erzielen. Sie 
haben verschiedentlich Gespräche angeboten. Wir 
sind der Meinung, daß diese Gespräche spätestens 
dann geführt werden sollten und müssen, wenn der 
von uns angekündigte Gesetzentwurf, der ja ein brei-
teres Gebiet erfaßt, vorgelegt werden wird; wir wollen 
das tun. 

Sie können sicher sein, daß sich diese Koalition 
nicht ihrer Aufgaben entziehen wird, ihre Vorstellun-
gen zu formulieren, sie einzubringen und für ihre Lö-
sung zu werben. In diesem Sinne werden wir der 
Überweisung des vorliegenden Gesetzentwurfes an 
die Ausschüsse zustimmen. Wir hoffen, daß wir ihn 
gemeinsam mit dem angekündigten Gesetzentwurf 
beraten und mit einer möglichst breiten Mehrheit eine 
gemeinsame Lösung finden können. 

Vielen Dank. 
(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Parla-
mentarische Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern, Herr Waffenschmidt. 

Dr. Waffenschmidt, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung 
begrüßt die hier von den Kollegen Gerster und Hirsch 
vorgetragenen Absichten der Koalitionsfraktionen zur 
Neufassung des Ausländerrechts. Die Bundesregie-
rung selbst setzt sich nach wie vor für eine Integration 
der Ausländer ein. Sie befürwortet eine Erleichterung 
der Einbürgerung vor allem derjenigen Ausländer, 
die hier geboren und aufgewachsen sind und die sich 
selbst um eine Aufnahme in den deutschen Staatsver-
band bewerben. Wir sind der Auffassung, daß ihnen 
unter der Voraussetzung eines mindestens achtjähri-
gen Inlandsaufenthalts, sozialer Integration und gesi-
cherten Lebensunterhalts die Einbürgerung gewähr-
leistet werden soll. 

Ich will ganz bewußt auch die Einbürgerungsge-
bühren ansprechen. In der Debatte sind oft hohe Ge-
bühren ins Gespräch gekommen. Wir haben seitens 
der Bundesregierung mit den Ländern, die die Emp-
fänger dieser Gebühren sind, darüber gesprochen. 
Wir haben in diesem Punkt schon eine weitgehende 
Einigung erzielt. Die Zielvorstellung könnte sein, daß 
man die unterste Grenze, nämlich 100 DM, nimmt und 
nicht mehr von Beträgen von mehreren tausend Mark 
sprechen muß. 

Mehrstaatigkeit soll hingenommen werden, wenn 
eine Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit ent-
weder nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

Wir finden, daß diese Regelungen sachgerecht sind. 
Sie können im übrigen im Einvernehmen mit den 
Ländern im wesentlichen durch eine Änderung der 
Einbürgerungsrichtlinien kurzfristig herbeigeführt 
werden. 

Soweit die Ausländer auf Dauer hierbleiben wollen, 
ist — das ist hier von mehreren Sprechern mit Nach-
druck und zu Recht betont worden — ihre möglichst 
vollständige Integration in Staat und Gesellschaft im 
allseitigen Interesse erwünscht. Aber wir sollten auch 
deutlich machen: Die Einbürgerung läßt sich nicht  

dekretieren. Ich will hier aus der Erfahrung zahlrei-
cher Diskussionen auch mit Ausländern sagen, daß 
die Ausländer darüber schon selbst entscheiden wol-
len. Es bedarf schon der Einsicht der unmittelbar Be-
troffenen sowie der entsprechenden Bemühungen. 
Die Ausländer müssen den abschließenden Schritt 
selbst tun und ihre Einbürgerung beantragen. Eine 
automatische Verleihung der deutschen Staatsange-
hörigkeit an hier geborene Ausländerkinder, wenn 
bereits ein Elternteil im Bundesgebiet geboren wor-
den ist, würde trotz der Möglichkeit der Ausschlagung 
wahrscheinlich— meine Damen und Herren, wir sol-
ten auf diesem Gebiet ein wenig sensibel sein — als 
ein Akt der Fremdbestimmung empfunden werden. 

Ich will einen dritten Aspekt ansprechen. Auch die 
vorgesehene Einräumung eines Einbürgerungsan-
spruchs an hier aufgewachsene Ausländer, die disku-
tiert wird, begegnet Bedenken. Sie läßt im Grunde 
keinen realen rechtspolitischen Mehrwert erwarten, 
da ein Einbürgerungsanspruch eine fehlende Einbür-
gerungsbereitschaft letztlich nicht ersetzen kann. An-
dererseits muß ich hier gerade auch für das Innenmi-
nisterium sagen: Es ist rechtssystematisch ein Stück 
weit fragwürdig, ob man einen Einbürgerungsan-
spruch überhaupt in der Weise, wie er in den Vorlagen 
diskutiert wird, einführen sollte, da in dem, was wir als 
gesicherte Rechtsgrundlage unserer heutigen Einbür-
gerungspraxis haben, und auch in dem, was interna-
tional vorhanden ist, Anspruchstatbestände kaum ge-
geben sind. 

(Dr. Penner [SPD]: Was heißt denn das?) 

—Lieber Kollege Penner, lassen Sie mich das, was ich 
sagte, in einigen Grundsätzen zusammenfassen. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist und bleibt — wir 
schließen da an das an, was schon frühere Bundesre-
gierungen festgelegt haben, was auch das Kabinett 
Schmidt beschlossen hat  — 

(Dr.  Penner [SPD]: Genscher/Schmidt!) 

— auch Genscher/Schmidt, Schmidt/Genscher, ge-
nauso wie Helmut Kohl mit seiner heutigen Koali-
tion — 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: „Schmidt/ 
Penner" muß das heißen!) 

— Penner hat damals in der Regierung mitgewirkt, 
allerdings nicht in diesem Bereich —, 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Ja, nicht so 
maßgeblich!) 

die Bundesrepublik Deutschland also war schon nach 
der Erkenntnis jener Bundesregierungen und ist auch 
für die heutige Bundesregierung kein Einwande-
rungsland und kann es auch nicht sein. Wir sind kein 
Einwanderungsland, und wir können es nicht wer-
den! Aber alle Verantwortlichen in Bund, Ländern 
und Kommunen sowie in den gesellschaftlichen Grup-
pen haben — das sage ich deutlich — eine Mitverant-
wortung für die Ausländer, die wir einmal eingeladen 
haben, bei uns zu leben und zu arbeiten, 

(Zuruf des Abg. Bernrath [SPD]) 

und für die Ausländer, die hier geboren sind, Herr 
Kollege Bernrath. Wir haben Mitverantwortung. Des- 
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halb haben wir deutlich auszusprechen: Ausländer-
feindlichkeit darf bei uns keinen Raum haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
Wir sollten dies deutlich sagen, weil es da ja manche 
Irreführung in der Öffentlichkeit gibt. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Da klatschen 
die GRÜNEN nicht!) 

—Es ist interessant, zu sehen, wer hier geklatscht hat. 
Ich freue mich über die nachdrückliche Zustimmung 
bei den Koalitionsparteien. 

Meine Damen und Herren, die dauerhafte Einglie-
derung bei uns lebender Ausländer kann nur im Zu-
sammenwirken der einheimischen Bevölkerung und 
der Ausländer selbst Erfolg haben. 

(Dr. Penner [SPD]: Wahlrecht!) 

Ich sage für die Bundesregierung mit Nachdruck, daß 
wir uns um die Integration dieser Ausländer weiterhin 
verantwortungsvoll und unter Berücksichtigung der 
Orientierungspunkte, die ich vorgetragen habe und 
die auch in dem deutlich werden, was die Koalitions-
parteien vorgelegt haben, bemühen wollen. Wir wer-
den nicht nachlassen. Ich bin der Meinung, wir kön-
nen und werden gemeinsam Erfolg haben. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Der Penner hat 

keinen Erfolg!) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Schröer. 

Schröer (Mülheim) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich bin sehr froh, daß diese De-
batte am Freitag vor Pfingsten stattfindet, weil ich 
daran die Hoffnung knüpfen darf, daß über die 
Pfingsttage der Geist der Wahrhaftigkeit auch über 
Herrn Gerster kommt. 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Warum nur 
über ihn, Herr Kollege? Erbitten wir ihn für 

uns alle!) 
—Immer, aber für ihn speziell. Denn er hat so gut wie 
alles vergessen, was die SPD an Anträgen im Deut-
schen Bundestag zum Thema „Ausländer und Aus-
länderpolitik" in der letzten Zeit eingebracht hat. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Ein Sammel-
surium!) 

— Besser ein Sammelsurium als nichts. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Abwarten!) 

Es gibt in unserem Lande eine breite Koalition der 
Vernunft. Arbeitgeber und Gewerkschaften, Kirchen 
und Wohlfahrtsverbände, Parteien und vor allem zahl-
lose Bürgerinitiativen fordern, daß wir den unter uns 
lebenden Ausländerinnen und Ausländern mehr 
Rechtssicherheit geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie fordern Gesetze, die der Tatsache Rechnung tra-
gen, daß es 4,1 Millionen Ausländer in unserem 
Lande gibt, die hier zu Hause sind. 

(Dr. Penner [SPD]: Minimum!) 

Wir haben sechs Jahre lang, nämlich seit 1983, auf 
entsprechende Initiativen der Koalitionsfraktionen 
gewartet, leider vergebens. Nun wollen wir nicht län-
ger warten, weil die Betroffenen nicht länger warten 
können. 

(Dr. Penner [SPD]: Das ist es! Sehr richtig!) 

Wir waren über mehr als ein Jahrzehnt, und zwar mit 
Zustimmung aller politischen Kräfte, was Sie heute 
nicht mehr wissen wollen, ein Einwanderungsland. 

(Fellner [CDU/CSU]: Die Frage ist, ob wir das 
gewollt haben!) 

—Sie haben das gewollt; das war zu Konrad Adenau-
ers Zeit. 

(Dr. Penner [SPD]: Freizügigkeit innerhalb 
der EG! — Fellner [CDU/CSU]: Sie werden 
die Dinge doch wohl auseinanderhalten kön

-

nen! Noch gehört Ghana nicht zur EG!) 

Ausländerinnen und Ausländer sind aus unserer 
Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Wer 
„Deutschland den Deutschen" propagiert, hat nichts 
begriffen, hat nichts davon begriffen, was unsere Na-
tion Ausländern, die bei uns eine Heimat fanden, über 
Jahrhunderte hinweg zu verdanken hat. Wir sind stolz 
darauf, eine multikulturelle Gesellschaft zu sein. 

(Zurufe von der CDU/CSU und Gegenrufe 
von der SPD) 

— Auch Sie sollten mir zuhören. — Kulturelle Vielfalt 
bedroht uns nicht, sie bereichert uns; dazu können 
natürlich auch Zwischenrufe gehören. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Christdemo-
kratischen/Christlich-Sozialen Union, was mich be-
drückt, ist, daß sich manche auch aus Ihren Reihen aus 
opportunistischen Gründen dieser Tatsache verwei-
gern. Realitätssinn und guter Wille — mehr nicht — 
sind gefordert, um Partner im „Bündnis der Vernunft" 
zu sein, von dem ich gesprochen habe. Ihr Beitritt ist 
herzlich erwünscht. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Ach du lieber 
Gott!) 

Nur, Ihre Beitrittsformulare gilben leider inzwischen 
vor sich hin. 

Meine Damen und Herren, wer über Einbürge-
rungserleichterung spricht, dem wird sofort vorgehal-
ten, er denke an niemanden anders als an Türken und 
Marokkaner, was ja an sich nicht schlecht ist; denn 
man kann nicht oft genug über diese Menschen re-
den, denen wir viel zu verdanken haben. Aber ich will 
zwei Fälle anführen, mit denen ich in den letzten 
Wochen selbst befaßt war. 

Fall Nummer eins: Ein Oberarzt im Essener Klini-
kum, iranischer Staatsangehöriger, sollte nach dem 
Willen seines Arbeitgebers, des Landschaftsverban-
des Rheinland, eine freigewordene Chefarztstelle 
übernehmen. Voraussetzung hierfür ist allerdings die 
deutsche Staatsangehörigkeit, weil man auch dem 
deutschen Beamtenrecht Genüge tun muß. Der Mann 
beantragt die Einbürgerung. „Leider" ist er mit einer 
britischen Staatsangehörigen verheiratet, die als frei-
berufliche Dolmetscherin tätig ist. Diese Ehefrau will 
ihre Staatsangehörigkeit nicht aufgeben, weil sie für 
ihren Beruf von Vorteil ist. Sie dolmetscht nämlich 
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deutsch/englisch, und da ist es besser, wenn man Bri-
tin ist statt Deutsche. Der Regierungspräsident lehnt 
den Einbürgerungsantrag nach einem halben Jahr ab. 
Begründung: die Einheitlichkeit der Staatsangehörig-
keit innerhalb der Familie sei nicht gegeben. Der 
Oberarzt wurde nicht Chefarzt. Aber dafür erhielt er 
einen Gebührenbescheid über 3 700 DM. Hätte der 
Mann sich rechtzeitig scheiden lassen, wäre ihm die 
Gnade der deutschen Staatsbürgerschaft zuteil ge-
worden, und zwar ohne jedes Problem. 

(Dr. Nöbel [SPD]: Unglaublich!) 

Ich frage, ob das die Alternative sein soll. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Unsere nicht! 
Keine Sorge!) 

Fall Nummer zwei: Eine junge italienische Frau, 
deren Eltern 1951 in die BRD gekommen sind 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Wohin?) 

—in die Bundesrepublik Deutschland; entschuldigen 
Sie diese kleine terminologische Schwierigkeit —, 
1962 in Mülheim (Ruhr) geboren, seit 1984 mit einem 
Deutschen verheiratet, Abitur, führende Position in 
einem Industriebetrieb, kennt ihre Heimat Italien nur 
aus zwei Urlaubswochen am Gardasee. Sie beantragt 
die deutsche Staatsbürgerschaft. Der Regierungsprä-
sident bittet um Überweisung von 1 500 DM, damit 
der Antrag bearbeitet werden könne. Antwort der jun-
gen Dame: Nein, danke, dafür lieber noch einmal 
zwei Wochen Gardasee. 

(Dr. Nöbel [SPD]: Da hat sie recht!) 

— Eben. 

Meine Damen und Herren, es geht mir nicht um die 
Gebühren, obwohl sie tatsächlich ein Skandal sind. 
Die französische Staatsbürgerschaft kostet 
100 Francs, die deutsche bis zu 5 000 DM. 

(Glos [CDU/CSU]: Die ist auch mehr wert! — 
Gegenruf von der SPD) 

—Das ist ein chauvinistischer Satz, den Sie da gerade 
von sich gegeben haben. — Dies macht die Absurdität 
unseres Staatsbürgerschaftsgesetzes deutlich. Man ist 
fast versucht zu sagen: „Es war schon immer etwas 
teurer, ein Deutscher zu sein. " 

Meine Damen und Herren, unsere Regelungen für 
die Erlangung der Staatsbürgerschaft tradieren den 
Nationalstaatsgedanken des 19. Jahrhunderts. Er hat 
sich überlebt, mehr noch — und das meine ich sehr 
ernsthaft — : Dieser Nationalstaatsgedanke hat uns an 
die Grenze zur kollektiven Selbstvernichtung geführt. 
Wer nach vorne schaut und möchte, daß das „Euro-
päische Haus" für viele bewohnbar ist und zum Ein-
zug einlädt, der weiß: „Heimat" ist kein geographi-
scher, sondern ein sozialer Begriff; soll sagen, es geht 
nicht um den Raum, sondern um die Geborgenheit im 
vertrauten Sozialgefüge. Viele der Menschen, über 
die wir reden, leben in sozialen Verflechtungen hier 
und dort. Deshalb ist es notwendig, ihnen hier wie dort 
Heimatrecht zu geben; im Juristendeutsch heißt das 
Doppelstaatsangehörigkeit. 

(Frau Trenz [GRÜNE]: Bravo!) 

Ich vergesse nicht, daß ein hochqualifizierter türki

-

scher Diplomingenieur, bei Siemens tätig, mir gesagt 

hat: Ich würde sofort die deutsche Staatsangehörig-
keit annehmen, aber dann darf ich mich nicht mehr 
bei meinen Tanten und Onkeln in der Türkei sehen 
lassen; die hielten mich für einen Verräter. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Wie war das 
jetzt mit der Toleranz? Wo fehlt es daran? — 
Fellner [CDU/CSU]: Und daran sind wir 
schuld? — Dr. Penner [SPD]: Das sagt doch 

keiner!) 

—Es gibt Zwischenrufe, auf die man besser nicht ant-
wortet. 

(Fellner [CDU/CSU]: Da würdest du dich 
auch schwertun!) 

— Da würde ich mich nicht schwertun; aber 

(Fellner [CDU/CSU]: Was Falsches sagen!) 

ich würde wahrscheinlich die Höflichkeit des Hauses 
verletzen. 

(Dr. Nöbel [SPD]: Das darfst du nicht! Um 
Gottes willen!) 

Ich sage: Es gibt kulturelle Hemmschwellen. Diese 
haben wir zu beachten und vor allen Dingen zu ach-
ten, 

(Frau Trenz [GRÜNE]: Genau!) 

und wir haben daraus Konsequenzen für unser eige-
nes Handeln zu ziehen. 

(Bernrath [SPD]: Sehr gut! — Frau Trenz 
[GRÜNE]: Ja!) 

Deshalb ist es infam, wenn Sprecher der Bundesregie-
rung seit vielen Jahren die angeblich mangelnde Inte-
grationsbereitschaft — — 

(Fellner [CDU/CSU]: Was heißt „infam"?) 

— Jetzt seien Sie mal ruhig, Herr Fellner; jetzt reicht 
es aber wirklich! 

(Dr.-Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das ist jetzt 
nicht der Geist der Heiligkeit, mit dem Sie 
angefangen haben, der aus Ihnen spricht!) 

Vizepräsident Westphal: Herr Fellner, bitte! 

Schröer (Mülheim) (SPD) : Ich habe noch drei Minu-
ten; die will ich für intelligente Worte nutzen und 
nicht auf Ihr dummes Geschwätz verwenden! 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Das ist der 
Geist der Toleranz? — Fellner [CDU/CSU]: 
Jetzt bin ich aber beleidigt! Das wird dir noch 

leid tun!) 

Die Bundesregierung will die angeblich mangelnde 
Integrationsbereitschaft unserer ausländischen Bür-
gerinnen und Bürger mit der Einbürgerungsstatistik 
belegen. Vertraut ist dem Menschen das, was er als 
Kind vorgefunden hat, was ihm in früher Jugend ver-
traut war. Hunderttausende von ausländischen Kin

-dern sind hier geboren, sind hier aufgewachsen, ha-
ben hier ihren Lebensmittelpunkt. Wollen wir ihnen 
verwehren, was uns selbstverständlich ist, nämlich 
hier zu Hause zu sein? 

Wenn ich es richtig sehe, denkt auch — jetzt werde 
ich wieder versöhnlich, Herr Fellner — die Regie-
rungskoalition hierüber nach. Im Februar hat sich der 
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Bundesjustizminister, offenbar als Spitze der Bewe-
gung, was ansonsten nicht unbedingt seiner Art ent-
spricht 

(Bernrath [SPD]: Dann ist sie sehr langsam, 
die Bewegung!) 

— eine ungewöhnliche Rolle, aber immerhin eine 
Rolle — , für eine — ich zitiere — „erleichterte Einbür-
gerung von Ausländern, zumindest in der zweiten 
Generation" ausgesprochen. Leider gehört auch Herr 
Dr. Engelhard zu den Ankündigungsministern. 

(Dr. Penner [SPD]: Ist der jetzt promoviert?) 

— Ich dachte, Sie wüßten das. 

(Dr. Penner [SPD]: Ich dachte, der wäre Pro-
fessor!) 

— Das können wir vielleicht intern klären. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Der Redner 
kennt den Unterschied nicht!) 

Bislang jedenfalls gibt es keinen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung oder der Koalitionsfraktionen für ei-
nen Rechtsanspruch auf Einbürgerung, wie wir ihn in 
unserem Antrag fordern. Dieser Rechtsanspruch aber 
ist unabdingbar, um Rechtssicherheit zu garantieren. 
Unser Antrag trägt dem Rechnung. 

Ich möchte zum Schluß eine kluge Frau zitieren, 
Liselotte Funcke, die Ausländerbeauftragte der Bun-
desregierung, der man nicht oft genug für ihre Arbeit 
danken kann, auch wenn sie nicht immer gebührend 
gewürdigt wird. 

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der 
FDP) 

Frau Funcke hat gesagt: 

Die deutsche Kultur ist durch die Mittellage 
Deutschlands in Europa immer beeinflußt und 
mitgeprägt worden von den Anregungen, die von 
außen gekommen sind, 

(Dr. Nöbel [SPD]: Die Frau hat recht!) 

von Nord, Ost, Süd und West. Diese Eindrücke 
haben immer wieder zur Fortentwicklung, zum 
Überdenken der eigenen Werte und zum Ver-
gleich geführt. Nur so kann ich verstehen, was 
man mit der Bewahrung auch der kulturellen 
Identität meint, nämlich Bewahrung in den Wur-
zeln und Bereicherung darüber hinaus, her und 
hin. 

Dann hat sie hinzugefügt: 

Daraus wird sicherlich das eine oder andere Neue 
entstehen. 

(Frau Trenz [GRÜNE]: Hoffentlich! — Fellner 
[CDU/CSU]: Hoffentlich nichts Falsches!) 

Meine Damen und Herren, im europäischen Haus 
sind viele Wohnungen. In der deutschen Etage leben 
Menschen miteinander, die sich zunächst fremd wa-
ren, die sich aber zunehmend mögen. 

(Fellner [CDU/CSU]: Wir haben uns auch an 
dich gewöhnt!) 

Ich plädiere für Mieterschutz. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Lüder. 

Lüder (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Herr Kollege Schröer, Sie können 
zuversichtlich sein, 

(Dr. Nöbel [SPD]: Gut! Das hören wir 
gern!) 

daß wir das Ausländergesetz so, wie es sich aus den 
Erklärungen der Bundesregierung nach der Einigung, 
auf die Herr Kollege Gerster und Herr Kollege Hirsch 
hingewiesen haben, ergeben hat, in dieser Wahlpe-
riode verabschieden wollen. Wir wollen uns hier an 
die Zeit halten. Da brauchen wir nicht zu drängen. 

Sie sollten die Vorwürfe nicht an der falschen Stelle 
bringen, etwa wenn Sie aus Mülheim berichten, daß 
der Regierungspräsident zu hohe Gebühren genom-
men hat. Theoretisch hätte ja das Land Nordrhein

-

Westfalen auf Grund seines Gesetzesinitiativrechts im 
Bundesrat dieses Thema aufbringen können. Das 
brauchen Sie heute nicht aus der Sicht der Opposition 
vorzutragen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU — 
Dr.  Nöbel [SPD]: Er hat das doch parteipoli

-

tisch gemeint!) 

Mit dem Thema, das jetzt Gegenstand unserer Bera-
tungen ist, sind nicht nur die Fragen der Staatsange-
hörigkeit aufgeworfen, sondern generell die Fragen 
der Ausländerpolitik. Ich glaube, die Frage der Staats-
angehörigkeit hat sehr damit zu tun, was für eine Ein-
stellung wir eigentlich zum Ausländer haben. 

(Bernrath [SPD]: Sehr richtig! Da stimme ich 
voll zu!) 

Ich habe neulich in einem Buch von Alfred Grosser 
gelesen, daß es einmal diese Programmdefinition gab: 
„Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in 
Deutschland leben können und muß unter fremder 
Gesetzgebung stehen." Das ist für mich das Warnpla-
kat. Denn dieses Zitat stammt aus dem Programm der 
NSDAP vom 24. Februar 1920. Davon müssen wir Ab-
stand halten, wenn wir uns um Ausländer bemühen 
wollen. 

Ich meine auch, daß wir für die Ausländer mehr 
Verständnis und auch mehr Integrationswillen haben 
müssen. 

Ich fand es — lassen Sie mich das deutlich sagen — 
erschreckend, daß in dieser Woche im Deutschen 
Bundestag mein Berliner Kollege Straßmeir meinen 
Berliner Mitbürger Meneses Vogl wegen seiner 
Staatsangehörigkeitsfrage hier kritisiert hat. 

(Beifall des Abg. Dr. Hirsch [FDP], bei der 
SPD und der Abg. Frau Trenz [GRÜNE]) 

Wenn wir den deutschen Mitbürger Meneses Vogl, 
noch nicht als Berliner akzeptieren, sind wir ver-
dammt weit von dem entfernt, was wir als Ziel unseres 
Weges haben müssen. 

(Zuruf des Abg. Fellner [CDU/CSU]) 

— Nein, nein, lieber Kollege Fellner. Ich kenne den 
Günter Straßmeir schon eine ganze Weile. 

(Fellner [CDU/CSU]: Ein anständiger Kerl!) 
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Ich weiß, zu welchen Äußerungen er fairerweise fähig 
ist, und ich weiß auch, zu welchen Ausrutschern er 
fähig ist. Und das war ein Ausrutscher, 

(Dr. Nöbel [SPD]: Das war kein Ausrutscher, 
das war schlimmer!) 

zu dem er hier noch nicht Stellung genommen hat. 

(Fellner [CDU/CSU]: Seien Sie mal  tole

-

rant!)  
Deswegen habe ich in aller Toleranz diesen Punkt 
noch einmal aufgeführt. 

Wir sollten vielleicht alle miteinander die Ausfüh-
rungen der Bundesregierung in der Antwort auf die 
Große Anfrage noch einmal gründlich lesen. Was die 
Bundesregierung hier dargelegt hat, ist nämlich eine 
ganze Menge Material auch für die Notwendigkeit 
der Ermöglichung doppelter Staatsbürgerschaft. Da 
steht eben nicht nur drin, daß 60 % die alte Staatsbür-
gerschaft behalten wollen, sondern darin steht z. B. 
— ich zitiere wegen des Zeitablaufs nur diesen 
Punkt — , daß 52,5 % derer, die die deutsche Staatsan-
gehörigkeit nicht haben wollen, diese akzeptieren 
würden, wenn sie nicht die eigene Staatsangehörig-
keit aufgeben müßten oder wenn sie nicht dazu ge-
drängt würden, 52,5 % ! Das heißt, mehr als die Hälfte 
derer, die die deutsche Staatsangehörigkeit nicht be-
antragen, beantragen sie deswegen nicht, weil sie 
bleiben wollen, was sie sind, und zusätzlich die dop-
pelte Staatsangehörigkeit haben wollen. Wir sollten 
auch einmal an die Tausende und Abertausende von 
Mitbürgern denken, die Doppelstaatsangehörige 
sind, auch bei einem — leider nur bei einem — Mit-
glied in diesem Haus, ohne daß uns das stört. Wir soll-
ten zum Ausländerbereich auch einmal daran den-
ken, ob wir nicht vielleicht mehr auf die Gleichberech-
tigung der Bürger achten sollten. Ich habe zum Bei-
spiel nie verstanden, daß die Unbescholtenheit zum 
staatsbürgerlichen Jungfernkranz werden soll, wäh-
rend Deutsche straffällig werden dürfen. 

Da gibt es so viele Punkte, daß wir uns im Ausschuß 
noch viel damit beschäftigen müssen, wenn der Ent-
wurf so, wie er jetzt ist, überwiesen wurde und wenn 
wir das einbringen, was sich die Koalition vorgenom-
men hat. 

Danke schön. 

(Beifall bei der FDP, bei Abgeordneten der 
CDU/CSU, bei der SPD und den GRÜNEN — 
Dr.  Nöbel [SPD]: Eine gute Rede! Warum 

klatscht ihr von der Union nicht alle?) 

Vizepräsident Westphal: Ich schließe die Ausspra-
che. 

Der Ältestenrat schlägt vor, den Gesetzentwurf der 
Fraktion der SPD auf Drucksache 11/4268 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu über-
weisen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? — Das 
ist nicht der Fall. Die Überweisung ist so beschlos-
sen. 

Ich rufe den Zusatzpunkt 10 zur Tagesordnung 
auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP eingebrachten Entwurfs ei

-

nes Gesetzes zur Änderung des Steuerreform

-

gesetzes 1990 sowie zur Förderung des Miet-
wohnungsbaus und von Arbeitsplätzen in Pri-
vathaushalten 

— Drucksache 11/4507 

—Überweisungsvorschlag: 

Finanzausschuß (federführend) 
Rechtsausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß mitberatend und gem. § 96 GO 

Meine Damen und Herren, zu einer anderen Stunde 
hat der Ältestenrat interfraktionell vereinbart, für 
diese Beratung 90 Minuten vorzusehen. — Ich sehe 
leider keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlos-
sen. Ich hoffe immer noch, daß der eine oder andere 
mit seiner Redezeit vorsichtig umgeht. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat — Sie wol-
len als Minister sprechen, obwohl es ein Fraktionsent-
wurf ist — der Bundesminister der Finanzen. 

Dr. Waigel, Bundesminister der Finanzen: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
bedanke mich bei allen, die zur Beratung dieses wich-
tigen Gesetzentwurfs noch da sind und werde mir 
jeden persönlich dankbar im Herzen vermerken. 

(Heiterkeit bei der CDU/CSU — Dr.-Ing. 
Kansy [CDU/CSU]: Das muß natürlich auch 

ins Protokoll!) 

Der Deutsche Bundestag berät heute in erster Le-
sung über zwei Änderungen des Steuerreformgeset-
zes 1990 sowie über zwei Gesetzesinitiativen zur ver-
besserten steuerlichen Förderung des Mietwoh-
nungsbaus und von Arbeitsplätzen in Privathaushal-
ten. 

Die Vorschläge zur Korrektur des Steuerreformge-
setzes 1990 sind das Ergebnis intensiver Diskussionen 
und Beratungen, die wir in den letzten Wochen hier 
bereits geführt haben. 

Wir wollen die kleine Kapitalertragsteuer zum 
1. Juli 1989 abschafffen. Bereits gezahlte Steuern 
auch auf die Zinserträge aus Lebensversicherungen 
werden erstattet oder bei der nächsten Einkommen-
steuerveranlagung bzw. beim nächsten Lohnsteuer-
jahresausgleich verrechnet. Mit der Einführung der 
kleinen Kapitalertragsteuer sollte mehr Steuergerech-
tigkeit durch die gleichmäßigere Erfassung aller Ein-
kommensarten erreicht werden. Im Ergebnis wurden 
jedoch viele Sparer zu Unrecht belastet, weil sie vor 
dem bürokratischen Nichtveranlagungs- oder Erstat-
tungsverfahren zurückschreckten. Kritik und Verär-
gerung gab es vor allem auch bei denjenigen, die bis-
her schon ihre Zinseinkünfte ordnungsgemäß ange-
geben hatten. Im Zusammenhang mit der Ankündi-
gung und Einführung der kleinen Kapitalertragsteuer 
hat sich auch der Kapitalexport in einem nicht vorher-
sehbaren Umfang verstärkt. Zugleich gingen die Ka-
pitalanlagen von Ausländern in der Bundesrepublik 
spürbar zurück. Auf die damit verbundenen negati-
ven Auswirkungen auf das deutsche Zinsniveau und 
die Stabilität der Deutschen Mark hat vor allem die 
Deutsche Bundesbank wiederholt hingewiesen. 
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Entsprechend der schon bisher geltenden gesetzli-
chen Regelung bleiben Zinseinkommen grundsätz-
lich steuerpflichtig. Wir werden das in der Öffentlich-
keit immer wieder deutlich machen. Darüber hinaus 
werden die Kreditinstitute auch in Zukunft ihre Kun-
den auf die Steuerpflicht der Kapitalerträge hinwei-
sen. Jeder Steuerpflichtige muß bei Steuererklärun-
gen und Anträgen auf Lohnsteuerjahresausgleich die 
ordnungsgemäße Angabe der Kapitalerträge durch 
seine Unterschrift bestätigen. Schließlich besteht 
durch das Gesetz über strafbefreiende Erklärungen 
weiterhin ein Anreiz, den Weg in die Steuerehrlich-
keit zu gehen. Zinseinkünfte werden durch diese 
Maßnahmen trotz des Verzichts auf die kleine Kapi-
talertragsteuer künftig besser als bisher erfaßt wer-
den. Der Einnahmeverlust für die öffentlichen Haus-
halte wird sich damit in Grenzen halten. 

Im übrigen können wir bei deutlich verstärktem 
Wachstum mit Steuermehreinnahmen der öffentli-
chen Haushalte rechnen. Nach der jüngsten Steuer-
schätzung werden die bisherigen Erwartungen 1989 
insgesamt um 6,1 Milliarden DM und 1990 um 
17,8 Milliarden DM übertroffen. Zu diesen günstigen 
Ergebnissen hat die Finanz- und Steuerpolitik der 
Bundesregierung erheblich beigetragen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

In der Europäischen Gemeinschaft werden wir mit 
unseren Partnern in den jetzt beginnenden Konsulta-
tionen darüber beraten, wie die steuerliche Behand-
lung von Zinseinkünften im künftig gemeinsamen 
europäischen Kapitalmarkt geregelt werden kann. 
Die Prüfung alternativer Lösungen muß der zuneh-
menden Internationalisierung der Kapitalmärkte 
Rechnung tragen. Für die Einführung einer Quellen-
steuer auf europäischer Ebene ist die erforderliche 
Einstimmigkeit nicht gegeben. Auch wir wollen keine 
für alle Staaten verbindliche europäische Quellen-
steuer. Eine solche Abgabe würde mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu erheblichen Kapitalverlagerungen 
in Drittstaaten führen. Unsere eigenen Erfahrungen 
lassen kaum eine andere Prognose zu. Auf diese Kon-
sequenzen haben Präsident Pöhl und Vizepräsident 
Schlesinger von der Deutschen Bundesbank deut-
lich hingewiesen. Ein Kontrollmitteilungsverfahren 
kommt für uns als Alternative nicht in Frage. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Huonker [SPD]: Was dann?) 

Der jetzt gesetzlich verankerte Bankenerlaß, der 
Schutz der Vertrauensverhältnisse zwischen den Ban-
ken und ihren Kunden, bleibt in Kraft. Die Einführung 
von Kontrollmitteilungen würde darüber hinaus die 
Kapitalmärkte erneut belasten und noch mehr büro-
kratischen Aufwand verursachen als die kleine Kapi-
talertragsteuer. 

(Hüser [GRÜNE]: Schaffen Sie doch die 
Steuerpflicht für Zinserträge ab!) 

Über andere Möglichkeiten einer Gemeinschaftsre-
gelung wird zur Zeit auf europäischer Ebene gespro-
chen. Ausgangspunkt einer Lösung müssen die beste-
henden nationalen Bestimmungen sein. Die notwen-
dige Zustimmung aller Mitgliedstaaten wird nur zu 
erreichen sein, wenn ausreichender Spielraum für un-
terschiedliche nationale Systeme gewährleistet wird. 

Ich möchte hier auf eines eingehen, was ich heute in 
einer Meldung als Aussage von Frau Matthäus-Maier 
von der SPD gelesen habe. Ich weiß nicht, ob sie es 
gesagt hat, aber in der Überschrift stand es so. 

(Poß [SPD]: Sie kommt gleich!) 

— Ich will es auch sagen, wenn sie nicht kommt, weil 
ich nicht so lange warten kann. 

Dort ist vom Wählerbetrug die Rede. Ich weise diese 
Unterstellung, diesen Vorwurf in aller Schärfe und 
Klarheit zurück. Frau Matthäus-Maier gehört der SPD 
noch nicht allzu lange an. Wenn sie sich an 1976 und 
1980 erinnert, sollte sie mit dem Wort Wählerbetrug 
im Auftrag der SPD sehr vorsichtig umgehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Huonker [SPD]: 
Das ist eine billige Retourkutsche!) 

Wir betreiben keinen Wählerbetrug. Sie soll sich das, 
was ich hier gesagt habe, genau durchlesen. Ich hoffe, 
daß sie dann den politischen Anstand besitzt, einen 
solchen Vorwurf nicht zu wiederholen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir verdoppeln den Sparerfreibetrag, der seit 1975 
nicht mehr verändert worden ist. Die von der Opposi-
tion geforderte Verzehnfachung des Sparerfreibe-
trags ist haushaltspolitisch völlig unseriös. Wenn man 
sich an die sonstige Neidkampagne der SPD erinnert, 
bei der immer wieder auf die Hoch- und Höchstver-
dienenden hingewiesen wird, frage ich mich eigent-
lich, mit welcher moralischen Legitimation die SPD 
ihre Neidkampagne bei anderen Fragen noch fortset-
zen möchte. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Die nun gefundene Regelung zur Begünstigung von 
Veräußerungsgewinnen nach § 34 des Einkommen-
steuergesetzes entspricht unserer mittelstandspoliti-
schen Philosophie und ist sachgerecht. 

Die verbesserten Abschreibungsbedingungen für 
den Mietwohnungsbau führen dazu, daß wir regio-
nale Engpässe beseitigen können und daß wir vor 
allem zusätzliches privates Kapital mobilisieren und 
auch im sozialen Wohnungsbau den neuen Herausfor-
derungen gerecht werden. 

Durch die vorgesehene steuerliche Begünstigung 
der Beschäftigung von Familien- und Pflegehilfen 
sollen zusätzliche Arbeitsplätze in Privathaushalten 
gefördert werden. Löhne und Sozialversicherungs-
beiträge für Haushaltshilfen sollen künftig bis zur 
Höhe von 12 000 DM im Jahr steuerlich berücksich-
tigt werden, wenn zum Haushalt zwei Kinder unter 
zehn Jahren, bei Alleinstehenden ein Kind, oder ein 
Pflegebedürftiger gehören. 

Meine Damen und Herren, die vorgeschlagenen 
steuerlichen Maßnahmen sollten so rasch wie möglich 
in Kraft treten. Ich bitte Sie deshalb um Ihre Mitwir-
kung, damit das Gesetzgebungsverfahren bis zum 
1. Juli dieses Jahres abgeschlossen werden kann und 
damit Klarheit für alle Betroffenen und Beteiligten 
hergestellt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Diese Maßnahmen sind Teil unserer Politik für mehr 
Wachstum, Beschäftigung und sozialen Ausgleich. 
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Auf der Grundlage zusammenhängender finanzpoliti-
scher, wirtschaftspolitischer und sozialpolitischer Ent-
scheidungen haben wir in den letzten Jahren erhebli-
che Erfolge erzielt. Mehr als 1 Million zusätzlicher 
Arbeitsplätze sind seit 1983 geschaffen worden, und 
die Arbeitslosigkeit wird in diesem Jahr erstmals wie-
der unter die 2-Millionen-Grenze sinken. Jahr für Jahr 
nehmen die verfügbaren Realeinkommen deutlich 
zu. 

Auf der Grundlage der sichtbar werdenden und 
gewordenen Erfolge werden wir die Bürger unseres 
Landes von der Notwendigkeit und Richtigkeit unse-
rer Entscheidungen noch besser überzeugen kön-
nen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Poß. 

Poß (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Dem neuen Bundesfinanzminister Dr. Waigel 
kann ich eigentlich nur empfehlen, aus der Ge-
schichte seines Vorgängers Stoltenberg zu lernen und 
die Rechthaberattitüde, die er hier stellenweise an 
den Tag gelegt hat, für die nächsten Wochen oder 
Monate abzulegen. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Beispiel Stoltenberg sollte Sie warnen, Herr 
Dr. Waigel, anderen nicht die moralische Legitimation 
abzusprechen, angesichts der Steuergeschichte des 
letzten Jahres, speziell bei der Quellensteuer. 

Heute geht's in die nächste Runde dieses steuerpo-
litischen Zickzackkurses mit dem Namen „Quellen-
steuer". Den bisherigen Verlauf kann man wirklich 
nur als chaotische Gesetzgebung bezeichnen, die 
dem deutschen Volk viele Opfer abverlangt hat. Die 
Konzeptions- und Verantwortungslosigkeit der Regie-
rung Kohl verursachten volkswirtschaftliche Verluste 
und Kosten in der Finanzverwaltung sowie in der Kre-
dit- und Versicherungswirtschaft in Milliardenhöhe. 
Die Kosten sollten von der Bundesregierung möglichst 
bald in einer Schadensbilanz im einzelnen dargestellt 
werden. Einige der Betroffenen prüfen bereits, ob sie 
Schadenersatzansprüche geltend machen können. 

Nicht bezifferbar, meine Damen und Herren, sind 
der Streß, der Ärger und der Frust, die Minderung an 
Lebensqualität, die sich in unserem Lande breitge-
macht hat, aber auch die schlaflosen Nächte unserer 
älteren Mitbürger, die vielfach überfordert waren, den 
Formularkrieg mit den Finanzämtern zu führen, 

(Kraus [CDU/CSU]: Desinformation, Ihre 
Desinformation!) 

und die deshalb vor der Konsequenz standen, auf die 
Rückerstattung der ihnen zustehenden Quellensteuer 
zu verzichten. Der Lohnsteuer-Jahresausgleich verzö-
gert sich. 

Wir denken an die vielen Menschen in den Wohn- 
und Amtsstuben, an den Schaltstellen in der Wirt-
schaft und der Verwaltung und an den Bankschaltern. 

Alle mußten sich mit unendlicher Geduld bemühen, 
des bürokratischen Monstrums Herr zu werden. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Genau! — Wei

-

terer Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Wir denken auch an die Beschäftigten des Quellen-
steueramtes in Trier und deren Familien, die ihre Le-
bensplanung nach wenigen Monaten nun schon wie-
der verändern müssen. 

(Scharrenbroich [CDU/CSU]: Stimmt doch 
gar nicht!) 

Der Bundesfinanzminister versucht, die negativen 
Wirkungen der Einführung und der Wiederabschaf-
fung der Quellensteuer mit dem Nachweis zu vernied-
lichen, die knapp 4 Milliarden DM Steuerausfall jähr-
lich, die damit verbunden seien, würden durch die 
—nach der neuen Steuerschätzung — konjunkturbe-
dingten Steuermehreinnahmen mehr als ausgegli-
chen. Aber was hat die neue Steuerschätzung erge-
ben? 

Erstens. In den höher geschätzten Steuereinnah-
men schlagen sich die stärker werdenden Preissteige-
rungen nieder. 

Zweitens. Die Steuerschätzung weist nicht etwa 
—wie zu erwarten — für die Jahre ab 1990 Netto

-

Steuersenkungen von rd. 11 Milliarden DM jährlich 
aus. Die jetzt errechneten Steuereinnahmen liegen 
1990 um 18 Milliarden DM und 1991 um 23 Milliarden 
DM gewaltig darüber. Das heißt: Die Steuermehrein-
nahmen sind erheblich höher als die von Ihnen ange-
kündigten Steuersenkungen. 

(Uldall [CDU/CSU]: Da sehen Sie mal, wie 
gut die Konjunktur läuft! So läuft die Kon

-

junktur bei uns, das ist Kreislauf!) 

— Das ergibt keinen Sinn! Sie haben den Menschen 
Steuersenkungen versprochen, und diese Wirkung 
verpufft. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der 
FDP) 

Sie haben nicht auf uns gehört. Wir haben vor dieser 
Quellensteuer gewarnt. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Genau! — Glos 
[CDU/CSU]: Das war doch Ihre alte Forde

-

rung! 25 % wollten Sie haben!) 

Jetzt heben Sie die Quellensteuer auf, aber die 
Steueramnestie soll bleiben. Wer sich amnestieren 
läßt, bleibt nicht nur straffrei, sondern braucht seine 
vor 1986 hinterzogenen Steuern nicht mehr nachzu-
zahlen. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Unglaublich!) 

Ein wirklich billiges Ruhekissen für Steuersünder, 
über dessen Zulässigkeit das Bundesverfassungsge-
richt allerdings erst noch entscheiden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Amnestie ist auch unter verfassungsrechtlichen 
Gesichtspunkten nach Wegfall der Quellensteuer 
noch viel problematischer, da sie mit einer gewollten 
Verbesserung des Rechtszustandes nicht mehr ge-
rechtfertigt werden kann. Auch der Bankenerlaß soll 
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im Gesetz weiter verankert bleiben, damit die großen 
Vermögen geschont werden können. 

(Glos [CDU/CSU]: So ein Unfug!) 

Wie wollen Sie, Herr Dr. Waigel, angesichts dieser 
Regelung den gegenseitigen Beistand der nationalen 
Steuerverwaltungen in Europa eigentlich noch mög-
lich machen? 

Nun soll die ungeliebte Quellensteuer, wie der Kol-
lege Glos formuliert hat, „mit Stumpf und Stiel" aus-
gerottet werden. 

(Glos [CDU/CSU]: Richtig!) 

Warum also jetzt noch trauern, wenn dieses Ungetüm 
nunmehr beerdigt werden soll? Die Antwort heißt: Die 
Hydra ist nicht tot, sie ist nicht einmal scheintot. Zu-
nächst wollte der Bundesfinanzminister die Quellen-
steuer aussetzen, dann wollte er sie abschaffen, und 
nun soll sie für zwei bis drei Jahre bis zu der notwen-
digen europäischen Lösung ausgesetzt werden. So 
glänzend war Ihr Einstand nicht, Herr Dr. Waigel! 

(Beifall bei der SPD) 

Die Problematik hat der Bundeskanzler in seiner 
Regierungserklärung vom 27. April 1989 angespro-
chen, als er sagte: 

Wir werden uns in der Europäischen Gemein-
schaft im Gespräch mit unseren Partnern dafür 
einsetzen, daß eine tragfähige Regelung der Be-
steuerung von Kapitalerträgen möglich wird, die 
zwingend notwendig ist, um den gemeinsamen 
Binnenmarkt zu erreichen. 

Der vorbereitete Redetext, der diese Wahrheit zu 
kaschieren versuchte, lautete bekanntlich anders. 
Und nach seiner Regierungserklärung hat der Bun-
deskanzler die Stenographen des Bundestages ange-
wiesen, den Satz der Wahrheit im Protokoll zu korri-
gieren. 

(Zuruf von der SPD: Unglaublich!) 

Noch abenteuerlicher ist die Interpretation des 
Kanzleramtsministers Stavenhagen, der hier im Bun-
destag vorgestern vergeblich versucht hat, den Bun-
deskanzler zu rechtfertigen. Nach dieser Interpreta-
tion gibt der klare Text der Regierungserklärung nicht 
etwa wieder, was die Auffassung der Bundesregie-
rung ist, sondern was die französische Regierung gern 
möchte. Das ist eine beschämende Erklärung zur Aus-
sage des Bundeskanzlers. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Aber ob man nun davon ausgeht, daß eine Besteue-
rung der Zinsen rechtlich oder politisch zwingend not-
wendig ist, oder nur davon, daß sich die Bundesregie-
rung um eine tragfähige Regelung der Besteuerung 
von Kapitalerträgen bemühen wird, fest steht, daß 
CDU/CSU und FDP in wenigen Jahren, d. h. nach den 
nächsten Bundestagswahlen, die Quellensteuer wie-
der einführen werden, wenn sie dann tatsächlich noch 
Regierungsverantwortung tragen sollten. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Das ist Wähler-
betrug!) 

Das hat der neue Bundesfinanzminister am Mittwoch 
in der Pressekonferenz ausdrücklich bestätigt. Er 

rechnet mit einer europäisch harmonisierten Quel-
lensteuer in zwei bis drei Jahren. 

(Zurufe von der FDP) 

Damit wird auch klar, was der Bundesfinanzminister 
gemeint hat, als er zunächst die Formulierung von der 
zeitweisen Aussetzung der Quellensteuer benutzte. 

(Glos [CDU/CSU]: Wer hat Ihnen das alles 
aufgeschrieben? Das stimmt alles nicht!) 

— Ich habe gelesen, was er gesagt hat. 

Was er jetzt mit der Wiedereinführung der Quellen-
steuer in wenigen Jahren ankündigt, ist doch nichts 
anderes als eine differenzierte Ausdrucksform für 
seine frühere Ankündigung von der zeitweisen Aus-
setzung der Quellensteuer. 

(Kraus [CDU/CSU]: Reine Hetzkampagne!) 

Ich habe seine Aussagen genau nachgelesen; von da-
her ist das hier gedeckt. 

(Kraus [CDU/CSU]: Greuelpropaganda!) 

Wie soll die Liberalisierung und Harmonisierung 
des europäischen Kapitalmarktes nun weitergehen, 
welche Vorschläge will die Bundesregierung den an-
deren EG-Partnern dazu machen, oder will sie die 
Bestrebungen um den europäischen Kapital- und Bin-
nenmarkt verzögern? Ich fordere den Bundesfinanz-
minister auf, klarzustellen, wie es aus deutscher Sicht 
mit dem europäischen Kapitalmarkt weitergehen soll. 
Heute haben Sie hierzu in der Substanz nichts gesagt, 
Herr Dr. Waigel, ohne daß man sich mit anderen Mit-
gliedsländern herausredet. 

Was sich mit der nur scheinbaren Beerdigung der 
Quellensteuer anbahnt, kann sich zum größten Wäh-
lerbetrug der Bundestagswahl 1990 ausweiten, und 
dieses Wort ist richtig. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Schon bei der letzten Bundestagswahl hatten CDU/ 
CSU und FDP den Bürgern die Fata Morgana einer 
großen Steuerreform vorgegaukelt, ohne zu sagen, 
daß sie eine Quellensteuer einführen und den Weih-
nachtsfreibetrag und den Arbeitnehmerfreibetrag 
abschaffen werden. Auch vor den Landtagswahlen in 
verschiedenen Bundesländern wurde den Wählern 
nur die Speckseite der Steuersenkung gezeigt. Die 
beabsichtigten Belastungen, die Verbrauchsteuerer-
höhungen und die Einführung der Quellensteuer, ha-
ben die Koalitionsparteien erst nach den Landtags-
wahlen beschlossen. Die Spekulation auf das kurze 
Gedächtnis des Wählers ist inzwischen zum Marken-
zeichen dieser Bundesregierung geworden, und 
daran ist Herr Stoltenberg gescheitert, und sein Nach-
folger wird auch daran scheitern, wenn er, Herr 
Dr. Waigel, in diesem Stil Holzkopfpopulismus betrei-
ben sollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Damit werden Sie nicht das Vertrauen erwerben 

(Glos [CDU/CSU]: Das kann doch nicht von 
Ihnen stammen! — Weitere Zurufe von der 

CDU/CSU) 

— das ist doch Zimmermann — , um geflüchtetes Kapi

-

tal zur Rückkehr zu bewegen. Ihnen geht es offen- 
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sichtlich nur noch um das politische Überleben, und 
das wollen Sie durch Reparaturen steuerlicher Mißbil-
dungen erreichen. Das erste Reparaturgesetz, an das 
ich hier denke, war die teilweise Rückgängigma-
chung beim Flugbenzin. Auch da war Herr Waigel 
kräftig mit dabei. 

Die Lust an steuerlich ungerechten Regelungen ist 
Ihnen aber offensichtlich noch nicht vergangen; das 
zeigen Ihre Vorstellungen zur Einführung eines soge-
nannten Dienstmädchenprivilegs. 

Meine Damen und Herren, in der Begründung zum 
Gesetzentwurf, mit dem die Quellensteuer eingeführt 
wurde, konnte man folgendes lesen: 

Die verbesserte steuerliche Erfassung von Zins-
einkünften dient nicht nur der Steuergerechtig-
keit, sondern ist auch wirtschafts- und beschäfti-
gungspolitisch geboten. Sie mildert eine steuerli-
che Benachteiligung von Anlagen in arbeitsplatz-
schaffendem Unternehmenskapital im Vergleich 
zu reinen Finanzanlagen. Die Maßnahme soll da-
mit zugleich zur Belebung des Risikokapital-
marktes und zur Stärkung des unternehmeri-
schen Eigenkapitals beitragen. 

Diese Erkenntnis war damals richtig und ist es auch 
heute noch. Ihre Quellensteuer war der falsche Weg, 
ihre Abschaffung ist richtig. Aber das ändert nichts 
daran, daß die Besteuerung von Kapitalerträgen nach 
Recht und Gesetz sichergestellt werden muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Dafür tun Sie aber nichts. Im Gegenteil, Sie verhin-
dern sogar noch durch Gesetz, daß die Finanzbeamten 
Steuerhinterziehung bei hohen Kapitalerträgen auf-
decken können. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Skandalös!) 

Die SPD hat einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, wie 
das Problem gelöst werden kann. Wir Sozialdemokra-
ten wollen durch eine Verzehnfachung der Sparerfrei-
beträge dafür sorgen, daß die Zinsen für Ersparnisse 
bis etwa 100 000 DM steuerfrei gestellt werden. Damit 
aber für hohe Kapitalerträge die Besteuerung nach 
Recht und Gesetz sichergestellt wird, wollen wir ein 
bürgerfreundliches und unbürokratisches Mittei-
lungsverfahren mit Stichproben. Das wird auch in 
anderen EG-Ländern und in den USA ohne Probleme 
praktiziert. 

Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren. Die 
Abschaffung dieser Quellensteuer ist richtig. Sie war 
von Anfang ein bürokratisches und bürgerfeindliches 
Monstrum. Wenn Sie sich aber nicht der politischen 
Kumpanei mit großen Steuerhinterziehern schuldig 
machen wollen, dann müssen Sie sicherstellen, daß 
hohe Kapitalerträge tatsächlich nach Recht und Ge-
setz versteuert werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Den großen Steuerhinterziehern, die jedes Jahr Milli-
arden am Finanzamt vorbeischleusen, muß das Hand-
werk gelegt werden. Die Millionen Normalsparer da-
gegen müssen für die Zinsen auf ihre Ersparnisse 
völlig steuerfrei gestellt werden, wie wir das seit lan-
gem fordern. 

Das lehnt die Bundesregierung aber ab. Der Bun-
desfinanzminister hat vielmehr selbst deutlich zu er-
kennen gegeben, daß er daran denkt, nach der näch-
sten Bundestagswahl im EG-Rahmen die Quellen-
steuer wieder einzuführen. Deshalb ist der Gesetzent-
wurf, den Sie dem Deutschen Bundestag hier vorge-
legt haben, nichts anderes als der Versuch einer groß

-

angelegten Wählertäuschung. Ich bin sicher, unsere 
Bürger lassen sich das nicht bieten. Sie haben Ihre 
unredliche Steuerpolitik schon lange satt. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Herren, 
lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Die Menge 
der parlamentarisch problematischen Worte und Be-
griffe auf allen Seiten des Hauses in dieser Debatte ist 
nach meinem Eindruck umgekehrt proportional zu 
der sachlichen Notwendigkeit. Es wäre ganz schön, 
wenn wir uns in der nächsten Runde danach richten 
würden. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Solms. 

Dr. Solms (FDP): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bedanke mich beim Kollegen Glos, daß er 
mir den Vortritt gelassen hat, weil ich von Terminen 
gedrängt bin. 

Es ist das Zeichen einer starken Regierung, wenn 
sie bereit ist, einen Fehler anzuerkennen und Korrek-
turen vorzunehmen. Das ist kein Zeichen von Schwä-
che. 

Meine Damen und Herren, die FDP akzeptiert die 
Abschaffung der Quellensteuer. Schon wenige Mo-
nate nach ihrer Einführung zeigt es sich nämlich, daß 
wir mit der Kapitalertragsteuer auf Zinseinkünfte 
nicht das erreichen können, was wir uns davon ver-
sprochen haben, eine gerechtere steuerliche Erfas-
sung der Einkünfte aus Kapitalvermögen. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Sie haben doch 
darauf bestanden!) 

Die Quellensteuer führt zu einem steuerlichen Aus-
weichverhalten in einer nicht mehr vertretbaren 
Größenordnung. Das war in dieser Weise nicht vor-
herzusehen. 

(Toetemeyer [SPD]: Natürlich war das vor

-

herzusehen!) 
Es ist müßig, die Gründe dafür zu erforschen. Wir 

können an den Fakten nicht vorbeigehen. Ich will 
ganz deutlich sagen: Ich bekenne mich zu meiner per-
sönlichen Verantwortung für die Einführung der 
Quellensteuer. Aber ich sehe mich auch durch das 
Verhalten der Bürger getäuscht. Wir wollten durch 
eine maßvolle zehnprozentige Quellensteuer in Ver-
bindung mit der Amnestieregelung eine goldene 
Brücke zu mehr Steuerehrlichkeit bauen. Das war die 
Absicht. 

(Hüser [GRÜNE]: Das ist gänzlich mißlun

-

gen!) 
Wir stellen nun fest: Die Steuerpflichtigen haben 

dies als Brücke nach Luxemburg mißbraucht und 
nicht als Brücke zur Steuerehrlichkeit gebraucht. Zu 
Beginn dieses Jahres sind 85 % — das muß man sich 
merken — der Geldvermögensanlagen ins Ausland 
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gewandert. Die Bundesbank hat SOS gefunkt. Wir 
müssen handeln. Die Quellensteuer wird zum 1. Juli 
abgeschafft. 

Ich halte es auch für ausgesprochen unwahrschein-
lich, daß wir jemals in Europa zu einem einheitlichen 
Verfahren der Kapitalertragsbesteuerung kommen 
werden. Dazu sind die Positionen der einzelnen Län-
der zu unterschiedlich. Im übrigen — das will ich auch 
Herrn Poß sagen — , die Vertragslage in Europa er-
zwingt es nicht. Es muß kein einheitliches Verfahren 
der Kapitalertragsbesteuerung geben. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Natürlich, aber 
die Besteuerung muß sichergestellt wer-

den!) 

Um jeder weiteren Verunsicherung vorzubeugen, 
stelle ich für die FDP auch noch einmal ganz eindeutig 
klar: Ein Kontrollmitteilungssystem zwischen Kredit-
instituten und Finanzverwaltung, wie es die Opposi-
tion fordert, werden wir nicht mitmachen. 

(Beifall bei der FDP) 

Die FDP ist gegen jede Schnüffelei des Staates in den 
Bankkonten der Bürger. Die dann eintretende Kapi-
talflucht würde alles in den Schatten stellen, was wir 
heute hier haben. Das kann sich doch jeder bei dem, 
was wir jetzt an Erfahrung gesammelt haben, ausma-
len. 

Die FDP begrüßt, daß die Koalition die Kraft aufge-
bracht hat, die steuerliche Behandlung von betriebli-
chen Veräußerungsgewinnen nach § 34 EStG gegen-
über dem Steuerreformgesetz 1990 zu verbessern. Die 
jetzt vorgesehene Regelung ist geeignet, dem Ausver-
kauf bester deutscher Unternehmen und der damit 
einhergehenden Verunsicherung der Arbeitnehmer 
in diesen Betrieben Einhalt zu gebieten. Es besteht 
nun kein Anlaß mehr, aus steuerlichen Gründen be-
triebswirtschaftlich unsinnige Unternehmensver-
käufe zu tätigen. 

Die FDP bekennt sich — und darauf will ich etwas 
ausführlicher eingehen — zu der Autorenschaft der 
Familien - und Pflegehilfen, die jetzt im Steuerrecht 
eingeführt werden. Wer diese Maßnahmen als Dienst-
mädchenprivileg diffamiert wie eben der Kollege Poß 
und vor zwei Tagen die Kollegin Frau Matthäus-
Maier, beweist damit nur, daß er nicht willens und 
nicht fähig ist, die verkrusteten Strukturen auf dem 
Arbeitsmarkt mit aufbrechen zu helfen. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Es ist schon ein starkes Stück, die Arbeit von Frauen, 
die sich für Familie und Haushalt entscheiden, als 
Dienstmädchenarbeit abzuqualifizieren. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Sie wissen ge-
nau, was gemeint ist!) 

Die steuerliche Berücksichtigung von Familien- und 
Pflegehilfen sieht die FDP als eine große Chance für 
den Arbeitsmarkt, für die Familien und für die Frauen 
an: 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Umverteilung 
wie eh und je!) 

— Ich komme gleich darauf zurück, Frau Matthäus-
Maier. 

Erstens. Es wird ein neuer Dienstleistungsmarkt 
mit Beschäftigungsmöglichkeiten insbesondere für 
Frauen mit geringer oder ohne berufliche Qualifika-
tion geschaffen. Für solche Personen ist heute der 
Arbeitsmarkt — das wissen wir doch aus vielen Dis-
kussionen — mit den viel zu hohen Sockellöhnen ver-
schlossen. Sie können heute auf dem regulären Ar-
beitsmarkt keine Beschäftigung finden. Das Ifo-Insti-
tut schätzt, daß hier bis zu 250 000 Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Schaffen Sie 
doch die Geringfügigkeitsgrenze ab!) 

Zweitens. Bereits heute gibt es in privaten Haushal-
ten mehrere 100 000 Schwarzarbeitsverhältnisse 
ohne jede soziale Absicherung. Diese Arbeitsverhält-
nisse wollen wir legalisieren und den dort Beschäftig-
ten vollen sozialen Schutz zukommen lassen. 

Drittens. Beruf und Familie lassen sich besser mit-
einander vereinbaren. Der Eintritt oder die Rückkehr 
von Frauen in den Beruf wird erleichtert, wenn sie auf 
diese Weise dafür Sorge tragen können, daß eine Be-
treuung ihrer Kinder zu Hause stattfinden kann. 

Viertens. Die steuerliche Berücksichtigung der Pfle-
gehilfen unterstützt den notwendigen Ausbau der 
ambulanten Pflegeleistungen. Sie wissen, daß die 
Pflege zu Hause ein humaneres Mittel ist als das Ab-
schieben von Pflegebedürftigen in Pflegeheime. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Fünftens. Die erleichterte Aufnahme eines sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses verbes-
sert die Alterssicherung sowohl der Frauen, die einen 
Arbeitsplatz in Privathaushalten finden, wie auch je-
ner Frauen, die in ihre bisherige Berufstätigkeit zu-
rückkehren können, weil sie sich die Hilfe bei der 
Betreuung ihrer Kinder wieder leisten können. 

Sechstens. Die Familien- und Pflegehilfe ist ein 
sinnvoller Beitrag zum Abbau der Arbeitslosigkeit 
und führt zu Entlastungen bei der Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe. 

Siebtens. Auch weniger gut verdienende Familien 
sollten sich die Anstellung einer Familienhilfe leisten 
können, wenn sie sich mit Gleichgesinnten zusam-
mentun und einen Beschäftigungspool bilden. Wer 
von einem Privileg für die Reichen in diesem Zusam-
menhang spricht, will bewußt diffamieren; 

(Beifall des Abg. Rind [FDP]) 

denn auch drei Familien mit geringerem Einkommen, 
die sich zusammentun und eine Familienhilfe zur Be-
treuung ihrer Kinder anstellen, können sich das dann 
leisten. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Die Kritik der SPD ist nicht nur unüberlegt und 
gedankenlos; was in meinen Augen viel schlimmer ist, 
ist, daß diese Kritik herzlos ist, weil sie die Nöte der 
betroffenen Familien einfach ignoriert. Dies zeigen 
viele Briefe, die mir auf Grund von Presseveröffentli-
chungen in diesem Zusammenhang zugegangen sind. 
Ich will aus zwei Briefen zitieren. Erstes Zitat: 
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Letztes Jahr ist meine Frau plötzlich verstorben 
und hat mich mit zwei kleinen Kindern zurückge-
lassen. Gegenwärtig betreut meine nahezu 
80jährige Mutter die Kinder. Sie wird es nicht 
mehr lange können. Mein Netto-Einkommen ist 
bisher nicht so hoch, daß ich mir eine Hausange-
stellte zur Kinderbetreuung leisten könnte. Mit 
Ihrem Vorschlag, die Bezahlung einer Haushalts-
hilfe von der Steuer absetzen zu können, würde 
mir ganz entscheidend geholfen. 

Zweites Zitat aus einem anderen Brief, einer Frau und 
Mutter: 

Hoffentlich wird Ihr Vorschlag verwirklicht, daß 
ich eine Haushaltshilfe zur Betreuung meiner 
Kinder anstellen kann und ihre Bezahlung von 
der Steuer absetzen kann. Dann könnte ich mir 
den Wunsch erfüllen, wieder ins Berufsleben zu-
rückzukehren. Ich habe unter großen Anstren-
gungen auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur 
nachgemacht und anschließend studiert. Nach 
zwei Berufsjahren habe ich geheiratet und drei 
Kinder bekommen. Aus dem Gehalt meines Man-
nes läßt sich eine Hilfe zur Betreuung der Kinder 
nicht bezahlen. Das aber ist die Voraussetzung, 
daß ich wieder beruflich tätig werden kann. Ihr 
Vorschlag würde sicher vielen Frauen, die in der 
gleichen Situation sind, helfen. Empört bin ich 
über die abwertenden und unwürdigen Äußerun-
gen zu diesem Vorschlag, die gerade von Mitglie-
dern meiner eigenen Partei, der SPD, zu hören 
sind. 

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Hüser. 

Hüser (GRÜNE): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich habe den Eindruck, daß die Bundesregie-
rung die Last des Regierens doch als sehr erheblich 
empfindet und daß sie alles tut, um diese Last abzu-
geben. Es wäre der einfachere Weg, wenn Sie den 
Weg zu Neuwahlen freimachten. Ich habe aber den 
Eindruck, daß Sie einen sehr dornenreichen Weg ge-
wählt haben, indem Sie uns solche Gesetzentwürfe 
vorlegen, die sehr deutlich klarmachen, daß späte-
stens 1990 eine andere Regierung notwendig ist. Das 
kann uns eigentlich nur recht sein. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Warten wir es mal 
ab!) 

Als einziger Redner muß ich in der mir verbleiben-
den Zeit alle vier Bereiche sehr kurz durchgehen. 

Ich komme zum ersten Thema, der Quellensteuer. 
Natürlich hat auch diese Bundesregierung das Recht, 
dazuzulernen. Diese Bundesregierung hat einen sehr 
großen Bedarf, dazuzulernen. Allerdings wundert es 
mich schon, in welcher Art und Weise Sie die Kritik 
der Opposition, der Fachverbände und Wissenschaft-
ler bei der Diskussion und in der Anhörung vor einem 
Jahr in den Ausschüssen zurückgewiesen haben. Be-
sonders deutlich ist dies noch einmal in der Antwort 
auf die Große Anfrage der GRÜNEN nachzulesen. Ich 
glaube auch nicht, daß Sie dazugelernt haben, son-
dern daß einzig und allein die Angst vor Stimmenver-

lust Sie dazu bewogen hat, eine andere Marschrich-
tung einzuschlagen. 

Ein Hauptargument der Bundesregierung bei der 
Einführung der Quellensteuer war, daß damit Steuer-
gerechtigkeit eingeführt werden solle. Der Hinweis 
auf die Steuerpflicht von Zinseinkünften, den Sie jetzt 
noch beibehalten, reicht bei weitem nicht aus, diese 
Steuergerechtigkeit zu schaffen. Sie selber glauben 
auch nicht daran, daß es zur Steuergerechtigkeit 
kommt. Wie sonst ist denn zu erklären, daß Sie in Ihrer 
Finanzierungsübersicht davon ausgehen, daß es zu 
Steuerhinterziehungen in einer Größenordnung von 
4 Milliarden DM mit steigender Tendenz kommt? Das 
Geld, das dann nicht mehr eingenommen wird, ist — 
das ist Ihre Lesart und auch richtig so — steuerpflich-
tig. Aber wenn es durch die Abschaffung der Quellen-
steuer nicht mehr hereinkommt, handelt es sich um 
Steuerhinterziehung, die Sie durch den Bankenerlaß 
und durch die dadurch gewährleistete Anonymität 
garantieren. Hier ist Handlung notwendig. 

Das einzige, was wirklich zu Steuerehrlichkeit 
und -gerechtigkeit führen kann, ist eine Einführung 
von Kontrollmitteilungen und in diesem Zusammen-
hang natürlich eine Anhebung der Freibeträge, damit 
die vielen kleinen Sparer, die sich mühsam etwas ab-
gespart haben, nicht auch noch zusätzlich belastet 
werden. Aber zu diesem Weg sind Sie nicht bereit, 
weil Sie diese Steuerehrlichkeit grundsätzlich gar 
nicht wollen. 

Zum zweiten Thema, das vorhin Herr Solms ange-
sprochen hat, zur Haushaltshilfe, zu dem sogenann-
ten Dienstmädchen- oder Dienstjungenprivileg. Ich 
habe auch hier den Eindruck, daß Sie aus dem Flug-
benzinskandal überhaupt nicht dazugelernt haben. 
Denn dieser Gesetzentwurf ist von genau demselben 
Kaliber wie die damalige unsägliche Ungerechtigkeit, 
die durch die Freistellung des Flugbenzins von der 
Besteuerung eingeführt werden sollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich bin allerdings ziemlich sicher, daß Sie es in den 
Ihnen verbleibenden anderthalb Jahren schaffen, 
diese Ungerechtigkeit noch weiter auf die Spitze zu 
treiben. Wir werden Ihre nächsten Entwürfe ganz ge-
spannt abwarten. 

Eine Begründung in diesem Entwurf ist, daß Sie 
u. a. die Mehrfachbelastung durch Beruf sowie durch 
Betreuung und Alleinerziehung von Kindern mindern 
wollen. Dieses Angebot ist — das werden die Betrof-
fenen am ehesten beurteilen können — ein purer 
Hohn. Wissen Sie denn nicht, daß ein Drittel dieser 
Frauen — es sind hauptsächlich Frauen — von der 
Sozialhilfe lebt und daß 50 % dieser Personengruppen 
ein Einkommen von unter 2 000 DM im Monat haben? 
Wie wollen Sie denn ernsthaft glauben, daß sich diese 
Personengruppen eine Haushaltshilfe leisten können? 
Diese Personengruppen brauchen Hilfe; das ist unbe-
stritten. Sie brauchen Kinderkrippen und ausrei-
chende Kindergartenplätze; sie sind froh, wenn sie 
das bezahlen können. Aber das einzige, was passiert, 
ist, daß die Kindergartenbeiträge landauf, landab stei-
gen. Hier ist Handlungsbedarf; aber hier tut die Bun- 
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Hüser 

desregierung nichts. Dies ist ein Skandal ersten Ran-
ges. 

(Beifall bei der SPD) 

Ein weiteres Argument ist, daß Sie hier die Betreu-
ung fördern wollen. Aber wenn Sie auf die Straße guk-
ken, können Sie genau sehen, wo es an Betreuung 
fehlt: Die ÖTV und die Beschäftigten im Pflegeperso-
nal demonstrieren momentan für angemessene Ar-
beitsbedingungen und Löhne. Das ist kein Wunder, 
wenn man weiß, daß diese Personengruppen nach der 
Ausbildung und nach fünfjähriger Beschäftigung mit 
einem Nettoeinkommen von 1 300 DM nach Hause 
kommen. Ich habe den Eindruck, Sie spekulieren dar-
auf, daß diese dann in ihrer Freizeit das bißchen an 
Lohn, was sie haben, noch durch die Haushaltshilfe 
oder Pflege aufbessern sollen. 

Herr Waigel, Sie haben in der Befragung der Bun-
desregierung — auch in dem Gesetzentwurf ist das als 
Hauptargument nachzulesen — noch angeführt, daß 
mit diesem Gesetzentwurf Arbeitsplätze geschaffen 
werden sollen; Sie sprechen von einer Größenord-
nung von 100 000. Abgesehen davon, daß ich das für 
unsinnig halte, zeigt dies auch, welche Art und Weise 
von Arbeitsmarktpolitik Sie hier betreiben. Durch die 
neunte Novelle zum Arbeitsförderungsgesetz haben 
Sie weit mehr als 100 000 Arbeitsplätze abgeschafft, 
qualifizierte Arbeitsplätze im sozialen Bereich, in 
Initiativen, bei karitativen Verbänden und vor allem 
in der Weiterbildung, und hier schaffen Sie durch 
Steuergeschenke an Wohlhabende unqualifizierte 
und auch arbeitsrechtlich nicht abgesicherte, sehr 
problematische Arbeitsverhältnisse. Diese Leute, die 
hier diese Arbeitsplätze wahrnehmen müssen, weil 
sie keine andere Wahl haben, werden wahrscheinlich 
auch überhaupt keine Chance haben, wieder auf den 
regulären Arbeitsmarkt zurückzukehren, zumal Sie 
viele Möglichkeiten der Weiterbildung gestrichen ha-
ben. 

(Uldall [CDU/CSU]: Wieso ist das denn kein 
regulärer Arbeitsplatz? Wir machen daraus 

doch gerade reguläre Arbeitsplätze!) 

— Wenn Sie sich Ihre Berechnungen anschauen, wer-
den Sie selber sehen, daß es sich hier um Arbeitsplätze 
handelt, die sehr gering bezahlt werden, und daß hier 
überhaupt nicht von regulären Vollzeitarbeitsplätzen 
gesprochen werden kann; denn diese kann sich wirk-
lich keiner leisten. Das ist keine Arbeitsmarktpolitik, 
wie wir sie wollen. Diese Arbeitsmarktpolitik muß 
schleunigst abgesetzt werden. 

Zum nächsten Punkt, zu § 34, Veräußerungsge-
winne: Wahrscheinlich werden die meisten bei dem 
Paket, das Sie uns vorlegen, hauptsächlich von der 
Quellensteuer und dem sogenannten Dienstmäd-
chenprivileg sprechen. Keiner wird bemerken, wel-
che Steuergeschenke Sie für die Millionäre bei der 
erneuten Novellierung des § 34, der erst vor kurzem 
geändert worden ist, eingebracht haben. 

Zur Begründung der Steuerreform, wo Sie damals 
den halben Steuersatz auf Gewinne bis 2 Millionen 
DM begrenzt haben, haben Sie erklärt: 

Damit wurde ein Kompromiß zwischen den Inter

-

essen des Mittelstandes an einer weiteren groß

-

zügigen Tarifgestaltung zusammengeballter, 
außerordentlicher Einkünfte, insbesondere bei 
Veräußerungs- und Aufgabengewinnen, und 
eine einschränkende Regelung für Veräußerun-
gen 

— das ist jetzt maßgebend — 

ab einer Größenordnung erreicht, bei der eine 
Tarifermäßigung nicht mehr zu rechtfertigen 
ist. 

Ich frage Sie ernsthaft: Was hat Sie dazu bewogen, 
jetzt von dieser nicht mehr zu rechtfertigenden Tarif-
ermäßigung von 2 Millionen DM auf 30 Millionen 
DM, also das 15fache, heraufzugehen? Das bedeutet 
im Extremfall einen Gewinn von ca. 7 Millionen DM. 
Ihre Gründe sind nicht stichhaltig. 

Wenn Sie die letzte Ausgabe der „Wirtschaftswo-
che" gelesen haben, wissen Sie auch, warum diese 
Betriebsaufgaben stattfinden, nämlich weil die mei-
sten ihre Nachfolge nicht geregelt haben und weil 
momentan sehr viel Kapital auf dem Markt ist. Denje-
nigen, die ihren Betrieb nicht verkaufen wollen, weil 
sie darin noch arbeiten wollen oder ihn an einen 
Nachfolger weitergeben wollen, ist es sowieso egal, 
welcher Steuersatz momentan gilt. 

Noch ein Grund, der das überhaupt nicht rechtfer-
tigt: Angenommen, diese stillen Reserven hätten sich, 
wie Sie in Ihrer Begründung angeben, in den letzten 
vierzig Jahren seit Bestehen der Bundesrepublik an-
gesammelt, dann wäre es, auch wenn man die Infla-
tion berücksichtigt, pro Jahr immer noch ein so hoher 
Gewinn, daß man jederzeit noch beim Spitzensteuer-
satz läge. Es gibt überhaupt keine Begründung, dies 
von 2 Millionen auf 30 Millionen heraufzusetzen, 

(Beifall bei der SPD) 

außer, wie ich schon sagte, daß dies hier wieder ein 
Extremfall oder eines Ihrer Steuergeschenke an Wohl-
habende und Millionäre ist. 

Es gibt noch einen dritten Punkt in diesem Gesetz, 
der hier noch nicht angesprochen worden ist, die Ver-
kürzung der Abschreibungsfristen für den Mietwoh-
nungsbau. Dies soll — das ist auch in der Begründung 
nachzulesen — in den ersten zehn Jahren einen Steu-
erausfall von 15 Milliarden DM bringen, vorausge-
setzt, es werden wirklich 300 000 Wohnungen gebaut. 
Mit diesem Geld könnten Sie 150 000 Sozialmietwoh-
nungen bauen. In dem Bereich sind Sie jetzt dabei, 
sehr kräftig abzuspecken. Hier wäre ein wirklich am 
Bedarf orientierter Wohnungsbau notwendig. Durch 
die von Ihnen geschaffenen Abschreibungsmöglich-
keiten für Modernisierungsmaßnahmen wird Wohn-
raum geschaffen, den sich die sozial Schwachen mit 
Sicherheit nicht leisten können. 

Ich komme zum Schluß. Wenn Sie, wie ich den Ein-
druck habe, des Regierens wirklich müde sind, dann 
machen Sie ruhig weiter so: Verabschieden Sie noch 
mehr solcher Gesetze. Alles andere kommt dann von 
selbst. 

(Beifall bei der SPD) 

Auch wenn es nicht einfach sein wird, den Schutt 
wegzuräumen, den Sie uns hinterlassen, so werden 
wir doch bereit dazu sein. 
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Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Glos. 

Glos (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich will nicht um den hei-
ßen Brei herumreden. Wir waren nach den Erfahrun-
gen, die wir mit dem Steuerreformgesetz 1990 in den 
letzten Monaten gemacht haben, gezwungen, ein 
paar Korrekturen einzuleiten. Das gilt in erster Linie 
für die sogenannte kleine Kapitalertragsteuer. Sie 
wissen, da ist ein Zielkonflikt entstanden, der bei der 
Beschlußfassung des Parlaments vor knapp einem 
Jahr so nicht absehbar war. 

(Widerspruch bei der SPD) 

Auf der einen Seite gebietet die Steuerehrlichkeit 
eine möglichst gleichmäßige steuerliche Erfassung 
der Einkünfte aus allen Einkunftsarten, ob es sich um 
gewerbliche Einkünfte, um Lohneinkünfte oder eben 
um Zinseinkünfte handelt. Andererseits sind die Aus-
wirkungen auf den Kapitalmarkt, den Kapitalverkehr 
über die Grenzen hinaus zu berücksichtigen. 

Nach sorgfältiger Abwägung über das Für und Wi-
der hat der Gesetzgeber damals diese 10%ige kleine 
Kapitalertragsteuer auf Zinserträge eingeführt. Wir 
hatten diese Vorerhebungsform einer ohnedies fälli-
gen Steuer nur als eindringliche Mahnung zur Steu-
erehrlichkeit angesehen. Heute wissen wir, daß wir 
die volkswirtschaftlich schädlichen Auswirkungen 
auf den Kapitalmarkt unterschätzt hatten. Der Herr 
Bundesfinanzminister hat vorhin die Zahlen der Bun-
desbank genannt. Ich kann es mir ersparen, sie zu 
wiederholen. Wir haben aber auch nicht damit ge-
rechnet, daß sich die Opposition dermaßen destruktiv 
verhält, die Leute aufhetzt 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Frau 
Matthäus-Maier [SPD]: Unglaublich! — Wei

-

tere Zurufe von der SPD) 

und hier — zusammen mit Teilen des Geldgewer-
bes — eine Desinformationsstrategie verfolgt. 

(Poß [SPD]: Sie täuschen doch!) 

Die Entwicklung ist auch dadurch verstärkt worden, 
daß sich, wie gesagt, Teile des deutschen Geldgewer-
bes unserem Staat gegenüber — ähnlich wie Sie, Herr 
Poß — ausgesprochen destruktiv verhalten haben. Es 
gab Banken und Sparkassen, die stark damit gewor-
ben haben, Kapital — auch bei kleinen Beträgen — im 
Ausland anzulegen, ohne die Bürger gleichzeitig dar-
über aufzuklären, daß selbstverständlich auch Kapi-
talanlagen im Ausland der deutschen Steuerpflicht 
unterliegen. 

(Zurufe von der SPD) 

Unser Nachbarland Luxemburg hat ein Übriges ge-
tan: Es hat nicht nur die Vorerhebungsform kleine 
Kapitalertragsteuer abgelehnt, sondern es hat auch in 
einer Nacht-und-Nebel-Aktion das Bankgeheimnis 
im Gesetz festgeschrieben, sich damit als Steueroase 
dargestellt und dadurch Steuerflüchtlinge oder poten-
tielle Steuerhinterzieher eingeladen, nach dort zu 
kommen. 

Damit kein Irrtum entsteht — ich sage es hier noch 
einmal — : Die Abschaffung der kleinen Kapitaler-
tragsteuer ändert nichts an der seit je gegebenen Ein-
kommensteuerpflicht der Zinserträge. Zur gleichmä-

ßigeren steuerlichen Erfassung der Zinsen werden 
deshalb folgende Maßnahmen beibehalten: 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Bankenerlaß!) 

Erstens. Die Kreditinstitute weisen ihre Kunden auf 
die Steuerpflicht bei Zinsen hin. Zweitens. Bei den 
Einkommensteuererklärungen und den Anträgen auf 
Lohnsteuer-Jahresausgleich muß stets bestätigt wer-
den, daß die Kapitalerträge zutreffend erklärt worden 
sind. Drittens. Durch das Gesetz über die strafbefrei-
ende Erklärung wird ein Anreiz geschaffen, künftig 
die Einkünfte aus Kapitalvermögen richtig und voll-
ständig anzugeben. Dieser Weg in die Steuerehrlich-
keit bleibt nach wie vor erhalten. 

Außerdem — und das ist ein wichtiger Punkt, der 
nicht untergehen darf — werden wir Kleinsparer von 
der Einkommensteuer befreien. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 

Wir wollen den  Sparer -Freibetrag  von bisher 300 DM 
bzw. 600 DM für Verheiratete auf 600 bzw. 1 200 DM 
rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres verdop-
peln. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Zu wenig!) 

— Darauf komme ich noch zu sprechen. — Zusammen 
mit dem Werbungskosten-Pauschbetrag von 200 DM 
sind also künftig bei einem Ehepaar mindestens 
1 400 DM jährlich an Kapitalerträgen steuerfrei. Bei 
einem Zinssatz von z. B. 4 % beläuft sich das einkom-
mensteuerfreie Sparkapital damit auf ca. 35 000 DM. 
Bei Rentnern und bei Arbeitnehmern mit niedrigem 
Einkommen greift die Steuerpflicht wegen der beson-
deren einkommensteuerrechtlichen Vorschriften re-
gelmäßig erst bei weit höheren Beträgen. 

Wenn die Frau Kollegin Matthäus-Maier nun eine 
Verzehnfachung des Sparerfreibetrages propagiert, 
wie sie es in ihrer Presseerklärung getan hat, verstößt 
dies eklatant gegen die Grundprinzipien der Steuer-
gerechtigkeit und der Besteuerung nach der finanziel-
len Leistungsfähigkeit. Mit Sparerfreibeträgen in die-
ser Höhe würde man Arbeitseinkommen weiter zu-
sätzlich diskriminieren. 

(Zuruf von der SPD: Das sagt jemand, der für 
die Amnestie  ist!)  

Dafür gibt es die Freibeträge in dieser Höhe nicht. Das 
ist unerträglich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Zuruf von der SPD: Bei der Amnestie interes

-

siert Sie die Verfassung auch nicht! — Wei

-

tere Zurufe von der SPD) 

— Herr Huonker, vielleicht beantworten Sie die 
Frage, die Herr Poß nicht beantwortet hat, nämlich 
wie man den Vorschlag mit den Kontrollmitteilungen 
und den Stichproben praktizieren will. Welche Bürger 
sollen denn in das Stichprobenverfahren einbezogen 
werden? Diejenigen, deren Nase oder deren Partei-
buch den jeweiligen Finanzbeamten nicht gefällt? 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Das hätten Sie 
gern!) 

Soll dies ausgelost werden? Geben Sie dann Vorga

-

ben? Oder der, der sich zufällig ein neues Auto ge- 
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Glos 

kauft hat? — Sie öffnen damit doch der Denunziation 
Tür und Tor. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Poß? 

Glos (CDU/CSU): Ich kenne die Regelung mit der 
Redezeit. Herr Präsident, Sie werden dies beachten. 
— Bitte. 

Poß (SPD): Herr Kollege Glos, wollen Sie denn be-
streiten, daß ein solches Mitteilungsverfahren in eini-
gen europäischen Ländern, z. B. in Norwegen, stich-
probenweise praktiziert wird — in den USA ist die 
Sache natürlich noch etwas anders gelagert — und 
daß ein solches Verfahren offenbar mit Erfolg durch-
geführt werden kann? 

Glos (CDU/CSU): Jedenfalls sind dort wahrschein-
lich keine Banken vorhanden, in denen schon beim 
Eintritt in das Bankgebäude ein grünes Schild auf den 
Weg nach Luxemburg hinweist. 

(Huonker [SPD]: Aber nach den Bahamas, 
Herr Glos! Sie haben wirklich keine Ahnung! 

— Heiterkeit und Beifall bei der SPD) 
— Herr Huonker, wenn Sie bitte zuhören würden! —
Wir wollen selbstverständlich keine Kontrollmittei-
lungen, auch nicht in Europa. Wir wollen auch künftig 
nicht Geld aus der EG hinaustreiben. Wir wissen, daß 
es immer wieder Steueroasen geben wird. Wir müssen 
uns selbstverständlich Gedanken darüber machen, 
wie man die Besteuerung von Kapitalerträgen künftig 
in den Griff bekommt. 

Ich mache einmal einen ganz privaten Vorschlag: 
Wir müssen darüber nachdenken, ob es nicht vernünf-
tig ist, von seiten des Staates für bestimmte Förde-
rungszwecke niedrigerverzinsliche Staatspapiere 
auszugeben, für die von vornherein keine Steuer-
pflicht besteht. Damit könnten wir Millionen Leuten, 
die sich scheuen, Formulare auszufüllen, die sich 
scheuen, zum Finanzamt zu gehen, um wieder etwas 
von den Steuern zurückzubekommen, ein Angebot 
unterbreiten, mit dem sie ihre Steuerpflicht trotzdem 
erfüllt hätten. 

(Opel [SPD]: Das ist doch nur die Quellen-
steuer auf kaltem Wege!) 

Ich möchte hier noch ein paar Sätze auf das antwor-
ten, was an Agitation gegen die vernünftige Regelung 
vorgebracht worden ist, in Zukunft auch Steuerfreibe-
träge für die Beschäftigung bestimmter Familienhil-
fen einzuführen. Sie diskreditieren dies als Dienst-
mädchenprivileg. Es war nicht unser Wunsch, es ist 
nicht unsere Erfindung, aber gute Gründe sprechen 
dafür, jetzt vollwertige Arbeitsverhältnisse mit allen 
Rechten und Pflichten zu fördern und damit der ille-
galen Beschäftigung im hauswirtschaftlichen Bereich 
einen Riegel vorzuschieben. 

Sie haben ein sehr gebrochenes Verhältnis zur 
Dienstleistung in unserer Gesellschaft. 

(Lachen bei der SPD) 
— Ja, ich bin der Meinung, die Dienstleistung in der 
Berufswelt, die Dienstleistung an der Maschine oder 

im Büro wird von Ihnen höher geschätzt als die Hilfe, 
die Menschen, vor allen Dingen Frauen, in Kranken-
häusern, Pflegeheimen, Kinderheimen und natürlich 
auch in der Familie mit Kindern oder Behinderten aus-
führen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Frau Matthäus-Maier [SPD]: Sie haben die 

Tagesmütter gestoppt, Herr Glos!) 
Ich meine, das ist eine unerträgliche Diskriminierung 
des Dienstes am Menschen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — Poß 
[SPD]: Wer kann das denn in Anspruch neh

-

men? Haben Sie das einmal nachgerech

-

net?) 
Außerdem verhilft diese Regelung sehr vielen ein-
kommenschwächeren Frauen zu einem eigenen Ren-
tenanspruch für das Alter. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Das können 
Sie direkter herbeiführen!) 

Wer wirklich Emanzipation und nicht Agitation will, 
dem müßte bei dieser Regelung eigentlich das Herz 
höher schlagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Abg. Hüser [GRÜNE] meldet sich zu einer 

Zwischenfrage) 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

Glos (CDU/CSU): Meine Redezeit gibt es nicht 
mehr her. Außerdem wollen die Leute zu Pfingsten 
rechtzeitig bei ihrer Familie sein. Deswegen sollten 
wir jetzt zum Schluß kommen. 

Die CDU/CSU-Fraktion und insbesondere die Ar-
beitsgruppe Finanzen wird auch den neuen Finanzmi-
nister auf seinem Weg und in seiner Arbeit zum Wohle 
unseres Landes unterstützen. 

(Poß [SPD]: So erfolgreich wie den alten!) 

Wir sind der Meinung, sinnvolle Korrekturen sind bes-
ser als ein trotziges Festhalten an Maßnahmen, die 
offensichtlich von einer Mehrheit der Bevölkerung 
abgelehnt werden, nicht zuletzt, weil die Opposition 
aus allen Rohren dagegen geschossen hat. 

(Poß [SPD]: Sie haben schon Herrn Stolten

-

berg zu Fall gebracht!) 
Wir erreichen mit den jetzt vorliegenden Gesetzent-

würfen auch, daß sich der Nebel um die Vorzüge der 
großen Steuersenkung, die sich schon jetzt konjunk-
turbelebend und arbeitsplatzschaffend auswirkt, lich-
tet. Ich bitte die Opposition, bei den jetzt anstehenden 
Gesetzesberatungen keinen Sand ins Getriebe zu 
streuen und konstruktiv mitzuwirken, die zeitliche 
Vorgabe des Gesetzgebungswerks zu erfüllen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — Poß 
[SPD]: Das haben wir doch immer ge

-

macht!) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Huonker. 



10734 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlpe riode — 144. Sitzung. Bonn, Freitag, den 12. Mai 1989 

Huonker (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich kenne die parlamentarischen Usancen 
nicht so genau und will keinen Ordnungsruf. Deswe-
gen sage ich an Ihre Adresse, Herr Dr. Waigel, nein, 
an die Adresse der Bundesregierung, es gibt ein 
Sprichwort, das lautet: „..., dem glaubt man nicht." 

Ich komme zu Ihren Aussagen zur Quellensteuer. In 
welchem Land leben Sie denn eigentlich? Da fragen 
Sie, warum unsere Tatsachenfeststellungen in bezug 
auf die Quellensteuer und deren Verwaltung bei den 
Bürgern so rasch verstanden worden sind. Einfach 
deswegen, weil das richtig war, und Sie haben die 
Richtigkeit jetzt durch diesen Gesetzentwurf bestä-
tigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie aber sagen, die SPD — Herr Glos, ich 
zitiere Sie fast wörtlich — hetzt gegen die Quellen-
steuer, dann muß ich allerdings folgendes sagen. Ihr 
Problem ist nicht so sehr, was wir sagen, sondern Ihr 
Problem ist, daß Sie an diesem Punkt von Anfang an 
völlig unglaubwürdig waren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer hat denn jahrelang die Kampagne unter dem 
Stichwort Sparbuchsteuer gegen die SPD geführt? 
Wer hat gesagt, es gibt an diesem Punkt überhaupt 
kein Problem mit der Steuerhinterziehung? Wer hat 
noch — nämlich Sie im Finanzausschuß — wenige 
Tage, ehe Stoltenberg den Kabinettsbeschluß zur Ein-
führung der Quellensteuer eingebracht hat, in dem 
Gespräch mit dem Bundesrechnungshof bestritten, 
daß es ein Problem gibt? 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kam die Wahl in Schleswig-Holstein und dann 
kam die Quellensteuer. Ihnen kann man doch gar 
nicht glauben, weil Ihr Verhalten Sie total unglaub-
würdig macht. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Dr. Waigel, Sie sagten auf der Pressekonferenz 
am 10. Mai wörtlich: 

Ich sehe im Zeitraum der nächsten zwei, drei 
Jahre kaum eine Möglichkeit, 

— jetzt hören Sie einmal schön zu — 

eine gemeinsame Quellensteuer einführen zu 
können. Wir sind aber konstruktiv bemüht, hier 
mitzuwirken. 

(Glos [CDU/CSU]: Das wäre etwas Neues!) 

Ich frage Sie: Lassen Sie mit dieser Äußerung jetzt 
offen, daß Sie eine Quellensteuer in zwei, drei Jahren 
in Erwägung ziehen, oder schließen Sie dies verbind-
lich aus? Wenn Worte einen Sinn machen, Herr Wai-
gel, dann lassen Sie das offen, und ich werfe Ihnen das 
nicht vor. 

Wer dann noch erlebt hat, daß der Herr Stavenha-
gen hier in der Fragestunde am Mittwoch eine klare 
Aussage des Bundeskanzlers, der davon sprach, daß 
eine Regelung zwingend notwendig sei, mir gegen-
über dann folgendermaßen deutet: Wenn der Bundes-
kanzler sagt, wir sind der Meinung, daß etwas zwin-
gend notwendig sei, bedeutet das, wir sind nicht der 
Meinung, sondern wir meinen die Franzosen, so ist  

das eine Verhaltensweise, die zwingend dazu führen 
muß, daß man Ihnen auf diesem Gebiet nichts, aber 
auch gar nichts glaubt. 

(Beifall bei der SPD) 
Wir werden dafür sorgen, daß dem so bleibt. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Glos? 

Huonker (SPD): Herr Glos, bitte schön. 

Glos (CDU/CSU): Herr Kollege Huonker, hätten Sie 
die Güte, doch auch einmal Aussagen von Politikern 
auf Ihrer Seite zu zitieren. Ich erinnere nur an den 
damaligen Finanzminister Lahnstein und seine Forde-
rungen. 

(Austermann [CDU/CSU]: Den Posser!) 

Huonker (SPD): Wir haben das Thema, Herr Glos, 
doch lange gedreht und gewendet. Ich wiederhole 
noch einmal: Die SPD-Position ist seit langem — wir 
haben Parteitagsbeschlüsse — : massive Erhöhungen 
der Sparerfreibeträge. 

(Austermann [CDU/CSU]: Und der Ver

-

brauchsteuern!) 
Ich bitte Sie — das wird mir bitte nicht angerech-
net — , eines zu bedenken. Daß es die Möglichkeit 
gibt, die Sparerfreibeträge relativ stark zu erhöhen, 
könnte ja wohl unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten auch damit zusammenhängen, daß wir 
Jahr für Jahr Milliarden aufwenden und aufgewendet 
haben, um eben diese Geldvermögensbildung zu för-
dern, und daß vielleicht jetzt, wo diese gemeinsame 
Politik Erfolge hat, die Sparerfreibeträge unter diesem 
Aspekt bemessen werden könnten. Das wäre eine 
Sache, über die wir alle mal gemeinsam nachdenken 
sollten. 

(Beifall bei der SPD) 
Ich erinnere an die Äußerung des Bundesbankpräsi-
denten Dr. Pöhl im Finanzausschuß. 

(Anhaltende Zurufe von der CDU/CSU und 
Gegenrufe von der SPD) 

Ich komme zu dem zurück, was ich sagen will. Wir 
haben natürlich genauso wie Sie auch, nur nicht heim-
lich und geschielt auf Wahltage, sondern öffentlich 
darüber nachgedacht, wie man dem Unwesen bei-
kommen kann, daß auch die Zinsen auf große Vermö-
gen steuerlich nicht so berücksichtigt werden, wie es 
das Gesetz befiehlt. Darüber haben wir nachgedacht. 
Da gibt es zwei, drei Möglichkeiten. Das haben wir 
alles hundertmal diskutiert. 

Herr Dr. Waigel, ich glaube, diese Steuergesetzge-
bung wird für Sie kein Befreiungsschlag, sondern ein 
Rohrkrepierer. Jetzt wollen Sie im Windschatten der 
Quellensteuerdiskussion im Eilverfahren den § 34 des 
Einkommensteuergesetzes erneut ändern: Steuerge-
schenke, 40 Millionen wert, für einige Unternehmer. 
Herr Flick läßt grüßen. Vor vier Jahren, als Herr 
Flick 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aus der 
Schweiz!) 
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seinen Konzern verkauft und über den § 34 Milliarden 
Steuern gespart hat, waren wir und Sie — Koalition 
und SPD — einig: § 34 muß geändert werden. Und das 
haben wir in diesem Punkt gemeinsam getan. 

Jetzt frage ich Sie: Haben Sie denn überhaupt einen 
einzigen Sachgrund für die erneute Änderung vorge-
tragen? 

In rund 99 % der Veräußerungsfälle — und das 
sind die typischen Fälle im Mittelstand und bei 
den kleinen Selbständigen — ändert sich gegen-
über dem geltenden Recht nichts. 

Das heißt: durch den § 34, wie er im Steuerreformge-
setz beschlossen worden ist, gegenüber dem alten 
§ 34. 

Es sind nicht die Mittelständler und die kleinen 
Leute, die durch diese Neuregelung daran gehin-
dert werden sollen, unverdient große Steuervor-
teile zu erhalten. Das sind nun wirklich große 
Vermögens- und Einkommenbesitzer. 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

Die letzten drei Sätze, Herr Bundesfinanzminister, 
stammen nicht von mir, sie wurden wörtlich gespro-
chen von Ihrem Amtsvorgänger in der ersten Lesung 
zum Steuerreformgesetz am 21. April 1988. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und den 
GRÜNEN) 

Und er fügte hinzu: „Dieses Beispiel zeigt schon, daß 
wir ungerechtfertigte Privilegien abbauen und 
Schlupflöcher schließen wollen, vor allem auch bei 
denen, die über sehr große Einkommen und Vermö-
gen verfügen." 

Herr Glos, das Bundestagsprotokoll verzeichnet 
hier Beifall bei der CDU und der FDP. 

(Zuruf von der SPD: Und der CSU!) 

Es hat sich in der Sache nichts geändert, und wer nicht 
gewußt hat, daß es im Hinblick auf die Steuerrechts-
änderung Vorziehungseffekte gibt, der ist dumm, und 
das unterstelle ich niemandem, weder der Bundesre-
gierung noch einem Kollegen hier im Hause. Es hat 
sich also gegenüber damals nichts geändert. Dennoch 
wollen Sie im Einzelfall Steuergeschenke in Höhe von 
7 Millionen DM geben. Glauben Sie wirklich den we-
nigen Lobbyisten, die ihr Geld als Makler mit Unter-
nehmen verdienen? Reden Sie doch einmal mit Hand-
werkern, mit Steuerberatern! Es gibt keinen plausi-
blen Grund. Da wird immer wieder das Thema der 
Altersversorgung des Mittelstandes vorgebracht. Der 
Steuervorteil beträgt nach dem heute geltenden § 34 
1 Million DM. Jetzt soll er bei 5 Millionen DM Veräu-
ßerungsgewinn um über eine Viertelmillion erhöht 
werden. Bei 30 Millionen DM Veräußerungsgewinn 
soll er bei rund 8 Millionen DM liegen. 

Vizepräsident Westphal: Herr Abgeordneter Huon-
ker, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Uldall? 

Huonker (SPD) : Ich habe ein bißchen Sorge, weil 
das die Debatte insgesamt verlängert; aber, bitte 
sehr. 

Vizepräsident Westphal: Also bitte schön, Herr Ab-
geordneter. 

Uldall (CDU/CSU): Herr Kollege, können Sie sich 
erinnern, unter wessen politischer Verantwortung da-
mals der Flick-Skandal passierte? 

Huonker (SPD) : Ist das billig! 

(Glos [CDU/CSU]: Das muß doch gesagt 
werden! Das ist heute nicht mehr so!) 

Ich frage Sie: Wer hat denn seit Jahren in bezug auf 
Flick, §§ 6 b und 34, für Änderungen gekämpft und 
keine Mehrheiten gefunden, schon nicht in der Koali-
tion? Die SPD-Fraktion! 

(Beifall bei der SPD) 
Bescheiden, wie ich bin, nenne ich hier an erster Stelle 
drei Namen: Dr. Rolf Böhme, Obmann der SPD im 
Finanzausschuß, Dr. Dieter Spöri, Obmann der SPD 
im Finanzausschuß, und meine Wenigkeit, in dersel-
ben Funktion. Deswegen geht Ihre Frage völlig ins 
Leere, Rohrkrepierer wie die gesamte Gesetzge-
bung. 

(Beifall bei der SPD — Glos [CDU/CSU]: Wa

-

ren Sie damals in der Bundesregierung oder 
nicht? Sie waren doch damals im Ministe

-

rium!) 
— Sie brauchen doch Mehrheiten, schon in der Koali-
tion. Wer weiß denn das besser als Sie? 

(Glos [CDU/CSU]: Wir auch! Tun Sie doch 
nicht so scheinheilig! — Kraus [CDU/CSU]: 
Sie waren doch auch dabei! — Frau 
Matthäus-Maier [SPD]: Jeder weiß doch, daß 
der Stoltenberg die Quellensteuer nicht 

wollte!) 
Jetzt will ich Ihnen zum Stichwort Altersversor-

gung und § 34 noch folgendes sagen: Wenn das, was 
Dr. Waigel zum Einstieg als Bundesfinanzminister in 
Sachen § 34 vorgelegt hat, Gesetz wird, bedeutet dies 
bei einem Veräußerungsgewinn von 30 Millionen DM 
oder mehr, daß einige Unternehmer, legt man den 
Steuervorteil auch nur zu 7 % an, jährlich eine Zusatz-
rente von 483 000 DM bekommen. Das sind 40 000 
Mark Rente pro Monat nur aus den Zinsen auf den 
Steuervorteil. Hier wird Klientel-Politik zugunsten ei-
ner Handvoll Multimillionäre betrieben. 

(Hört! Hört! bei der SPD — Uldall [CDU/ 
CSU]: Herr Huonker, das ist eine absolut f al

-sche, unseriöse Rechnung! Vergleichen Sie 
bitte mit dem Recht, das unter Ihrer Regie

-

rung gegolten hat!)  
— Das ist der Vergleich mit der Steuerreform 1990. 

Vizepräsident Westphal: Vom Abgeordneten Uldall 
wird noch eine Zwischenfrage gewünscht. 

Huonker (SPD): Nein, jetzt will ich keine Frage 
mehr zulassen. Sonst gibt es Ärger, weil wir die Zeit 
überziehen. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: An die Mitar

-

beiter denken!) 
Steuergeschenke für eine Handvoll Multimillionäre 

werden garniert mit Steuererleichterungen für Arbeit- 
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geber von Personen, die im Privathaushalt beschäftigt 
sind. Meine Damen und Herren, bei genauer Betrach-
tung — und jetzt spreche ich Sie, Herr Scharrenbroich, 
und die christlich demokratischen Arbeitnehmer an  — 
wird,  wenn man rechnen kann, deutlich, daß diese 
Bestimmung für die große Mehrzahl aller Eltern ins 
Leere läuft. Sie ist ein bodenloser Verstoß gegen das 
Prinzip der Steuergerechtigkeit. Sie ist arbeitsmarkt-
politisch, Herr Dr. Waigel — eigentlich müßte ich mich 
an Herrn Blüm wenden — , wirkungslos. Und sie ist — 
und  das finde ich schlimm — offenkundig verfas-
sungswidrig. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Einer Regierung, die nicht merkt, was ein Student im 
ersten Semester kapiert: daß eine Regelung verfas-
sungswidrig ist, die besagt, daß ein zunächst unver-
heiratetes Paar, das zusammen unter einem Dach 
wohnt, ein Kind hat und nach Ihrem Entwurf den Son-
derausgabenabzug bei einem Kind bekommt, wenn 
es heiratet diesen Abzugsbetrag verliert, d. h. als 
Sanktion für die Eheschließung den Wegfall einer Be-
günstigung hinnehmen muß, ist wirklich nicht mehr 
zu helfen. 

(Beifall bei der SPD — Frau Matthäus-Maier 
[SPD]: Die haben doch schon ein paar Ver-
fassungsklagen verloren! — Uldall [CDU/ 
CSU]: Guter Hinweis! Das werden wir über-

nehmen!) 

Ich sage Ihnen, Sie können nicht Alleinerziehenden 
den Sonderausgabenabzug bei einem Kind gewähren 
und bei Ehepaaren zwei Kinder verlangen. Dies ist ein 
Verstoß gegen das Verfassungsgebot des Schutzes 
der Ehe. 

(Kraus [CDU/CSU]: Was haben Sie gegen 
die Alleinerziehenden?) 

Jetzt will ich Ihnen mal vorrechnen, warum die Ge-
schichte auf dem Arbeitsmarkt nicht funktioniert. Die 
Sache rechnet sich nicht. Ich bitte Sie, Herr Dr. Wai-
gel: Vollziehen Sie diese Rechnung nach. Legen Sie 
sie uns im Finanzausschuß auf den Tisch. Dann kön-
nen wir miteinander sinnvoll reden. 

Nehmen wir an, eine inoffiziell arbeitende Haus-
haltshilfe verdient heute 550 DM im Monat, also 
6 600 DM im Jahr. Für sie und ihren Arbeitgeber ist 
brutto gleich netto. Wird der Lohn auf Grund der ge-
planten Regelung als Sonderausgabe geltend ge-
macht, so müssen Sozialversicherungsabgaben und 
Steuern bezahlt werden. Wer nicht will, daß die Haus-
haltshilfe geht, muß ihr auch künftig netto so viel wie 
vorher zahlen. Das weiß jeder. Um die Netto-Position 
der Haushaltshilfe in diesem Fall zu halten, muß der 
Lohn von 6 600 auf über 10 000 DM erhöht werden. 
Da fallen nämlich Sozialabgaben an, da fallen Steuern 
an, und da fällt der Arbeitgeberanteil an. Kurzum, der 
Aufwand des Arbeitgebers steigt um 5 400 DM auf 
12 000 DM. Die Steuervergünstigung ist aber von der 
Höhe des Grenzsteuersatzes abhängig. Wenn die Sa-
che sich rechnen soll, dann muß in meinem Beispiel 
das Ehepaar 190 000 DM zu versteuerndes Jahresein-
kommen haben — Ledige 95 000 DM. Jeder Privat-

haushalt mit einem geringeren Einkommen muß 
draufzahlen. 

(Frau Matthäus-Maier [SPD]: Genauso ist es, 
Herr Waigel!) 

Wer das weiß — und das hat doch nichts mit der 
Diskriminierung von Beschäftigungsverhältnissen in 
Privathaushalten zu tun — , der weiß auch, warum das 
Ifo-Institut, das im Auftrag des Bundesministers für 
Wirtschaft eine Untersuchung gemacht hat, klipp und 
klar zu dem Ergebnis kommt: Wenn man diese Steu-
ervergünstigung von der Sozialversicherungspflich-
tigkeit des Arbeitsverhältnisses abhängig macht —
wofür ja vieles spricht —, wird der Beschäftigungsef-
fekt der Operation 

(Opel [SPD]: Null!) 
Null sein. 

(Beifall bei der SPD — Frau Matthäus-Maier 
[SPD]: Leider!) 

Das ist ein Gutachten, das die Regierung in Auftrag 
gegeben hat. Unsere Aussage ist richtig. Darüber kön-
nen auch die Briefe von Herrn Solms nicht hinwegtäu-
schen. Die armen Frauen, die das schreiben, wissen 
gar nicht, wie der Mechanismus Ihrer gesetzlichen 
Regelung wirkt. 

(Opel [SPD]: So ist es!) 
Wenn das hier Gesetz wird, beschließen Sie — auch 

nach einer etwaigen Korrektur in Sachen Verfas-
sungsmäßigkeit in diesem Punkt — nichts anderes als 
eine Steuerbegünstigung für wohlhabende Leute, die 
sich Butler, Hausdamen oder Dienstmädchen leisten 
können. 

(Beifall bei der SPD — Widerspruch bei der 
FDP) 

Das ist die Wahrheit. Das läßt sich leicht nachrech-
nen. Deswegen sage ich Ihnen: Wir freuen uns auf die 
Beratungen in den Ausschüssen, was die Verfas-
sungsfragen und was den Beschäftigungseffekt an-
geht. Ich befürchte, da wird von Ihrem Vorschlag 
nichts, aber auch gar nichts übrigbleiben. Für den 
Fall, daß Sie ihn dennoch verwirklichen, prognosti-
ziere ich Ihnen: Karlsruhe spätestens wird ihn aufhe-
ben. Wer das Urteil zum Ehegattensplitting aus dem 
Jahr 1982 kennt — ich habe damals die Bundesregie-
rung in Karlsruhe vertreten — , der weiß: Diese Rege-
lung, wie sie hier vorliegt, ist verfassungswidrig und 
durch keine noch so schönen Wortschöpfungen zu 
heilen. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Westphal: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Daniels (Bonn). 

Dr. Daniels (Bonn) (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es hat schon eine gewisse 
Tradition, daß der Abgeordnete des Wahlkreises Bonn 
als letzter Redner vor hohen Feiertagen oder auch den 
Parlamentsferien hier das Wort ergreift, weil er den 
kürzesten Heimweg hat. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Aber die Mit

-

arbeiter müssen bleiben!) 
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— Das ist ja nun wirklich nicht meine Schuld, verehrte 
Frau Schulte. 

(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Doch! Die Re-
gierung, die das so eingebracht hat, ist Ihre 

Regierung! Sie sollten damit aufhören!) 

Ich bedanke mich jedenfalls ausdrücklich bei all den 
Kolleginnen und Kollegen, die einen weiteren Heim-
weg haben und noch hier sind, und auch bei den Mit-
arbeitern, die davon betroffen sind. 

(Reschke [SPD]: Jetzt kommt noch die Be-
zweiflung der Beschlußfähigkeit!) 

Die Förderung des Mietwohnungsbaus ist ein be-
sonders wichtiger Bestandteil des Gesetzentwurfs, 
den wir heute beraten. Deshalb möchten wir diesem 
Gegenstand wenigstens noch fünf Minuten der heuti-
gen Debatte widmen. 

Obwohl es vor wenigen Jahren noch viele leerste-
hende Wohnungen gegeben hat, herrscht inzwischen 
wieder Wohnungsmangel. Die Wohnansprüche der 
großen Mehrheit der Bevölkerung sind erheblich ge-
stiegen. Höhere Realeinkommen haben das möglich 
gemacht. Auch der Zustrom von deutschen Aus- und 
Übersiedlern, aber auch von asylsuchenden Ausländ-
ern ist in dieser Höhe von niemandem erwartet wor-
den. 

Den Wohnungsmangel gibt es, obwohl die Wohn-
versorgung der großen Mehrheit der Bevölkerung 
ausgezeichnet ist. Nichts macht das deutlicher als die 
Tatsache, daß die Wohnfläche seit 1970 um 50 % ge-
stiegen ist und nunmehr im Durchschnitt 35 Quadrat-
meter pro Einwohner beträgt. Das ist beispiellos in 
unserer eigenen Geschichte und wahrscheinlich bei-
spiellos in der ganzen Welt. 

Trotzdem müssen wir denen helfen, die heute wie-
der Mangel oder sogar Not leiden. Die wirksamste 
und schnellste Hilfe schaffen dabei private Investitio-
nen. Denn etwa 80 % bis 90 % des gesamten Woh-
nungsbaus werden von privatem Kapital finanziert. 
Die Privatwirtschaft reagiert zudem in der Regel sehr 
viel schneller auf eine Mangelsituation, als es die öf-
fentliche Hand kann. Das beweist die neueste Ent-
wicklung bei den Baugenehmigungen. Sie sind im 
ersten Quartal dieses Jahres gegenüber 1988 um 26 
und bei Mehrfamilienhäusern sogar um 55 % ange-
stiegen. Entscheidend für eine schnelle Beseitigung 
des Mangels sind deshalb vor allem bessere Rahmen-
bedingungen für private Investitionen. Wir wollen sie 
durch kürzere und günstigere Abschreibungsmög-
lichkeiten schaffen. 

Soziale Marktwirtschaft bedeutet jedoch auch staat-
liche Hilfen für diejenigen, die dieser Hilfe besonders 
bedürfen, damit das, was Sie, Herr Kollege, eben an 
die Wand gemalt haben, nicht Wirklichkeit wird. Dazu 
dient vor allem das Wohngeld. Deshalb wollen wir 
eine sechste Wohngeldstufe für die Städte und Ge-
meinden einführen, in denen das Mietniveau beson-
ders hoch ist, z. B. in München, und auch die Höher-
stufung von Städten und Gemeinden ermöglichen, in 
denen das Mietniveau überdurchschnittlich gestiegen  

ist. So wird sichergestellt, daß insbesondere die Bela-
stungen für Kinderreiche und Einkommensschwache 
auch bei gestiegenem Mietniveau zumutbar bleiben. 
Auch der Sozialwohnungsbau soll verstärkt gefördert 
werden. Die Mittel dafür werden fast verdreifacht. 

Meine Damen und Herren, Wohnungen zu bauen 
kostet Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Nie-
mand konnte die jetzige Mangelsituation zu der Zeit 
voraussehen, als man hätte zu bauen beginnen müs-
sen, 

(Reschke [SPD]: Doch! Das haben wir doch 
jede Woche gesagt!) 

damit die Wohnungen jetzt fertig werden. 

(Reschke [SPD]: Seit 1983 haben wir das ge

-

sagt! Da haben Sie nicht zugehört!) 

— Vor wenigen Jahren forderte der nordrhein-westfä-
lische sozialdemokratische Wohnungsbauminister 
noch den Abriß von Wohnungen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU — Frau 
Schulte [Hameln] [SPD]: Nicht von Wohnun

-

gen, von häßlichen Wohnungen!) 

Es wird — das sagen wir ganz offen — deshalb ei-
nige Zeit dauern, bis die Wohnungen fertig sind, die 
durch die heute von der Koalition beschlossenen Maß-
nahmen gefördert werden sollen. Aber diejenigen, die 
jetzt Not oder Mangel leiden, können sich darauf ver-
lassen, daß ihnen geholfen wird. 

Die Soziale Marktwirtschaft steht hier sicher vor 
einer neuen Bewährungsprobe. Alle Erfahrung lehrt, 
daß gerade das Zusammenwirken von privaten Inve-
stitionen und staatlicher Hilfe für die Bedürftigen auch 
diese Bewährungsprobe bestehen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP — 
Lachen bei der SPD — Reschke [SPD]: 
40 Milliarden DM Steuerverlust sind da

-

bei!) 

Vizepräsident Westphal: Meine Damen und Herren, 
ich schließe die Aussprache. 

Ich kann Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, 
daß wir am Ende unserer heutigen Rednerliste sind. 
Interfraktionell wird vorgeschlagen, den Gesetzent-
wurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP auf 
Drucksache 11/4507 an die in der Tagesordnung auf-
geführten Ausschüsse zu überweisen. Gibt es dazu 
anderweitige Vorschläge? — Das ist nicht der Fall. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen. 

Wir sind damit am Schluß unserer heutigen Tages-
ordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Mittwoch, den 31. Mai 1989, 
13 Uhr ein. Ich wünsche Ihnen angenehme Pfingst-
tage. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 14.20 Uhr) 
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Dr. Soell SPD 12. 05. 89 * 
Spilker CDU/CSU 12. 05. 89 
Dr. Todenhöfer CDU/CSU 12. 05. 89 
Voigt (Frankfurt) SPD 12. 05. 89 
Vosen SPD 12. 05. 89 
Dr. Warrikoff CDU/CSU 12. 05. 89 
Frau Dr. Wilms CDU/CSU 12. 05. 89 
Windelen CDU/CSU 12. 05. 89 
Wissmann CDU/CSU 12. 05. 89 
Wittich SPD 12. 05. 89 
Dr. Wulff CDU/CSU 12. 05. 89 * 
Würzbach CDU/CSU 12. 05. 89 
Zander SPD 12. 05. 89 
Zierer CDU/CSU 12. 05. 89 ** 

Anlage 2 

Amtliche Mitteilungen 

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hat mitgeteilt, daß 
der Ausschuß gemäß § 80 Abs. 3 Satz 2 der Geschäftsordnung von 
einer Berichterstattung zu der nachstehenden Vorlage absieht: 

Auswärtiger Ausschuß 
Drucksache 11/3196 

Die Vorsitzenden folgender Ausschüsse haben mitgeteilt, daß der 
Ausschuß die nachstehenden EG-Vorlagen zur Kenntnis genommen 
bzw. von einer Beratung abgesehen hat: 

Ausschuß für Wirtschaft 
Drucksache 11/4161 Nr. 2.4-2.7, 2.9, 2.10 
Drucksache 11/4238 Nr. 2,2, 2.3 

Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Drucksache 11/3831 Nr. 12-19 
Drucksache 11/3882 Nr. 3.22-3.27, 3.29-3.40 
Drucksache 11/3927 Nr. 3.5-3.8 
Drucksache 11/4019 Nr. 2.18-2.25, 2.27-2.30 

Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
Drucksache 11/2465 Nr. 2.22 
Drucksache 11/4238 Nr. 2.13 

Ausschuß für das Post - und Fernmeldewesen 
Drucksache 11/2724 Nr. 28 
Drucksache 11/2841 Nr. 15, 16, 17 
Drucksache 11/3703 Nr. 2.29 
Drucksache 11/4019 Nr. 2.40 

Ausschuß für Forschung und Technologie 
Drucksache 11/3117 Nr. 2.14 
Drucksache 11/3703 Nr. 2.30, 2.31 
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